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Produktübersicht zur Feuer-Versicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläute-
rungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versi-
cherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Produktbeschreibungen, Versicherungsbedingungen 
und Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Feuer-Versicherung?

Versichert werden – sofern vereinbart – Gebäude, Einrichtungen, typische Vorräte sowie sonstige vereinbarte Sachen des Betriebes und 
Mietausfall gegen Schäden infolge der Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen, Gefahren und Schäden ausgenommen (näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).
Nicht versichert sind u.a.
 – von Ihnen vorsätzlich herbeigeführte Schäden (Abschnitt B § 16 AFB 2010)
 – Schäden durch Krieg (Abschnitt A § 2 Nr. 1 AFB 2010)
 – Schäden infolge Terrorakte (Abschnitt A § 2 Nr. 4 AFB 2010), es sei denn, ein Einschluss ist besonders vereinbart.

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in Abschnitt B § 1 AFB 2010 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 9 AFB 2010.
Zeigen Sie uns bitte auch unverzüglich an, wenn anderweitige Versicherungen für dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem 
Thema finden Sie in Abschnitt B § 11 AFB 2010.
Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln wie z. B. die in Abschnitt B § 8 Nr. 1 AFB 2010 genannten Sicherheitsvorschriften.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns außerdem bitte jeden Schaden unverzüglich 
an. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden 
durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in Abschnitt B § 8 Nr. 2 AFB 2010 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B 
§ 1 Nr. 2, § 8 Nr. 3, § 9 Nr. 3, 4, 5 und § 11 Nr. 2 AFB 2010.
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Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.
Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Abschnitt B § 15 AFB 2010 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie  gerne!
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Produktbeschreibung zur Feuer-Versicherung

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung/Versicherungsort

Versichert werden – sofern vereinbart – Gebäude, Einrichtungen, typische Vorräte nach der Positionen-Erläuterung sowie sonstige vereinbarte 
Sachen des Betriebes und Mietausfall gegen Schäden infolge versicherter Gefahren. Versicherungsschutz besteht in den im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Gebäuden, Räumen von Gebäuden oder auf den im Versicherungsort bezeichneten Grundstücken. Darüber hinaus 
kann Außenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland und weiteren definierten Ländern vereinbart werden. 

Versicherte Gefahren

Feuer: Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. Überspannungsschäden 
durch Blitz und/oder sonstige Ursachen können eingeschlossen werden. Schäden infolge Terrorakte sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen, es sei denn, ein Einschluss ist besonders vereinbart.

Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert, Vorsorge

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Sofern vereinbart ersetzt der Versicherer auch den entstandenen Mietausfall infolge 
eines Sachschadens maximal bis zum Ablauf der Haftzeit. Die Haftzeit beträgt 12 Monate.
Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Wert der versicherten Sachen – bei 
Mietverlust dem Bruttojahresmietwert – (Versicherungswert) entsprechen.
Ist die Versicherungssumme kleiner als der Versicherungswert, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert.
Für Wertsteigerungen und Bestandserhöhungen kann der Versicherungsnehmer eine individuelle Vorsorgeversicherungssumme vereinbaren.

Wertzuschlag für Gebäude und Betriebseinrichtung

Für Gebäude und Betriebseinrichtung kann eine Versicherung nach Wertzuschlag vereinbart werden. Die Versicherungssumme wird auf-
geteilt in eine Grundsumme, die sich auf das Preis niveau eines vereinbarten Basisjahres (1970, 1980 oder 2000) bezieht, und einen Wert-
zuschlag, der die Differenz zwischen dem Preisniveau des Basisjahres und dem heutigen Preisniveau wiedergibt. Der Wertzuschlag wird 
jährlich angepasst.

Versicherungssumme zur Stichtagsversicherung

Für Waren/Vorräte kann eine Stichtagsversicherung vereinbart werden. Als Versicherungssumme gilt dann der höchste im Versicherungsjahr 
erwartete Versicherungswert. Aus der Hälfte dieser Versicherungssumme wird eine Beitragsvorauszahlung berechnet. 

Summenausgleich

Ist Summenausgleich zwischen mehreren Positionen vereinbart, werden überschießende Summenanteile einer Position auf diejenigen 
Positionen verteilt, bei denen nach Aufteilung einer Vorsorgeversicherungssumme Unterversicherung besteht. Die Aufteilung findet nur zu 
Gunsten von Positionen statt, für die gleich hohe oder niedrigere Beitragssätze vereinbart sind. 

Verzeichnisse

Über Wertpapiere, sonstige Urkunden und Sammlungen – ausgenommen Briefmarken – mit einem Gesamtwert von über 2.500 EUR hat der 
Versicherungsnehmer Verzeichnisse mit den für ein Aufgebotsverfahren notwendigen Angaben zu führen und gesondert unter Verschluss 
aufzubewahren. Dies ist eine der Obliegenheiten (Sicherheitsvorschriften) zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminderung, weitere sind in 
Abschnitt A § 11 Nr. 1 AFB 2010 geregelt.

Deckungserweiterungen/Entschädigungsgrenzen

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AFB 2010), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend 
genannten Schäden nur bis zu der Höhe der im Einzelnen vereinbarten Entschädigungsgrenzen versichert – sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist.
 höchstens
• Überspannungsschäden bei einem Selbstbehalt je Versicherungsfall von 2.500 EUR gemäß Klausel

AG 3114 (10) unter Einschluss von Folgeschäden
 – durch Blitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000 EUR
 – durch sonstige Ursachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000 EUR
• Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke gemäß Klausel AG 0401 (10)
 – Geltungsbereich: Europa, Geltungsdauer 12 Monate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
• Abhängige Außenversicherung gemäß Klausel AG 2402 (10)
 – Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
 – Geltungsbereich: Europa ohne Bundesrepublik Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
 Die abhängige Außenversicherung besteht nur, sofern Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert sind.
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Zusätzliche Einschlüsse (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AFB 2010), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend 
genannten Zusätzlichen Einschlüsse bis zur Höhe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Rücksicht auf den Versicherungswert mitver-
sichert – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

höchstens
Kosten
• Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs-, Schutz- und Feuerlöschkosten (siehe Abschnitt A § 5 Nr. 1 a, b, d

AFB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen gemäß Klausel

SK 1101 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Sachverständigenkosten gemäß Klausel SK 1302 (10) bis 100 %, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 

25.000 EUR übersteigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
• Kosten für die Dekontamination von Erdreich gemäß Klausel AG 2351 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens (siehe Abschnitt B § 13 Nr. 2 AFB 2010) . . . . . . . . . . . . . 
• Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß Klausel AG 1351 (10) (bis 100.000 EUR)  . . . . . . . . . . . . . . 

• Mehrkosten durch Preissteigerungen (siehe Abschnitt A § 5 Nr. 1 f AFB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) (siehe Abschnitt
A § 5 Nr. 1 e AFB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sachen und weitere Kosten; Versicherungsschutz besteht nur, sofern Betriebseinrichtung und/oder Vorräte 
versichert sind.
• Bargeld und Wertsachen unter Verschluss in qualifizierten oder sonstigen Behältnissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkuden gemäß Klausel SK 1305 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Geschäftsunterlagen (siehe Abschnitt A § 5 Nr. 1 c AFB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
• Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke zum Zeitwert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen und Besuchern gemäß Klausel AG 1254 (10) . . . . . . . . . . . . 
• Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern zum Zeitwert gemäß Klausel AG 3253 (10)  . . . . . . . 

insgesamt
10 % der VSU

(aus den
Positionen
Gebäude, 

Betriebseinrich-
tung, Vorräte, 

Vorsorge), max.
10 Mio. EUR

insgesamt 
5 % der VSU 

(aus den Positi-
onen Gebäude, 
Betriebseinrich-

tung, Vorräte, 
Vorsorge), max.

2,5 Mio. EUR
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Vorbemerkung

In der Positionen-Erläuterung wird beschrieben, welche Sachen 
oder Daten und Programme den nachfolgend genannten Positi-
onen zuzuordnen sind.

Die  dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen (AVB) sowie die sonstigen Vereinbarungen bleiben 
hiervon unberührt.

Pos. 1.1 – 1.2 Gebäude 

Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An- und Neubauten) 
einschließlich Fundamente, Grund- und Kellermauern, die zur Auf-
nahme von Menschen, Tieren oder Sachen geeignet sind. 

Nicht zur Position Gebäude gehören Baubuden, Zelte und Trag-
lufthallen.

Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte allseitig 
vom Erdreich berührte Bauteil verstanden, der bei unterkellerten 
Gebäuden unter der Unterfläche Kellerboden liegt und bei nicht 
unterkellerten Gebäuden bis Unterfläche Erdgeschoßfußboden 
reicht.

Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu verstehen, die 
zwischen der Unterfläche des Kellerbodens und der Unterfläche des 
oberirdischen Geschosses liegen.

Zur Position Gebäude gehören auch:
Baustoffe und Bauteile, die für den Bestand und die Herstellung 
eines Gebäudes eingefügt oder für den Einbau in ein Gebäude be-
stimmt sind
Behälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Blitzableiter
Brunnenanlagen, einschließlich Abdeckungen
Einfriedungen
Einrichtungen und Einbauten, 
•  die nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäude blei-

bend verbunden und somit als dessen Bestandteil anzusehen 
sind und 

•  dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und
•  im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen, z. B.
 –  Aufzugschächte, einschließlich Türen, Einbau schränke, 
 –  Fußbodenkanäle, einschließlich Abdeckungen, 
 –  Hauswasserver- und -entsorgung, einschließlich der gesund-

heitlichen Anlagen sowie der dazugehörigen Warmwasserbe-
reitungsanlagen, Pumpen und dgl., 

 –  Klimatisierung, 
 –  Personenaufzüge
 –  Raumbeleuchtungsanlagen, ohne Lampen und Röhren etc.
 –  Raumbelüftungsanlagen 
 –  Raumbeheizungen, z.B. Herde, Einzel- und Sammelheizungen, 

Brennstoffbehälter, Kessel, Pumpen und dgl. Anlagen, 
 –  Sanitäranlagen, z.B. Ausgüsse, Waschbecken, Badewannen, 

WC
 –  Silos
 –  Speiseaufzüge
Fahnenstangen
Gehsteigbefestigungen
Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Grünanlagen, hierzu zählen nicht Grund und Boden, Wald oder 
Gewässer
Hofbefestigungen

Kaimauern
Kühltürme
Leitungen - elektrische -, unter Putz verlegt
Rampen
Schornsteine
Silos, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Verbindungsbrücken
Vordächer
Wasserhochbehälter
Werkstraßen

Pos. 2.1 - 2.2 Betriebseinrichtung

Betriebseinrichtungen sind bewegliche Sachen (einschließlich der 
dazugehörigen Fundamente und Einmauerungen), soweit sie nicht 
unter die übrigen Positionen fallen. 

Solche Betriebseinrichtungen sind z. B.
Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen
Antriebseinrichtungen, einschließlich Riemen, Seile und Ketten
Apparaturen
Baugerüste
Bedienungsbühnen
Behälter, soweit kein Verpackungsmaterial
Beleuchtungsanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest verbunden 
sind
Brandbekämpfungseinrichtungen und -anlagen
Brandmeldeanlagen
Büchereien
Büroeinrichtungen
Büromaschinen
Büromaterial
Container
Dampfkraftanlagen
Datenträger (Speichermedien) 
Datenübertragungsanlagen
Datenverarbeitungsanlagen
Diapositive
Drucksachen
Druckplatten und -walzen, soweit für die laufende Produktion be-
nötigt
Druckwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt
Energieanlagen
Ersatzteile
Fahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig
Fernkopieranlagen
Fernschreibanlagen
Fernsehanlagen
Fernsprechanlagen
Fertigungsvorrichtungen, soweit für die laufende Produktion be-
nötigt
Feuerlöscher
Filme
Firmenschilder
Förderanlagen
Formen, soweit für die laufende Produktion benötigt
Fuhrpark, soweit nicht zulassungspflichtig

FK 18-Pos-Feuer  0711
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Gaserzeugungsanlagen

Gefäße, soweit kein Verpackungsmaterial

Gerätschaften

Gleisanlagen

Hubstapler, soweit nicht zulassungspflichtig

Kabel

Kälteanlagen

Kantineneinrichtungen

Kesselanlagen, die überwiegend der Kraft-, Wärme- oder Wasser-
versorgung von Betriebseinrichtungen dienen

Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen

Klischees, soweit für die laufende Produktion benötigt

Kräne

Lagereinrichtungen

Lagerhilfen, soweit kein Verpackungsmaterial

Lampen, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen

Lastenaufzüge

Leitungen - elektrische -, soweit nicht unter Putz verlegt

Lettern

Löscheinrichtungen

Löschfahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig

Lüftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen

Luftschutzeinrichtungen

Maschinen

Matrizen, soweit für die laufende Produktion benötigt

Modelle – formgebende –, soweit für die laufende Produktion be-
nötigt

Motore

Ofenanlagen, zum Brennen, Glühen, Schmelzen, Backen und dgl.

Prägewerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt

Röhren, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen

Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen

Rufanlagen

Rundfunkanlagen

Sanitätseinrichtungen

Schablonen, soweit für die laufende Produktion benötigt

Schienenfahrzeuge

Schnitte, soweit für die laufende Produktion benötigt

Setzkästen

Sozialeinrichtungen

Sporteinrichtungen

Stanzen, soweit für die laufende Produktion benötigt

Stehsätze, soweit für die laufende Produktion benötigt

Stempel, soweit für die laufende Produktion benötigt

Transformatoren

Transporthilfen, soweit kein Verpackungsmaterial

Trocknungsanlagen

Uhrenanlagen

Verschalungen

Verteilungsanlagen, soweit überwiegend der Kraftstromversorgung 
dienend

Wasserkraftanlagen

Werbeanlagen

Werbesachen

Werkschutzeinrichtungen

Werkzeuge

Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt

Zwischenwände – versetzbare –, z. B. Funktionswände

Nicht zur Position Betriebseinrichtung gehören:

Zulassungspflichtige Fahrzeuge, sie können unter besonderer 
 Position versichert werden.

Pos. 3.1 - 3.2 Vorräte

Abfälle, verwertbare
Betriebsstoffe, z. B. Brennstoffe, Lösungs-, Schmier- und Reini-
gungsmittel
Erzeugnisse, unfertige und fertige
Handelsware
Hilfsstoffe
Rohstoffe
Sachen, in Bearbeitung oder Reparatur genommen
Verpackungsmaterial, z. B. Dosen, Flaschen, Folien, Kartonagen, Ki-
sten, Kunststoff-Verpackungen, Säcke, soweit keine Transporthilfen
Waren für Sozialeinrichtungen, z.B. Kantinen-, Sanitäts- und Sport-
einrichtungen
Waren von Zulieferern

Pos. 4.1 Baubuden, Zelte und Traglufthallen

Baubuden, Zelte und Traglufthallen, die zur Aufnahme von Men-
schen, Tieren oder Sachen geeignet sind.

Pos. 4.2 Selbstständige Außenversicherung

Selbstständige Außenversicherung für Sachen, die sich nur außer-
halb des Versicherungsgrundstückes befinden

Pos. 7.2.1 Bargeld und Wertsachen

Bargeld sind Banknoten und Münzen.

Wertsachen sind:
Urkunden (z.B. Sparbücher, Papiere, die ein privates Recht verbrie-
fen, Schecks, Sparbücher, Stempelmarken, Versicherungsmarken, 
Wechsel)
Wertpapiere (z.B. Aktien, Obligationen, Pfandbriefe)
Briefmarken
Münzen und Medaillen

Schmucksachen, 
Perlen und Edelsteine, 
auf Geldkarten geladene Beträge,
unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausge-
nommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen

Pos. 7.2.3 Geschäftsunterlagen

Geschäftsunterlagen, z.B. Akten, Geschäftsbücher, Karteien, Pläne, 
Zeichnungen sonstige Daten und Programme (das sind serienmä-
ßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Programme und 
individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicher-
ten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten 
Datenträger gespeichert sind).

Pos. 7.2.4 Anschauungsmodelle, Prototypen und Aus-
stellungsstücke

Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner 
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benö-
tigte Fertigungsvorrichtungen, z. B. Druckplatten und -walzen, 
Druckwerkzeuge, Formen, Klischees, Matrizen, formgebende Mo-
delle, Prägewerkzeuge, Schablonen, Schnitte, Stanzen, Stehsätze, 
Stempel, Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion nicht 
mehr benötigt.

Pos. 7.2.5 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehö-
rigen und Besuchern

Gebrauchsgegenstände, die sich im Eigentum der Betriebsange-
hörigen und die sich üblicherweise auf Verlangen des Arbeitge-
bers innerhalb des Versicherungs ortes befinden, sowie Gebrauchs-
gegenstände von Besuchern z. B. Bekleidung, Fachliteratur, 
Fahrräder, Taschen, Werkzeuge.

Nicht hierzu gehören:

Bargeld, Kraftfahrzeuge, Wertpapiere sowie der in Wohnungen be-
findliche Hausrat
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Pos. 7.2.6 Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und 
Besuchern

Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern in ru-
hendem Zustand

Pos. 9.1 Bargeld und Wertsachen

siehe Pos. 7.2.1
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Klauseln

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist.

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 0255 (10) MIetausfall wenn besonders vereinbart
AG 0401 (10) Neu hinzukommende Betriebs-

grundstücke
generell

AG 0604 (10) Nichtanwendung von Sicher-
heitsvorschriften

generell

AG 0610 (10) Brandschutzanlagen wenn ein Nachlass für eine Brandschutzanlage gewährt wird
AG 0650 (10) Zivilschutzübungen generell
AG 0651 (10) Aufnahme neuer Betriebszweige generell
AG 0652 (10) Betriebsverlegung wenn besonders vereinbart
AG 0653 (10) Bauhandwerkerklausel generell
AG 0654 (10) Abweichungen von den Allge-

meinen Sicherheitsvorschriften 
der Feuerversicherer für Fabriken 
und gewerbliche Anlagen (ASF)

generell

AG 0655 (10) Abweichungen von den Sicher-
heitsvorschriften für Starkstrom-
anlagen bis 1.000 Volt

generell

AG 0702 (10) Verzicht auf den Einwand der 
Unterversicherung

generell

AG 0757 (10) Schreib-, Rechen-, Hörfehler wenn besonders vereinbart
AG 0759 (10) Selbstbehalt bei mehreren Versi-

cherungsnehmern oder mehre-
ren Versicherungsorten

generell

AG 0851 (10) Anzeigen des Versicherungs-
neh mers zur Feuer-, Extended-
Coverage-, Feuer-Betriebsunter-
brechungs- oder Extended-
Coverage-Betriebsunterbrechungs-
versicherung

generell

AG 0852 (10) Gesetzliche Vertreter, Repräsen-
tanten

generell

AG 0950 (10) Prämienanpassung wegen Ände-
rung der Feuerschutzsteuer

generell

AG 0951 (10) Verzicht auf Ersatzansprüche 
(Regressverzicht)

generell

AG 0952 (10) Kündigung nach einem Versiche-
rungsfall

generell

AG 0953 (10) Sachverständigenverfahren generell
AG 0954 (10) Schadenregulierung im Beirats-

verfahren
generell

FK 18-Bed-KS-Feuer  0113

Bedingungs-, Klausel- und Sicherheitsvorschriftenzuordnung zur 
Feuer-Versicherung

Bedingungen

Die für Ihren Vertrag relevanten Bedingungen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Bedingungen Voraussetzung
Abschnitt A zu Allgemeine Bedingungen für die
Feuer-Versicherung (AFB 2010)

generell

Abschnitt B – Allgemeiner Teil – zu allen Bedingungen generell
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 0955 (10) Wahrung von Geschäftsgeheim-

nissen
generell

AG 0956 (10) Gerichtsstand generell
AG 0957 (10) Vorläufi ge Deckung wenn vorläufi ge Deckung vereinbart
AG 0958 (10) Nebenversicherung, mehrfache 

Versicherung
generell

AG 0959 (10) Bestimmungen für einen Regress-
verzicht der Feuerversicherer bei 
übergreifenden Schadenereig-
nissen

generell

SK 1101 (10) Schäden durch radioaktive 
Isotope

generell

SK 1201 (10) Ausschluss von fremdem Eigen-
tum

wenn besonders vereinbart

SK 1202 (10) Fremdes Eigentum weisungs-
gemäße Versicherung

wenn besonders vereinbart

SK 1209 (10) Wertsachen als Vorräte wenn Vorräte versichert
SK 1212 (10) Automaten in Gebäuden wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert
SK 1213 (10) Automaten in und an der Außen-

wand
wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

AG 1251 (10) Nicht versicherte Sachen generell
AG 1252 (10) Mitversicherung fahrbarer Ar-

beitsmaschinen sowie Kraftfahr-
zeuge

wenn Betriebseinrichtung versichert

AG 1253 (10) Ausschluss von Photovoltaikan-
lagen

wenn Photovoltaikanlagen vorhanden sind und vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen werden

AG 1254 (10) Gebrauchsgegenstände von 
Betriebsangehörigen und 
Besuchern

wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

SK 1302 (10) Sachverständigenkosten generell
SK 1305 (10) Aufgebots- und Wiederherstel-

lungskosten für Urkunden
wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

AG 1351 (10) Kosten für Verkehrssicherungs-
maßnahmen

generell

SK 1401 (10) Freizügigkeit zwischen Versiche-
rungsorten mit je einer Versiche-
rungssumme

wenn besonders vereinbart

AG 1450 (10) Risiken im Ausland generell
AG 1452 (10) Aufbewahrungsvorschriften für 

Bargeld, Urkunden, Wertsachen
wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

SK 1508 (10) Kunstgegenstände generell
AG 1550 (10) Versicherungswert von Sachen 

mit ausländischer Herkunft
generell

AG 1552 (10) Architekten- und Ingenieurge-
bühren

generell

SK 1603 (10) Anzeige von Gefahrerhöhungen 
bei Bestehen einer Versicherungs-
abteilung

generell

AG 1656 (10) Unverzügliche Aufräumung und 
Reparatur

generell

SK 1703 (10) Vorsorgeversicherungssumme wenn Vorsorge versichert (Position 5.1 bzw. 5.2 des Antrages)
SK 1704 (10) Summenausgleich generell
SK 1705 (10) Stichtagsversicherung für Vorräte wenn Stichtagsversicherung vereinbart
SK 1707 (10) Wertzuschlag mit Einschluss von 

Bestandserhöhungen
wenn Wertzuschlag mit Einschluss von Bestanderhöhungen vereinbart

SK 1708 (10) Wertzuschlag ohne Einschluss 
von Bestandserhöhungen

wenn Wertzuschlag ohne Einschluss von Bestanderhöhungen vereinbart

SK 1709 (10) Vorsorgeversicherung für Be-
standserhöhungen

wenn Vorsorge versichert (Position 5.3 bzw. 5.4 des Antrages)

AG 1750 (10) Positionszugehörigkeit generell
SK 1801 (10) Führung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
SK 1804 (10) Prozessführung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
SK 1902 (10) Vertragsbeendigung bei Kün-

digung des Versicherers nach 
einem Versicherungsfall

generell
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
SK 1904 (10) Sachverständigenverfahren bei 

Zusammentreffen mit einer 
Maschinenversicherung

generell

AG 2250 (10) Baubuden, Zelte und Tragluft-
hallen

wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

AG 2256 (10) Bargeld an Lohn- und Gehalts-
zahlungstagen

wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

AG 2351 (10) Kosten für die Dekontamination 
von Erdreich

generell

AG 2402 (10) Abhängige Außenversicherung wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert
SK 2403 (10) Selbständige Außenversicherung wenn besonders vereinbart
AG 2451 (10) Anschlussgleise und Wasser-

straßenanschlüsse
generell

SK 3101 (10) Brandschäden an Räucher-, 
Trocknungs- und sonstigen ähn-
lichen Erhitzungsanlagen sowie 
an deren Inhalt

generell

SK 3107 (10) Bestimmungswidriges Ausbre-
chen von glühendfl üssigen 
Schmelzmassen

generell

SK 3113 (10) Bestimmungswidriges Ausbre-
chen von Metallschmelzen

generell

AG 3114 (10) Überspannungsschäden durch 
Blitzschlag oder sonstige 
Ursachen unter Einschluss von 
Folgeschäden

generell

AG 3150 (10) Einschluss von Schäden infolge 
Terrorakte

wenn besonders vereinbart

AG 3253 (10) Kraftfahrzeuge von Betriebsange-
hörigen und Besuchern

wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

AG 3350 (10) Belohnungen an Feuerlöschkräfte generell
SK 3601 (10) Verantwortlichkeit für Verstöße 

gegen Sicherheitsvorschriften
generell

SK 3602 (10) Elektrische Anlagen generell
SK 3603 (10) Prüfung von elektrischen Anlagen generell
SK 3605 (10) Vorübergehende Abweichung 

von Sicherheitsvorschriften
generell

SK 3607 (10) Betriebsstilllegung generell
SK 3612 (10) Abweichung von Sicherheitsvor-

schriften
generell

Sicherheitsvorschriften

Die für Ihren Vertrag relevanten Sicherheitsvorschriften entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist.

Vordruck Sicherheitsvorschrift Voraussetzung
VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von 

Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
generell

VdS 2008 Feuergefährliche Arbeiten, Richt-
linien für den Brandschutz

generell

VdS 2038 Allgemeine Sicherheitsvorschrif-
ten der Feuerversicherer für 
 Fabriken und gewerbliche An-
lagen (ASF)

generell

VdS 2046 Sicherheitsvorschriften für elek-
trische Anlagen bis 1000 Volt

generell

VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für 
feuergefährliche Arbeiten

generell
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Produktübersicht zur Extended-Coverage-Versicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläute-
rungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versi-
cherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Produktbeschreibungen, Versicherungsbedingungen 
und Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Extended-Coverage-Versicherung?

Versichert werden – sofern vereinbart – Gebäude, Einrichtungen, typische Vorräte sowie sonstige vereinbarte Sachen des Betriebes und 
Mietausfall gegen Schäden infolge der Gefahrengruppen:
a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
c) Wasserlöschanlagen-Leckage
d) Leitungswasser
e) Sturm, Hagel
f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch
g) Überschwemmung, Rückstau
h) Erdbeben
i) Erdsenkung, Erdrutsch
j) Schneedruck, Lawinen
k) Vulkanausbruch
l) Unbenannte Gefahren.
Die Gefahrengruppen a) bis l) sind nur versichert, wenn dies besonders vereinbart ist.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen, Gefahren und Schäden ausgenommen (näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).
Nicht versichert sind u.a.
 – von Ihnen vorsätzlich herbeigeführte Schäden (Abschnitt B § 16 ECB 2010)
 – Schäden durch Krieg (Abschnitt A § 13 Nr. 1 ECB 2010)
 – Schäden infolge Terrorakte (Abschnitt A § 13 Nr. 4 ECB 2010), es sei denn, ein Einschluss ist besonders vereinbart.

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in Abschnitt B § 1 ECB 2010 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 9 ECB 2010.
Zeigen Sie uns bitte auch unverzüglich an, wenn anderweitige Versicherungen für dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem 
Thema finden Sie in Abschnitt B § 11 ECB 2010.
Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln wie z. B. die in Abschnitt B § 8 Nr. 1 und vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltensregeln wie z. B. die in Abschnitt B § 8 
Nr. 1 ECB 2010 genannten Sicherheitsvorschriften.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns außerdem bitte jeden Schaden unverzüglich 
an. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden 
durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in Abschnitt B § 8 Nr. 2 ECB 2010 nach.
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Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
Abschnitt B § 1 Nr. 2, § 8 Nr. 3, § 9 Nr. 3, 4, 5 und § 11 Nr. 2 ECB 2010.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.
Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Abschnitt B § 15 ECB 2010 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie  gerne!
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Produktbeschreibung zur Extended-Coverage-Versicherung

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung/Versicherungsort

Versichert werden – sofern vereinbart – Gebäude, Einrichtungen, typische Vorräte nach der Positionen-Erläuterung sowie sonstige vereinbarte 
Sachen des Betriebes und Mietausfall gegen Schäden infolge vereinbarter Gefahrengruppen.
Versicherungsschutz besteht in den im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäuden, Räumen von Gebäuden oder auf den im Versiche-
rungsort bezeichneten Grundstücken. Darüber hinaus kann Außenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland und weiteren definierten 
Länder vereinbart werden. 

Versicherbare Gefahrengruppen

Folgende Gefahrengruppen können versichert werden:
a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
c) Wasserlöschanlagen-Leckage
d) Leitungswasser
e) Sturm, Hagel
f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch
g) Überschwemmung, Rückstau
h) Erdbeben
i) Erdsenkung, Erdrutsch
j) Schneedruck, Lawinen
k) Vulkanausbruch
l) Unbenannte Gefahren
Die Gefahrengruppen a) bis l) sind einzeln zu vereinbaren. Schäden infolge Terrorakte sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen; es sei 
denn, ein Einschluss ist besonders vereinbart.

Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert, Vorsorge

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Sofern vereinbart ersetzt der Versicherer auch den entstandenen Mietausfall infolge 
eines Sachschadens maximal bis zum Ablauf der Haftzeit. Die Haftzeit beträgt 12 Monate.
Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Wert der versicherten Sachen – bei 
Mietverlust dem Bruttojahresmietwert – (Versicherungswert) entsprechen.
Ist die Versicherungssumme kleiner als der Versicherungswert, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert.
Für Wertsteigerungen und Bestandserhöhungen kann der Versicherungsnehmer eine individuelle Vorsorgeversicherungssumme vereinbaren.

Wertzuschlag für Gebäude und Betriebseinrichtungen

Für Gebäude und Betriebseinrichtung kann eine Versicherung nach Wertzuschlag vereinbart werden. Die Versicherungssumme wird auf-
geteilt in eine Grundsumme, die sich auf das Preis niveau eines vereinbarten Basisjahres (1970, 1980 oder 2000) bezieht, und einen Wert-
zuschlag, der die Differenz zwischen dem Preisniveau des Basisjahres und dem heutigen Preisniveau wiedergibt. Der Wertzuschlag wird 
jährlich angepasst. 

Versicherungssumme zur Stichtagsversicherung

Für Waren/Vorräte kann eine Stichtagsversicherung vereinbart werden. Als Versicherungssumme gilt dann der höchste im Versicherungsjahr 
erwartete Versicherungswert. Aus der Hälfte dieser Versicherungssumme wird eine Beitragsvorauszahlung berechnet. 

Summenausgleich

Ist Summenausgleich zwischen mehreren Positionen vereinbart, werden überschießende Summenanteile einer Position auf diejenigen 
Positionen verteilt, bei denen nach Aufteilung einer Vorsorgeversicherungssumme Unterversicherung besteht. Die Aufteilung findet nur zu 
Gunsten von Positionen statt, für die gleich hohe oder niedrigere Beitragssätze vereinbart sind. 

Selbstbehalt je Versicherungsfall – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (Gefahrengruppe a)  12.500 EUR
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (Gefahrengruppe b)  2.500 EUR
Wasserlöschanlagen-Leckage (Gefahrengruppe c)  2.500 EUR
Leitungswasser (Gefahrengruppe d)  2.500 EUR
Sturm, Hagel (Gefahrengruppe e)  2.500 EUR
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch (Gefahrengruppe f), Raub  2.500 EUR
Überschwemmung, Rückstau (Gefahrengruppe g)  50.000 EUR
Erdbeben (Gefahrengruppe h)  50.000 EUR
Erdsenkung, Erdrutsch (Gefahrengruppe i)  12.500 EUR
Schneedruck, Lawinen (Gefahrengruppe j)  12.500 EUR
Vulkanausbruch (Gefahrengruppe k)  12.500 EUR
Unbenannte Gefahren (Gefahrengruppe l)  5.000 EUR
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Jahreshöchstentschädigungen (JHE) / Höchstentschädigungen (HE) – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist
(VSU = Versicherungssumme)

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (Gefahrengruppe a)  JHE 100 % der VSU, max. 25.000.000 EUR
Sturm, Hagel (Gefahrengruppe e)  JHE 5.000.000 EUR
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch (Gefahrengruppe f), Raub  HE 2.500.000 EUR
Überschwemmung, Rückstau (Gefahrengruppe g)  JHE 20 % der VSU, max. 5.000.000 EUR
Erdbeben (Gefahrengruppe h)  JHE 20 % der VSU, max. 5.000.000 EUR
Erdsenkung, Erdrutsch (Gefahrengruppe i)  JHE 5.000.000 EUR
Schneedruck, Lawinen (Gefahrengruppe j)  JHE 5.000.000 EUR
Vulkanausbruch (Gefahrengruppe k)  JHE 5.000.000 EUR
Unbenannte Gefahren (Gefahrengruppe l)  JHE 2.500.000 EUR

Wartezeit für Überschwemmung und Rückstau

Bei der Gefahrengruppe g) beginnt der Versicherungsschutz bei Schäden durch Ausuferung oberirdischer Gewässer zum vereinbarten 
Zeitpunkt, frühestens jedoch nach Ablauf von 1 Monat nach Unterzeichnung des Antrages (Wartezeit). Die Wartezeit entfällt, sofern zum 
Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die 
Wartezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).

Verzeichnisse

Über Wertpapiere, sonstige Urkunden und Sammlungen – ausgenommen Briefmarken – mit einem Gesamtwert von über 2.500 EUR hat der 
Versicherungsnehmer Verzeichnisse mit den für ein Aufgebotsverfahren notwendigen Angaben zu führen und gesondert unter Verschluss 
aufzubewahren. Dies ist eine der Obliegenheiten (Sicherheitsvorschriften) zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminderung, weitere sind in 
Abschnitt A § 22 Nr. 1 ECB 2010 geregelt.

Deckungserweiterungen/Entschädigungsgrenzen

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (ECB 2010), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend genann-
ten Schäden nur bis zu der Höhe der im Einzelnen vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
 höchstens
nur für die vereinbarte(n) Gefahrengruppe(n) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (a); 
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (b); Wasserlöschanlagen-Leckage (c); Leitungswasser (d);
Sturm und Hagel (e)
• Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke gemäß Klausel AG 0401 (10)
 – Geltungsbereich: Europa, Geltungsdauer 12 Monate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
• Abhängige Außenversicherung gemäß Klausel AG 2402 (10)
 – Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
 – Geltungsbereich: Europa, ohne Bundesrepublik Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
 Die abhängige Außenversicherung gilt nur, sofern Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert sind.

nur für die vereinbarte Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch (f)
• Abhängige Außenversicherung gemäß Klausel AG 2402 (10)
 Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland und benannte angrenzende Staaten
 – ohne Baustellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 EUR
 – auf Baustellen (Selbstbehalt 25 %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 EUR
• Schäden an Sachen in Schaukästen und Vitrinen gemäß Klausel SK 7402 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000 EUR
• Schäden, die – insbesondere an Schaufensterinhalt – eintreten, ohne dass der Täter das Gebäude betritt  . . .  10.000 EUR
• Schäden an zur Betriebseinrichtung zählenden handgeknüpften Teppichen und Gobelins, Kunstgegenständen 

(Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken) und Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre 
alt sind, ausgenommen Möbelstücke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000 EUR

Zusätzliche Einschlüsse (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (ECB 2010), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend 
genannten Zusätzlichen Einschlüsse bis zur Höhe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Rücksicht auf den Versicherungswert mitver-
sichert – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

höchstens
Kosten für alle vereinbarten Gefahrengruppen
• Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten (siehe Abschnitt A § 16 Nr. 1 a, b, d ECB 2010)  . . 
• Kosten für Abbruch-, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen gemäß Klausel

SK 1101 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Sachverständigenkosten gemäß Klausel SK 1302 (10) bis 100 %, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 

25.000 EUR übersteigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
• Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens (siehe Abschnitt B § 13 Nr. 2 ECB 2010) . . . . . . . . . . . . . 
• Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß Klausel AG 1351 (10) (bis 100.000 EUR)  . . . . . . . . . . . . . . 

• Mehrkosten durch Preissteigerungen (siehe Abschnitt A § 16 Nr. 1 h ECB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) (siehe Abschnitt A § 16
Nr. 1 g ECB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

für die vereinbarten Gefahrengruppe(n) Wasserlöschanlagen-Leckage (c); Leitungswasser d); Sturm, Hagel (e);
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch (f)
• Kosten für die Dekontamination von Erdreich gemäß Klausel AG 2351 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

insgesamt
10 % der VSU

(aus den
Positionen
Gebäude, 

Betriebseinrich-
tung, Vorräte, 

Vorsorge), max.
10 Mio. EUR
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Sachen und weitere Kosten; Versicherungsschutz besteht nur, sofern Betriebseinrichtung und/oder Vorräte
versichert sind 
für die vereinbarten Gefahrengruppe(n) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (a); Fahr-
zeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (b); Wasserlöschanlagen-Leckage (c); Leitungswasser (d); Sturm,
Hagel (e); Überschwemmung, Rückstau (g); Erdbeben (h); Erdsenkung, Erdrutsch (i); Schneedruck, Lawinen (j);
Vulkanausbruch (k)
• Bargeld und Wertsachen unter Verschluss in qualifizierten oder sonstigen Behältnissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden gemäß Klausel SK 1305 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Geschäftsunterlagen (siehe Abschnitt A § 16 Nr. 1 c ECB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke zum Zeitwert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen und Besuchern gemäß Klausel AG 1254 (10) . . . . . . . . . . . . 

für die vereinbarte Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch (f)
• Bargeld und Wertsachen
 –  unter Verschluss in qualifizierten Behältnissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 EUR
 –  unter Verschluss in sonstigen Behältnissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000 EUR
 –  außerhalb von Behältnissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 EUR
• Verluste an versicherten Sachen sowie Bargeld und Wertsachen durch
 –  Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstückes (Versicherungsort) (siehe Abschnitt A § 7 Nr. 4 ECB 2010)  .  30.000 EUR
 –  Raub auf Transportwegen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, unter der Voraussetzung, dass nicht
     mehrere Transporte gleichzeitig unterwegs sind (siehe Abschnitt A § 7 Nr. 5 ECB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 EUR
 –  Erpressung, Betrug und Diebstahl von unmittelbar in körperlicher Obhut befindlichen Sachen (Erweiterter
     Raub (siehe Abschnitt A § 7 Nr. 5 b ECB 2010))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.000 EUR
• Kosten
 –  Kosten für die Beseitigung von Gebäudeschäden und Schäden an Schaukästen und Vitrinen (siehe
     Abschnitt A § 16 Nr. 1 f ECB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 –  Schlossänderungskosten (siehe Abschnitt A § 16 Nr. 1 e ECB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 –  erweiterte Schlossänderungskosten gemäß Klausel SK 7301 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 –  Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen gemäß Klausel AG 7351 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• Sachen und weitere Kosten
 –  Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden gemäß Klausel SK 1305 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 –  Geschäftsunterlagen (siehe Abschnitt A § 16 Nr. 1 c ECB 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 –  Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke zum Zeitwert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 –  Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen und Besuchern gemäß Klausel AG 1254 (10)

   

30.000 EUR

insgesamt
5 % der VSU (aus

den Positionen
Gebäude, 

Betriebseinrich-
tung, Vorräte, 

Vorsorge), max.
2,5 Mio. EUR

insgesamt
5 % der VSU (aus

den Positionen
Betriebseinrich-

tung, Vorräte, 
Vorsorge), max.

2,5 Mio. EUR
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Vorbemerkung

In der Positionen-Erläuterung wird beschrieben, welche Sachen oder 
Daten und Programme den nachfolgend genannten Positionen 
 zuzuordnen sind.

Die  dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen (AVB) sowie die sonstigen Vereinbarungen bleiben 
hiervon unberührt.

Pos. 1.1 - 1.2 Gebäude

Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An- und Neubauten) 
einschließlich Fundamente, Grund- und Kellermauern, die zur Auf-
nahme von Menschen, Tieren oder Sachen geeignet sind. 

Nicht zur Position Gebäude gehören Baubuden, Zelte und Trag-
lufthallen.

Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte allseitig 
vom Erdreich berührte Bauteil verstanden, der bei unterkellerten Ge-
bäuden unter der Unterfläche Kellerboden liegt und bei nicht unter-
kellerten Gebäuden bis Unterfläche Erdgeschoßfußboden reicht.

Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu verstehen, die 
zwischen der Unterfläche des Kellerbodens und der Unterfläche des 
oberirdischen Geschosses liegen.

Zur Position Gebäude gehören auch:
Baustoffe und Bauteile, die für den Bestand und die Herstellung 
eines Gebäudes eingefügt oder für den Einbau in ein Gebäude 
 bestimmt sind
Behälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Blitzableiter
Brunnenanlagen, einschließlich Abdeckungen
Einfriedungen
Einrichtungen und Einbauten, 
• die nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäude blei-

bend verbunden und somit als dessen Bestandteil anzusehen 
sind und 

•  dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und

•  im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen, z. B.

 –  Aufzugschächte, einschließlich Türen, Einbau schränke, 

 –  Fußbodenkanäle, einschließlich Abdeckungen, 

 –  Hauswasserver- und -entsorgung, einschließlich der gesund-
heitlichen Anlagen sowie der dazugehörigen Warmwasserbe-
reitungsanlagen, Pumpen und dgl., 

 –  Klimatisierung, 

 –  Personenaufzüge

 –  Raumbeleuchtungsanlagen, ohne Lampen und Röhren etc.

 –  Raumbelüftungsanlagen 

 –  Raumbeheizungen, z.B. Herde, Einzel- und Sammelheizungen, 
Brennstoffbehälter, Kessel, Pumpen und dgl. Anlagen, 

 –  Sanitäranlagen, z.B. Ausgüsse, Waschbecken, Badewannen, 
WC

 –  Silos

 –  Speiseaufzüge

Fahnenstangen
Gehsteigbefestigungen
Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Grünanlagen, hierzu zählen nicht Grund und Boden, Wald oder 
Gewässer

Hofbefestigungen
Kaimauern
Kühltürme
Leitungen - elektrische -, unter Putz verlegt
Rampen
Schornsteine
Silos, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Verbindungsbrücken
Vordächer
Wasserhochbehälter
Werkstraßen

Pos. 2.1 - 2.2 Betriebseinrichtung

Betriebseinrichtungen sind bewegliche Sachen (einschließlich der 
dazugehörigen Fundamente und Einmauerungen), soweit sie nicht 
unter die übrigen Positionen fallen. 

Solche Betriebseinrichtungen sind z. B.
Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen
Antriebseinrichtungen, einschließlich Riemen, Seile und Ketten
Apparaturen
Baugerüste
Bedienungsbühnen
Behälter, soweit kein Verpackungsmaterial
Beleuchtungsanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest verbunden 
sind
Brandbekämpfungseinrichtungen und -anlagen
Brandmeldeanlagen
Büchereien
Büroeinrichtungen
Büromaschinen
Büromaterial
Container
Dampfkraftanlagen
Datenträger (Speichermedien) 
Datenübertragungsanlagen
Datenverarbeitungsanlagen
Diapositive
Drucksachen
Druckplatten und -walzen, soweit für die laufende Produktion be-
nötigt
Druckwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt
Energieanlagen
Ersatzteile
Fahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig
Fernkopieranlagen
Fernschreibanlagen
Fernsehanlagen
Fernsprechanlagen
Fertigungsvorrichtungen, soweit für die laufende Produktion be-
nötigt
Feuerlöscher
Filme
Firmenschilder
Förderanlagen
Formen, soweit für die laufende Produktion benötigt

FK 18-Pos-EC  0711

Positionen-Erläuterung



– 21 –

Fuhrpark, soweit nicht zulassungspflichtig;
Gaserzeugungsanlagen
Gefäße, soweit kein Verpackungsmaterial
Gerätschaften
Gleisanlagen
Hubstapler, soweit nicht zulassungspflichtig
Kabel
Kälteanlagen
Kantineneinrichtungen
Kesselanlagen, die überwiegend der Kraft-, Wärme- oder Wasser-
versorgung von Betriebseinrichtungen dienen
Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen
Klischees, soweit für die laufende Produktion benötigt
Kräne
Lagereinrichtungen
Lagerhilfen, soweit kein Verpackungsmaterial
Lampen, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen
Lastenaufzüge
Leitungen - elektrische -, soweit nicht unter Putz verlegt
Lettern
Löscheinrichtungen
Löschfahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig
Lüftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen
Luftschutzeinrichtungen
Maschinen
Matrizen, soweit für die laufende Produktion benötigt
Modelle - formgebende -, soweit für die laufende Produktion be-
nötigt
Motore
Ofenanlagen, zum Brennen, Glühen, Schmelzen, Backen und dgl.
Prägewerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt
Röhren, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen
Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen
Rufanlagen
Rundfunkanlagen
Sanitätseinrichtungen
Schablonen, soweit für die laufende Produktion benötigt
Schienenfahrzeuge
Schnitte, soweit für die laufende Produktion benötigt
Setzkästen
Sozialeinrichtungen
Sporteinrichtungen
Stanzen, soweit für die laufende Produktion benötigt
Stehsätze, soweit für die laufende Produktion benötigt
Stempel, soweit für die laufende Produktion benötigt
Transformatoren
Transporthilfen, soweit kein Verpackungsmaterial
Trocknungsanlagen
Uhrenanlagen
Verschalungen
Verteilungsanlagen, soweit überwiegend der Kraftstromversorgung 
dienend
Wasserkraftanlagen
Werbeanlagen
Werbesachen
Werkschutzeinrichtungen
Werkzeuge
Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt
Zwischenwände - versetzbare -, z.B. Funktionswände

Nicht zur Position Betriebseinrichtung gehören:
Zulassungspflichtige Fahrzeuge, sie können unter besonderer Posi-
tion versichert werden.

Pos. 3.1 - 3.2 Vorräte

Abfälle, verwertbare
Betriebsstoffe, z. B. Brennstoffe, Lösungs-, Schmier- und Reini-
gungsmittel
Erzeugnisse, unfertige und fertige
Handelsware
Hilfsstoffe
Rohstoffe
Sachen, in Bearbeitung oder Reparatur genommen
Verpackungsmaterial, z. B. Dosen, Flaschen, Folien, Kartonagen, Ki-
sten, Kunststoff-Verpackungen, Säcke, soweit keine Transport hilfen
Waren für Sozialeinrichtungen, z.B. Kantinen-, Sanitäts- und Sport-
einrichtungen
Waren von Zulieferern

Pos. 4.1 Baubuden, Zelte und Traglufthallen

Baubuden, Zelte und Traglufthallen, die zur Aufnahme von Men-
schen, Tieren oder Sachen geeignet sind.

Pos. 4.2 Selbstständige Außenversicherung

Selbstständige Außenversicherung für Sachen, die sich nur außer-
halb des Versicherungsgrundstückes befinden

Pos. 7.2.1 Bargeld und Wertsachen

Bargeld sind Banknoten und Münzen.

Wertsachen sind:
Urkunden (z.B. Sparbücher, Papiere, die ein privates Recht verbrie-
fen, Schecks, Sparbücher, Stempelmarken, Versicherungsmarken, 
Wechsel)
Wertpapiere (z.B. Aktien, Obligationen, Pfandbriefe)
Briefmarken
Münzen und Medaillen
Schmucksachen, 
Perlen und Edelsteine, 
auf Geldkarten geladene Beträge,
unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausge-
nommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen

Pos. 7.2.3 Geschäftsunterlagen

Geschäftsunterlagen, z.B. Akten, Geschäftsbücher, Karteien, Pläne, 
Zeichnungen sonstige Daten und Programme (das sind serienmä-
ßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Programme und 
individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicher-
ten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten 
Datenträger gespeichert sind).

Pos. 7.2.4 Anschauungsmodelle, Prototypen und Aus-
stellungsstücke

Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner 
typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benö-
tigte Fertigungsvorrichtungen, z. B. Druckplatten und -walzen, 
Druckwerkzeuge, Formen, Klischees, Matrizen, formgebende Mo-
delle, Prägewerkzeuge, Schablonen, Schnitte, Stanzen, Stehsätze, 
Stempel, Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion nicht 
mehr benötigt.

Pos. 7.2.5 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehö-
rigen und Besuchern

Gebrauchsgegenstände, die sich im Eigentum der Betriebsange-
hörigen und die sich üblicherweise auf Verlangen des Arbeitge-
bers innerhalb des Versicherungs ortes befinden, sowie Gebrauchs-
gegenstände von Besuchern z.B. Bekleidung, Fachliteratur, 
Fahrräder, Taschen, Werkzeuge.

Nicht hierzu gehören:

Bargeld, Kraftfahrzeuge, Wertpapiere sowie der in Wohnungen be-
findliche Hausrat
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Pos. 7.2.6 Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und 
Besuchern

Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern in ru-
hendem Zustand

Pos. 9.1 Bargeld und Wertsachen

siehe Pos. 7.2.1
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Bedingungen

Die für Ihren Vertrag relevanten Bedingungen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Bedingungen Voraussetzung
Abschnitt A zu den Allgemeinen Bedingungen für die 
Versicherung zusätzlicher Gefahren (ECB 2010)

generell

Abschnitt B – Allgemeiner Teil – zu allen Bedingungen generell

FK 18-Bed-KS-EC  0113

Bedingungs- und Klauselzuordnung zur 
Extended-Coverage-Versicherung

Klauseln

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist.
Erläuterung zu den nachfolgend genannten Gefahrengruppen:
a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
c) Wasserlöschanlagen-Leckage
d) Leitungswasser
e) Sturm, Hagel
f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch
g) Überschwemmung, Rückstau
h) Erdbeben
i) Erdsenkung, Erdrutsch
j) Schneedruck, Lawinen
k) Vulkanausbruch
l) Unbenannte Gefahren

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 0153 (10) Wartezeit wenn Gefahrengruppe g) vereinbart
AG 0255 (10) Mietausfall wenn besonders vereinbart
AG 0401 (10) Neu hinzukommende Betriebs-

grundstücke
wenn Gefahrengruppe a), b), c), d) oder e) vereinbart

AG 0610 (10) Brandschutzanlagen wenn Gefahrengruppe c) oder d) vereinbart und in der Feuerversicherung ein 
Nachlass für eine Brandschutzanlage gewährt wird

AG 0650 (10) Zivilschutzübungen generell
AG 0651 (10) Aufnahme neuer Betriebszweige generell
AG 0652 (10) Betriebsverlegung wenn besonders vereinbart
AG 0653 (10) Bauhandwerkerklausel generell
AG 0702 (10) Verzicht auf den Einwand der 

Unterversicherung
generell

AG 0757 (10) Schreib-, Rechen-,Hörfehler wenn besonders vereinbart
AG 0851 (10) Anzeigen des Versicherungs-

neh mers zur Feuer-, Extended-
Coverage-, Feuer-Betriebsunter-
brechungs- oder Extended-
Coverage-Betriebsunterbrechungs-
versicherung

generell

AG 0852 (10) Gesetzliche Vertreter, Repräsen-
tanten

generell

AG 0951 (10) Verzicht auf Ersatzansprüche 
(Regressverzicht)

generell

AG 0952 (10) Kündigung nach einem Versiche-
rungsfall

generell

AG 0953 (10) Sachverständigenverfahren generell
AG 0954 (10) Schadenregulierung im Beirats-

verfahren
generell

AG 0955 (10) Wahrung von Geschäftsgeheim-
nissen

generell

AG 0956 (10) Gerichtsstand generell
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 0957 (10) Vorläufi ge Deckung wenn vorläufi ge Deckung vereinbart
AG 0958 (10) Nebenversicherung, mehrfache 

Versicherung
generell

SK 1101 (10) Schäden durch radioaktive 
Isotope

generell

SK 1201 (10) Ausschluss von fremdem Eigen-
tum

wenn besonders vereinbart

SK 1202 (10) Fremdes Eigentum weisungs-
gemäße Versicherung

wenn besonders vereinbart

SK 1209 (10) Wertsachen als Vorräte wenn Vorräte versichert
SK 1212 (10) Automaten in Gebäuden wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert
SK 1213 (10) Automaten in und an der Außen-

wand
wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

AG 1251 (10) Nicht versicherte Sachen generell
AG 1252 (10) Mitversicherung fahrbarer Ar-

beitsmaschinen sowie Kraftfahr-
zeuge

wenn Betriebseinrichtung versichert

AG 1253 (10) Ausschluss von Photovoltaikan-
lagen

wenn Photovoltaikanlagen vorhanden sind und vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen werden

AG 1254 (10) Gebrauchsgegenstände von 
Betriebsangehörigen und 
Besuchern

wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

SK 1302 (10) Sachverständigenkosten generell
SK 1305 (10) Aufgebots- und Wiederherstel-

lungskosten für Urkunden
wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

AG 1351 (10) Kosten für Verkehrssicherungs-
maßnahmen

generell

SK 1401 (10) Freizügigkeit zwischen Versiche-
rungsorten mit je einer Versiche-
rungssumme

wenn besonders vereinbart

AG 1450 (10) Risiken im Ausland generell
AG 1451 (10) Defi nition der Behältnisse und 

Entschädigungsgrenzen
wenn Gefahrengruppe f) vereinbart und die Position Bargeld und Wertsachen 
unter Verschluss in qualifi zierten Behältnissen erhöht wird

AG 1452 (10) Aufbewahrungsvorschriften für 
Bargeld, Urkunden, Wertsachen

wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert

SK 1508 (10) Kunstgegenstände generell
AG 1550 (10) Versicherungswert von Sachen 

mit ausländischer Herkunft
generell

AG 1552 (10) Architekten- und Ingenieurge-
bühren

generell

SK 1603 (10) Anzeige von Gefahrerhöhungen 
bei Bestehen einer Versicherungs-
abteilung

generell

AG 1656 (10) Unverzügliche Aufräumung und 
Reparatur

generell

SK 1703 (10) Vorsorgeversicherungssumme wenn Vorsorge versichert (Position 5.1 bzw. 5.2 des Antrages)
SK 1704 (10) Summenausgleich generell
SK 1705 (10) Stichtagsversicherung für Vorräte wenn Stichtagsversicherung vereinbart
SK 1707 (10) Wertzuschlag mit Einschluss von 

Bestandserhöhungen
wenn Wertzuschlag mit Einschluss von Bestanderhöhungen vereinbart

SK 1708 (10) Wertzuschlag ohne Einschluss 
von Bestandserhöhungen

wenn Wertzuschlag ohne Einschluss von Bestanderhöhungen vereinbart

SK 1709 (10) Vorsorgeversicherung für Be-
standserhöhungen

wenn Vorsorge versichert (Position 5.3 bzw. 5.4 des Antrages)

AG 1750 (10) Positionszugehörigkeit generell
SK 1801 (10) Führung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
SK 1804 (10) Prozessführung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
SK 1902 (10) Vertragsbeendigung bei Kün-

digung des Versicherers nach 
einem Versicherungsfall

generell

SK 1904 (10) Sachverständigenverfahren bei 
Zusammentreffen mit einer 
Maschinenversicherung

generell

AG 2250 (10) Baubuden, Zelte und Tragluft-
hallen

wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert [gilt nicht für Ge-
fahrengruppe f) und l)]



– 25 –

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 2256 (10) Bargeld an Lohn- und Gehalts-

zahlungstagen
wenn Betriebseinrichtung und/oder Vorräte versichert [gilt nicht für Ge-
fahrengruppe f) und l)]

AG 2351 (10) Kosten für die Dekontamination 
von Erdreich

wenn Gefahrengruppe c), d), e) oder f) vereinbart

AG 2402 (10) Abhängige Außenversicherung wenn Gefahrengruppe a), b), c), d), e) oder f) vereinbart und Betriebseinrich-
tung und/oder Vorräte versichert 

SK 2403 (10) Selbständige Außenversicherung wenn besonders vereinbart
AG 2451 (10) Anschlussgleise und Wasserstra-

ßenanschlüsse
wenn Gefahrengruppe a) oder b) vereinbart

SK 7104 (10) Automatendiebstahl wenn besonders vereinbart
AG 7150 (10) Einschluss von Schäden infolge 

Terrorakte
wenn besonders vereinbart

AG 7151 (10) Schäden durch Unbenannte 
Gefahren

wenn besonders vereinbart

AG 7154 (10) Erweiterte Versicherung von 
Ableitungsrohren

wenn besonders vereinbart

AG 7155 (10) Erweiterte Versicherung von Ab-
leitungsrohren (unter Berücksich-
tigung des Alters)

wenn besonders vereinbart

AG 7156 (10) Regenfallrohre innerhalb des 
Gebäudes

wenn besonders vereinbart

SK 7205 (10) Erweiterte Versicherung von 
Rohrleitungen auf dem Versiche-
rungsgrundstück

wenn besonders vereinbart

SK 7301 (10) Erweiterte Schlossänderungs-
kosten

wenn Gefahrengruppe f) vereinbart

AG 7351 (10) Kosten für provisorische Siche-
rungsmaßnahmen nach einem 
Einbruch oder Einbruchsversuch

wenn Gefahrengruppe f) vereinbart

SK 7401 (10) Geschäftsfahrräder wenn besonders vereinbart
SK 7402 (10) Schaukästen und Vitrinen wenn Gefahrengruppe f) vereinbart
SK 7602 (10) Einbruchmeldeanlagen wenn Gefahrengruppe f) vereinbart und ein Nachlass für Einbruchmeldeanla-

gen gewährt wird
SK 7604 (10) Außenbewachung wenn Gefahrengruppe f) vereinbart und ein Nachlass für Außenbewachung 

gewährt wird
SK 7605 (10) Innenbewachung wenn Gefahrengruppe f) vereinbart und ein Nachlass für Innenbewachung 

gewährt wird
SK 7606 (10) Schlüsseldepot wenn besonders vereinbart
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Feuer-Betriebsunterbrechungs-

Versicherung



– 27 –FK 18-PÜB-FBUB  0112

Produktübersicht zur Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläute-
rungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versi-
cherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Produktbeschreibungen, Versicherungsbedingungen 
und Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherung?

Versichert werden ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) des Betriebes während der vereinbarten Haftzeit infolge 
eines Sachschadens aufgrund Schäden infolge der Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen, Gefahren und Schäden ausgenommen (näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).
Nicht versichert sind u. a.
 – von Ihnen vorsätzlich herbeigeführte Schäden (Abschnitt B § 16 FBUB 2010)
 – Schäden durch Krieg (Abschnitt A § 3 Nr. 1 FBUB 2010)
 – Schäden infolge Terrorakte (Abschnitt A § 3 Nr. 4 FBUB 2010), es sei denn, ein Einschluss ist besonders vereinbart.

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in Abschnitt B § 1 FBUB 2010 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 9 FBUB 2010.
Zeigen Sie uns bitte auch unverzüglich an, wenn anderweitige Versicherungen für dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem 
Thema finden Sie in Abschnitt B § 11  FBUB 2010.
Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Ver-
haltensregeln wie z. B. die Buchführungspflicht in Abschnitt A § 10 FBUB 2010 sowie die in Abschnitt B § 8 Nr. 1 FBUB 2010 genannten 
Sicherheitsvorschriften.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns außerdem bitte jeden Schaden unverzüglich 
an. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden 
durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in Abschnitt B § 8 Nr. 2 FBUB 2010 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
Abschnitt B § 1 Nr. 2, § 8 Nr. 3, § 9 Nr. 3, 4, 5 und § 11 Nr. 2 FBUB 2010.
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Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.
Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Abschnitt B § 15 FBUB 2010 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie  gerne!
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Produktbeschreibung zur Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung/Versicherungsort

Versichert werden ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) des Betriebes nach der Positionen-Erläuterung während 
der vereinbarten Haftzeit infolge eines Sachschadens an einer dem Betrieb dienenden Sache auf Grund versicherter Gefahren am Versiche-
rungsort.

Versicherte Gefahren

Feuer: Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. Überspannungsschäden 
durch Blitz und/oder sonstige Ursachen können eingeschlossen werden. Schäden infolge Terrorakte sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen, es sei denn, ein Einschluss ist besonders vereinbart.

Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert, Vorsorge

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Ertragsausfallschaden bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.
Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Ist die Ver-
sicherungssumme kleiner als der Versicherungswert, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert. 
Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer in dem Bewer-
tungszeitraum ohne Unterbrechung des Betriebes erwirtschaftet hätte. Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, wenn 
eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens jedoch 24 Monaten vereinbart 
ist, beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate. Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden 
nicht mehr entsteht, spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt A § 5 Nr. 2 FBUB 2010.
Die Versicherungsperiode muss dem Geschäftsjahr entsprechen.

Prämienrückgewähr

War der Versicherungswert für die abgelaufene Versicherungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und meldet der Versicherungs-
nehmer dies dem Versicherer innerhalb der vereinbarten Meldefrist nach Ablauf der Versicherungsperiode, so wird die auf den Mehrbetrag 
der Versicherungssumme gezahlte Prämie bis zu einem Drittel der Jahresprämie rückvergütet. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Ab-
schnitt A § 9 FBUB 2010.

Nachhaftung

Sofern Nachhaftung vereinbart ist, haftet der Versicherer über die Versicherungssumme je Position hinaus bis zu der vereinbarten Nachhaf-
tung. Wird die Versicherungssumme einer Position überschritten, so ist die Prämie für die überschießende Summe bis zur Höhe der verein-
barten Nachhaftung nachzuentrichten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Klausel SK 8502 (10).

Deckungserweiterungen/Entschädigungsgrenzen (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (FBUB 2010), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend 
genannten Schäden nur bis zu der Höhe der im Einzelnen vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert – sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist.
 höchstens
• Ertragsausfallschäden gemäß Klausel AG 8114 (10) bei einem Selbstbehalt je Versicherungsfall von

12.500 EUR infolge Überspannungsschäden 
 – durch Blitz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000 EUR
 – durch sonstige Ursachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000 EUR
• Nutzungsbeschränkungen gemäß Klausel AG 8451 (10) bei einem Selbstbehalt je Versicherungsfall von

12.500 EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.000 EUR
• Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke gemäß Klausel AG 0401 (10)
 – Geltungsbereich: Europa, Geltungsdauer 12 Monate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
• Weitere Versicherungsorte gemäß Klausel AG 8402 (10)
 – Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
 – Geltungsbereich: Europa, ohne Bundesrepublik Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
• Rückwirkungsschäden (Zulieferer) gemäß Klausel AG 8403 (10) bei einem Selbstbehalt je Versicherungsfall

von 5 % der Entschädigungsgrenze
 – Geltungsbereich: Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.000 EUR
• Rückwirkungsschäden (Abnehmer) gemäß Klausel AG 8404 (10) bei einem Selbstbehalt je Versicherungfall

von 10 % der Entschädigungsgrenze
 – Geltungsbereich: Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.000 EUR
• Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebs-
 beschränkungen gemäß Klausel SK 8105 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 % der VSU
 (aus den Positionen 1 bis 5)
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Zusätzliche Einschlüsse (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (FBUB 2010), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend 
genannten Zusätzlichen Einschlüsse bis zur Höhe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Rücksicht auf den Versicherungswert mitver-
sichert – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

höchstens
Kosten und Aufwendungen
• Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens (siehe Abschnitt B § 13 Nr. 2 FBUB 2010) . . . . . . . . . . . . 
• Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen gemäß Klausel AG 8107 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Vertragsstrafen gemäß Klausel AG 8106 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen gemäß Klausel AG 8108 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Sachverständigenkosten gemäß Klausel SK 8301(10) bis 100 %, soweit der entschädigungspflichtige Schaden

25.000 EUR übersteigt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

insgesamt 5 % 
der VSU (aus den 

Positionen 1 bis 5),
max. 1 Mio. EUR
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Pos. 1 Betriebsgewinn und Kosten

Der Betriebsgewinn ergibt sich aus dem Umsatz der im versicher-
ten Betrieb hergestellten Erzeugnisse und gehandelten Waren 
sowie dem Gewinn aus Dienstleistungen. Zu den im versicherten 
Betrieb entstehenden Kosten zählen auch Gehälter, Löhne und 
Provisionen, soweit für sie nicht unter Pos. 2 - 5 eine separate 
 Versicherungssumme ausgewiesen ist.

Zu Pos. 1 gehören auch freiwillige Aufwendungen zur Altersversor-
gung und Unterstützung von Betriebsangehörigen, Aufsichtsratbe-
züge, Schenkungen, Spenden und freiwillige Wohlfahrtsleistungen, 
Tantiemen für Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebsangehörige.

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für 
bezogene   Waren und Leistungen, soweit es sich nicht um 
Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und 
Vorhaltegebühren für Energie fremdbezug handelt;

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

c) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs frachten;

d) umsatzabhängige Versicherungsprämien;

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzab hängige Er-
findervergütungen;

f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder 
Gewerbebetrieb nicht zusammen hängen.

Pos. 2 Gehälter; Pos. 3 Löhne der Facharbeiter; Pos. 4 
Löhne der Nichtfacharbeiter

Zu Pos. 2 - 4 gehören außer den Jahresbruttolöhnen die Arbeit-
geberanteile zu den gesetzlichen Sozialabgaben, Berufsgenossen-
schaftsbeiträge, freiwillige soziale Leistungen, Beiträge zur Fami-
lienausgleichskasse, Zulagen für Akkord-, Überstundenarbeit und 
Feiertagsschichten, Leistungsprämien sowie vertraglich verein-
barte oder aus einem anderen Rechtsgrund regelmäßig gewährte 
 Bezüge, wie Gratifikationen, Urlaubsgelder und Sachleistungen.

Sind bei den Positionen 3 und 4 unterschiedliche Haftzeiten verein-
bart, ist festzulegen, nach welchen Merkmalen Facharbeiter bzw. 
Nichtfacharbeiter der jeweiligen Position zugeordnet wurden (z. B. 
nach Beschäftigungsstelle, Beschäftigungsart, Bruttowochenlohn 
oder Tarifgruppe).

Pos. 5 Provisionen und sonstige Bezüge der vertrag-
lichen Vertreter

Zu diesen Provisionen und sonstigen Bezügen gehören neben Bar-
aufwendungen auch Sachleistungen.

Es können auch nur bestimmte Provisionen und sonstige Bezüge 
versichert werden, z. B.:

a) Provisionen und sonstige Bezüge vertraglicher Vertreter, deren 
Gesamtbezüge einen bestimmten zu vereinbarenden Betrag 
jährlich übersteigen;

b) vertraglich garantierte Provisionen und sonstige Bezüge der 
Vertreter.

Diese sind gesondert zu deklarieren.

Hinweise zu Pos. 1 - Pos. 5

Bei der Ermittlung der Versicherungssumme für Betriebsgewinn 
und Kosten ist zunächst von den Netto-Umsatzerlösen der zurück-
liegenden 12 Monate aus dem eigentlichen Fabrikations-, Handels- 
oder Dienstleistungs betrieb auszugehen.

Danach ist die zukünftige Geschäftsentwicklung der nächsten 
24 Monate zu prüfen, denn ein Schadenfall kann auch noch am 
letzten Tag eines Versicherungsjahres eintreten. Dann reicht der für 
die Feststellung des Versicherungswertes maßgebende 12-monatige 
Bewertungs zeitraum bei einer Betriebsunterbrechung von 12 Mona-
ten bis zum Ende des folgenden Jahres.

Die Berücksichtigung der voraussichtlichen Geschäfts entwicklung 
ist wichtig, da der Schadenfall immer in der Zukunft liegt. Wird 
mit einer Steigerung des Geschäftsergebnisses gerechnet, so ist die 
Versicherungssumme entsprechend höher festzusetzen. 

Wird ein rückläufiges Geschäftsergebnis erwartet, so ist es verfehlt, 
die Versicherungssumme danach zu bemessen, da im Schadenfall 
der Bewertungszeitraum noch in die Zeit des ertragreicheren Ge-
schäftsjahres fallen kann.

Ein finanzielles Risiko entsteht dabei grundsätzlich nicht, denn nach 
den Bestimmungen zur Prämienrückgewähr wird bei einer zu hoch 
festgesetzten Versicherungssumme bis zu 1/3 der entrichteten Jah-
resprämie zurückgezahlt, wenn das Versicherungsjahr dem Ge-
schäftsjahr entspricht. Somit kann ohne Prämieneinbuße eine um 
50 % erhöhte Versicherungssumme festgesetzt werden.

Empfohlen wird, die Versicherungssumme jährlich neu zu ermit-
teln; denn ist bei Eintritt eines Sachschadens die Versicherungssum-
me einer Position niedriger als ihr Versicherungswert, so wird nur 
der Teil des Schadens ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält 
wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert.

Positionen mit gleicher Haftzeit gelten als eine Position.

FK 18-Pos-FBUB  0711

Positionen-Erläuterung
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Klauseln

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 0401 (10) Neu hinzukommende Betriebs-

grundstücke
generell

AG 0604 (10) Nichtanwendung von Sicher-
heitsvorschriften

generell

AG 0610 (10) Brandschutzanlagen wenn ein Nachlass für eine Brandschutzanlage gewährt wird
AG 0650 (10) Zivilschutzübungen generell
AG 0651 (10) Aufnahme neuer Betriebszweige generell
AG 0652 (10) Betriebsverlegung wenn besonders vereinbart
AG 0653 (10) Bauhandwerkerklausel generell
AG 0654 (10) Abweichungen von den Allge-

meinen Sicherheitsvorschriften 
der Feuerversicherer für Fabriken 
und gewerbliche Anlagen (ASF)

generell

AG 0655 (10) Abweichungen von den Sicher-
heitsvorschriften für Starkstrom-
anlagen bis 1.000 Volt

generell

AG 0702 (10) Verzicht auf den Einwand der 
Unterversicherung

generell

AG 0757 (10) Schreib-, Rechen-, Hörfehler wenn besonders vereinbart
AG 0759 (10) Selbstbehalt bei mehreren Versi-

cherungsnehmern oder mehre-
ren Versicherungsorten

generell

AG 0851 (10) Anzeigen des Versicherungs-
neh mers zur Feuer-, Extended-
Coverage-, Feuer-Betriebsunter-
brechungs- oder Extended-
Coverage-Betriebsunterbrechungs-
versicherung

generell

AG 0852 (10) Gesetzliche Vertreter, Repräsen-
tanten

generell

AG 0950 (10) Prämienanpassung wegen Ände-
rung der Feuerschutzsteuer

generell

AG 0951 (10) Verzicht auf Ersatzansprüche 
(Regressverzicht)

generell

AG 0952 (10) Kündigung nach einem Versiche-
rungsfall

generell

AG 0953 (10) Sachverständigenverfahren generell
AG 0954 (10) Schadenregulierung im Beirats-

verfahren
generell

AG 0955 (10) Wahrung von Geschäftsgeheim-
nissen

generell

FK 18-Bed-KS-FBUB  0113

Bedingungs-, Klausel- und Sicherheitsvorschriftenzuordnung zur 
Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

Bedingungen

Die für Ihren Vertrag relevanten Bedingungen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Bedingungen Voraussetzung
Abschnitt A zu Allgemeine Feuer-Betriebsunterbrechungs-
Versicherungsbedingungen (FBUB 2010)

generell

Abschnitt B – Allgemeiner Teil – zu allen Bedingungen generell
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 0956 (10) Gerichtsstand generell
AG 0957 (10) Vorläufi ge Deckung wenn vorläufi ge Deckung vereinbart
AG 0958 (10) Nebenversicherung, mehrfache 

Versicherung
generell

AG 0959 (10) Bestimmungen für einen Regress-
verzicht der Feuerversicherer bei 
übergreifenden Schadenereig-
nissen

generell

AG 8101 (10) Ertragsausfallschäden durch 
radioaktive Isotope

generell

SK 8105 (10) Vergrößerung des Ertragsaus-
fallschadens durch behördliche 
Wiederaufbau- oder Betriebs-
beschränkungen

generell

AG 8106 (10) Vertragsstrafen generell
AG 8107 (10) Wertverluste und zusätzliche 

Aufwendungen
generell

AG 8108 (10) Zusätzliche Standgelder und 
ähnliche Mehraufwendungen

generell

SK 8109 (10) Ertragsausfallschäden durch be-
stimmungswidriges Ausbrechen 
glühendfl üssiger Schmelzmassen

generell

SK 8111 (10) Ertragsausfallschäden infolge 
von Brandschäden innerhalb 
von Räucher-, Trocknungs- und 
sonstigen ähnlichen Erhitzungs-
anlagen sowie an deren Inhalt

generell

SK 8113 (10) Ertragsausfallschäden durch be-
stimmungswidriges Ausbrechen 
von Metallschmelzen

generell

AG 8114 (10) Ertragsausfallschäden infolge 
von Überspannungsschäden 
durch Blitzschlag und sonstige 
Ursachen

generell

AG 8150 (10) Einschluss von Ertragsausfall-
schäden infolge Terrorakte

wenn besonders vereinbart

AG 8250 (10) Sachen, die dem Betrieb dienen generell
SK 8301 (10) Sachverständigenkosten generell
AG 8402 (10) Weitere Versicherungsorte generell
AG 8403 (10) Rückwirkungsschäden (Zulieferer) generell
AG 8404 (10) Rückwirkungsschäden (Abneh-

mer)
generell

AG 8405 (10) Anschlussgleise und Wasser-
straßenanschlüsse

generell

AG 8450 (10) Risiken im Ausland generell
AG 8451 (10) Nutzungsbeschränkungen generell
AG 8452 (10) Rückwirkungsschäden (Ausfall 

von Fremdenergie)
wenn besonders vereinbart

AG 8453 (10) Rückwirkungsschäden (Abneh-
mer) – ohne Nennung der 
Abnehmer bis zu einer Entschädi-
gungsgrenze von 250.000 EUR

generell

SK 8501 (10) Überjährige Haftzeit bis zu 
24 Monaten

wenn besonders vereinbart

SK 8502 (10) Nachhaftung wenn besonders vereinbart
AG 8550 (10) Verlängerung der Meldefrist generell
SK 8601 (10) Verantwortlichkeit für Verstöße 

gegen Sicherheitsvorschriften
generell

SK 8602 (10) Elektrische Anlagen generell
SK 8603 (10) Prüfung von elektrischen Anlagen generell
SK 8605 (10) Vorübergehende Abweichung 

von Sicherheitsvorschriften
generell

SK 8606 (10) Anzeige von Gefahrerhöhungen 
bei Bestehen einer Versicherungs-
abteilung

generell
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
SK 8607 (10) Betriebsstilllegung generell
SK 8612 (10) Abweichung von Sicherheits-

vorschriften
generell

AG 8652 (10) Mieten und Pachtgebühren generell
SK 8701 (10) 48-Stundenklausel generell
AG 8702 (10) Weiterzahlung von Gehältern, 

Löhnen, Provisionen und sons-
tigen Bezügen

generell

SK 8801 (10) Führung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
SK 8804 (10) Prozessführung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
SK 8901 (10) Sachverständigenverfahren 

bei Zusammentreffen mit 
einer Maschinen-Betriebsunter-
brechungsversicherung

generell

SK 8902 (10) Vertragsbeendigung bei Kün-
digung des Versicherers nach 
einem Versicherungsfall

generell

Sicherheitsvorschriften

Die für Ihren Vertrag relevanten Sicherheitsvorschriften entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist:

Vordruck Sicherheitsvorschrift Voraussetzung
VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von 

Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
generell

VdS 2008 Feuergefährliche Arbeiten, Richt-
linien für den Brandschutz

generell

VdS 2038 Allgemeine Sicherheitsvorschrif-
ten der Feuerversicherer für 
 Fabriken und gewerbliche An-
lagen (ASF)

generell

VdS 2046 Sicherheitsvorschriften für elek-
trische Anlagen bis 1000 Volt

generell

VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für 
feuergefährliche Arbeiten

generell
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Produktübersicht zur
Extended-Coverage-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläute-
rungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versi-
cherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Produktbeschreibungen, Versicherungsbedingungen 
und Klauseln), die Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Extended-Coverage-Betriebsuntrbrechungs-Versicherung?

Versichert werden ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) des Betriebes während der vereinbarten Haftzeit infolge 
eines Sachschadens auf Grund Schäden infolge der Gefahrengruppen 
a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
c) Wasserlöschanlagen-Leckage
d) Leitungswasser
e) Sturm, Hagel
f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub
g) Überschwemmung, Rückstau
h) Erdbeben
i) Erdsenkung, Erdrutsch
j) Schneedruck, Lawinen
k) Vulkanausbruch
l) Unbenannte Gefahren.
Die Gefahrengruppen a) bis l) sind nur versichert, wenn dies besonders vereinbart ist.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen, Gefahren und Schäden ausgenommen (näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).
Nicht versichert sind u. a.
 – von Ihnen vorsätzlich herbeigeführte Schäden (Abschnitt B § 16 ECBUB 2010)
 – Schäden durch Krieg (Abschnitt A § 14 Nr. 1 ECBUB 2010)
 – Schäden infolge Terrorakte (Abschnitt A § 14 Nr. 4 ECBUB 2010), es sei denn, ein Einschluss ist besonders vereinbart.

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in Abschnitt B § 1 ECBUB 2010 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 9 ECBUB 2010.
Zeigen Sie uns bitte auch unverzüglich an, wenn anderweitige Versicherungen für dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem 
Thema finden Sie in Abschnitt B § 11 ECBUB 2010.
Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln wie z. B. die Buchführungspflicht in Abschnitt A § 21 ECBUB 2010 sowie die in Abschnitt B § 8 Nr. 1 ECBUB 2010 genannten 
Sicherheitsvorschriften.
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Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns außerdem bitte jeden Schaden unverzüglich 
an. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden 
durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in Abschnitt B § 8 Nr. 2 ECBUB 2010 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
Abschnitt B § 1 Nr. 2, § 8 Nr. 3, § 9 Nr. 3, 4, 5 und § 11 Nr. 2 ECBUB 2010.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.
Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Abschnitt B § 15 ECBUB 2010 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie  gerne!
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Produktbeschreibung zur
Extended-Coverage-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung/Versicherungsort

Versichert werden ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) des Betriebes nach der Positionen-Erläuterung während 
der vereinbarten Haftzeit infolge eines Sachschadens an einer dem Betrieb dienenden Sache auf Grund versicherter Gefahren am Versiche-
rungsort.

Versicherbare Gefahrengruppen

Folgende Gefahrengruppen können versichert werden:
a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
c) Wasserlöschanlagen-Leckage
d) Leitungswasser
e) Sturm, Hagel
f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub
g) Überschwemmung, Rückstau
h) Erdbeben
i) Erdsenkung, Erdrutsch
j) Schneedruck, Lawinen
k) Vulkanausbruch
l) Unbenannte Gefahren
Die Gefahrengruppen a) bis l) sind einzeln zu vereinbaren. Schäden infolge Terrorakte sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, es sei 
denn, ein Einschluss ist besonders vereinbart.

Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert, Vorsorge

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Ertragsausfallschaden bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.
Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Ist die Ver-
sicherungssumme kleiner als der Versicherungswert, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert. 
Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer in dem Bewer-
tungszeitraum ohne Unterbrechung des Betriebes erwirtschaftet hätte. Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, wenn 
eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, 
beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate. Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht 
mehr entsteht, spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt A § 16 Nr. 2 ECBUB 2010.
Die Versicherungsperiode muss dem Geschäftsjahr entsprechen.

Prämienrückgewähr

War der Versicherungswert für die abgelaufene Versicherungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und meldet der Versicherungs-
nehmer dies dem Versicherer innerhalb der vereinbarten Meldefrist nach Ablauf der Versicherungsperiode, so wird die auf den Mehrbetrag 
der Versicherungssumme gezahlte Prämie bis zu einem Drittel der Jahresprämie rückvergütet. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Abschnitt 
A § 20 ECBUB 2010.

Nachhaftung

Sofern Nachhaftung vereinbart ist, haftet der Versicherer über die Versicherungssumme je Position hinaus bis zu der vereinbarten Nachhaf-
tung. Wird die Versicherungssumme einer Position überschritten, so ist die Prämie für die überschießende Summe bis zur Höhe der verein-
barten Nachhaftung nachzuentrichten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Klausel SK 8502 (10).

Selbstbehalt je Versicherungsfall – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (Gefahrengruppe a)  25.000 EUR
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (Gefahrengruppe b)  25.000 EUR
Wasserlöschanlagen-Leckage (Gefahrengruppe c)  25.000 EUR
Leitungswasser (Gefahrengruppe d)  25.000 EUR
Sturm, Hagel (Gefahrengruppe e)  25.000 EUR
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub (Gefahrengruppe f)  25.000 EUR
Überschwemmung, Rückstau (Gefahrengruppe g)  50.000 EUR
Erdbeben (Gefahrengruppe h)  50.000 EUR
Erdsenkung, Erdrutsch (Gefahrengruppe i)  25.000 EUR
Schneedruck, Lawinen (Gefahrengruppe j)  25.000 EUR
Vulkanausbruck (Gefahrengruppe k)  25.000 EUR
Unbenannte Gefahren (Gefahrengruppe l)  25.000 EUR
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Jahreshöchstentschädigungen (JHE)/Höchstentschädigungen (HE) – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist
(VSU = Versicherungssumme)

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (Gefahrengruppe a)  JHE 100 % der VSU, max. 25.000.000 EUR
Sturm, Hagel (Gefahrengruppe e)  JHE 5.000.000 EUR
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub (Gefahrengruppe f)  HE 2.500.000 EUR
Überschwemmung, Rückstau (Gefahrengruppe g)  JHE 20 % der VSU, max. 5.000.000 EUR
Erdbeben (Gefahrengruppe h)  JHE 20 % der VSU, max. 5.000.000 EUR
Erdsenkung, Erdrutsch (Gefahrengruppe i)  JHE 5.000.000 EUR
Schneedruck, Lawinen (Gefahrengruppe j)  JHE 5.000.000 EUR
Vulkanausbruck (Gefahrengruppe k)  JHE 5.000.000 EUR
Unbenannte Gefahren (Gefahrengruppe l)  JHE 2.500.000 EUR

Wartezeit für Überschwemmung und Rückstau

Bei der Gefahrengruppe g) beginnt der Versicherungsschutz bei Schäden durch Ausuferung oberirdischer Gewässer zum vereinbarten 
Zeitpunkt, frühestens jedoch nach Ablauf von 1 Monat nach Unterzeichnung des Antrages (Wartezeit). Die Wartezeit entfällt, sofern zum 
Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die 
Wartezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).

Deckungserweiterungen/Entschädigungsgrenzen (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (ECBUB 2010), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend 
genannten Schäden nur bis zu der Höhe der im Einzelnen vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert – sofern nicht etwas anderes vereinbart 
ist.
 höchstens
für alle vereinbarten Gefahrengruppen
• Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbe-
 schränkungen gemäß Klausel SK 8105 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 % der VSU
 (aus den Positionen 1 bis 5)

nur für die vereinbarten Gefahrengruppe(n) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (a); 
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (b); Wasserlöschanlagen-Leckage (c); Leitungswasser (d);
Sturm, Hagel (e)

• Nutzungsbeschränkungen gemäß Klausel AG 8451 (10) bei einem Selbstbehalt je Schadenfall von
12.500 EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.000 EUR

• Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke gemäß Klausel AG 0401 (10)
 – Geltungsbereich: Europa, Geltungsdauer 12 Monate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
• Weitere Versicherungsorte gemäß Klausel AG 8402 (10)
 – Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
 – Geltungsbereich: Europa, ohne Bundesrepublik Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 EUR
• Rückwirkungsschäden (Zulieferer) gemäß Klausel AG 8403 (10) bei einem Selbstbehalt je Versicherungsfall

von 5 % der Entschädigungsgrenze
 – Geltungsbereich: Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.000 EUR
• Rückwirkungsschäden (Abnehmer) gemäß Klausel AG 8404 (10) bei einem Selbstbehalt je Versicherungsfall

von 10 % der Entschädigungsgrenze
 – Geltungsbereich: Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.000 EUR

nur für die vereinbarte Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub (f)
• Weitere Versicherungsorte gemäß Klausel AG 8402 (10)
 – Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland und benannte angrenzende Staaten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.000 EUR

Zusätzliche Einschlüsse (VSU = Versicherungssumme)

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (ECBUB 2010), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend 
genannten Zusätzlichen Einschlüsse bis zur Höhe des im Einzelnen vereinbarten Betrages ohne Rücksicht auf den Versicherungswert mitver-
sichert – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

höchstens
Kosten und Aufwendungen für alle vereinbarten Gefahrengruppen
• Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens (siehe Abschnitt B § 13 Nr. 2 ECBUB 2010) . . . . . . . . . . 

• Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen gemäß Klausel AG 8107 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Vertragsstrafen gemäß Klausel AG 8106 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen gemäß Klausel AG 8108 (10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Sachverständigenkosten gemäß Klausel SK 8301(10) bis 100 %, soweit der entschädigungspflichtige Schaden

25.000 EUR übersteigt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

insgesamt 5 % 
der VSU (aus 

den Positionen 
1 bis 5),

max. 1 Mio. EUR
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Pos. 1 Betriebsgewinn und Kosten

Der Betriebsgewinn ergibt sich aus dem Umsatz der im versicherten 
Betrieb hergestellten Erzeugnisse und gehandelten Waren sowie 
dem Gewinn aus Dienstleistungen. Zu den im versicherten Betrieb 
entstehenden Kosten zählen auch Gehälter, Löhne und Provisi-
onen, soweit für sie nicht unter Pos. 2 - 5 eine separate Versiche-
rungssumme ausgewiesen ist.

Zu Pos. 1 gehören auch freiwillige Aufwendungen zur Altersversor-
gung und Unterstützung von Betriebsangehörigen, Aufsichtsratbe-
züge, Schenkungen, Spenden und freiwillige Wohlfahrtsleistungen, 
Tantiemen für Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebsangehörige.

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für 
bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich nicht um Auf-
wendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vor-
haltegebühren für Energie fremdbezug handelt;

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

c) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs frachten;

d) umsatzabhängige Versicherungsprämien;

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzab hängige Er-
findervergütungen;

f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder 
Gewerbebetrieb nicht zusammen hängen.

Pos. 2 Gehälter; Pos. 3 Löhne der Facharbeiter; Pos. 4 
Löhne der Nichtfacharbeiter

Zu Pos. 2 - 4 gehören außer den Jahresbruttolöhnen die Arbeit-
geberanteile zu den gesetzlichen Sozialabgaben, Berufsgenossen-
schaftsbeiträge, freiwillige soziale Leistungen, Beiträge zur Fami-
lienausgleichskasse, Zulagen für Akkord-, Überstundenarbeit und 
Feiertagsschichten, Leistungsprämien sowie vertraglich vereinbarte 
oder aus einem anderen Rechtsgrund regelmäßig gewährte Bezü-
ge, wie Gratifikationen, Urlaubsgelder und Sachleistungen.

Sind bei den Positionen 3 und 4 unterschiedliche Haftzeiten verein-
bart, ist festzulegen, nach welchen Merkmalen Facharbeiter bzw. 
Nichtfacharbeiter der jeweiligen Position zugeordnet wurden (z. B. 
nach Beschäftigungsstelle, Beschäftigungsart, Bruttowochenlohn 
oder Tarifgruppe).

Pos. 5 Provisionen und sonstige Bezüge der vertrag-
lichen Vertreter

Zu diesen Provisionen und sonstigen Bezügen gehören neben Ba-
raufwendungen auch Sachleistungen.

Es können auch nur bestimmte Provisionen und sonstige Bezüge 
versichert werden, z. B.:

a) Provisionen und sonstige Bezüge vertraglicher Vertreter, deren 
Gesamtbezüge einen bestimmten zu vereinbarenden Betrag 
jährlich übersteigen;

b) vertraglich garantierte Provisionen und sonstige Bezüge der 
Vertreter.

Diese sind gesondert zu deklarieren.

Hinweise zu Pos. 1 – Pos. 5

Bei der Ermittlung der Versicherungssumme für Betriebsgewinn 
und Kosten ist zunächst von den Netto-Umsatzerlösen der zurück-
liegenden 12 Monate aus dem eigentlichen Fabrikations-, Handels- 
oder Dienstleistungs betrieb auszugehen.

Danach ist die zukünftige Geschäftsentwicklung der nächsten 24 
Monate zu prüfen, denn ein Schadenfall kann auch noch am letzten 
Tag eines Versicherungsjahres eintreten. Dann reicht der für die 
Feststellung des Versicherungswertes maßgebende 12-monatige 
Bewertungs zeitraum bei einer Betriebsunterbrechung von 12 Mo-
naten bis zum Ende des folgenden Jahres.

Die Berücksichtigung der voraussichtlichen Geschäfts entwicklung 
ist wichtig, da der Schadenfall immer in der Zukunft liegt. Wird 
mit einer Steigerung des Geschäftsergebnisses gerechnet, so ist die 
Versicherungssumme entsprechend höher festzusetzen. 

Wird ein rückläufiges Geschäftsergebnis erwartet, so ist es verfehlt, 
die Versicherungssumme danach zu bemessen, da im Schadenfall 
der Bewertungszeitraum noch in die Zeit des ertragreicheren Ge-
schäftsjahres fallen kann.

Ein finanzielles Risiko entsteht dabei grundsätzlich nicht, denn nach 
den Bestimmungen zur Prämienrückgewähr wird bei einer zu hoch 
festgesetzten Versicherungssumme bis zu 1/3 der entrichteten Jah-
resprämie zurückgezahlt, wenn das Versicherungsjahr dem Ge-
schäftsjahr entspricht. Somit kann ohne Prämieneinbuße eine um 
50 % erhöhte Versicherungssumme festgesetzt werden.

Empfohlen wird, die Versicherungssumme jährlich neu zu ermit-
teln; denn ist bei Eintritt eines Sachschadens die Versicherungssum-
me einer Position niedriger als ihr Versicherungswert, so wird nur 
der Teil des Schadens ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält 
wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert.

Positionen mit gleicher Haftzeit gelten als eine Position.

FK 18-Pos-ECBUB  0112

Positionen-Erläuterung
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Bedingungen

Die für Ihren Vertrag relevanten Bedingungen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Bedingungen Voraussetzung
Abschnitt A zu Allgemeine Bedingungen für die Betrie-
bsunterbrechungs-Versicherung zusätzlicher Gefahren 
(ECBUB 2010)

generell

Abschnitt B – Allgemeiner Teil – zu allen Bedingungen generell

FK 18-Bed-KS-ECBUB  0113

Bedingungs- und Klauselzuordnung zur
Extended-Coverage-Betriebsunterbrechungs-Versicherung

Klauseln

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist.
Erläuterung zu den nachfolgend genannten Gefahrengruppen:
a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
c) Wasserlöschanlagen-Leckage
d) Leitungswasser
e) Sturm, Hagel
f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub
g) Überschwemmung, Rückstau
h) Erdbeben
i) Erdsenkung, Erdrutsch
j) Schneedruck, Lawinen
k) Vulkanausbruch
l) Unbenannte Gefahren

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 0153 (10) Wartezeit wenn Gefahrengruppe g) vereinbart
AG 0401 (10) Neu hinzukommende Betriebs-

grundstücke
wenn Gefahrengruppe a), b), c), d) oder e) vereinbart

AG 0610 (10) Brandschutzanlagen wenn Gefahrengruppe c) oder d) vereinbart und in der Feuer-Betriebsunter-
brechungs-Versicherung ein Nachlass für eine Brandschutzanlage gewährt 
wird

AG 0650 (10) Zivilschutzübungen generell
AG 0651 (10) Aufnahme neuer Betriebszweige generell
AG 0652 (10) Betriebsverlegung wenn besonders vereinbart
AG 0653 (10) Bauhandwerkerklausel generell
AG 0702 (10) Verzicht auf den Einwand der 

Unterversicherung
generell

AG 0757 (10) Schreib-, Rechen-, Hörfehler wenn besonders vereinbart
AG 0851 (10) Anzeigen des Versicherungs-

neh mers zur Feuer-, Extended-
Coverage-, Feuer-Betriebsunter-
brechungs- oder Extended-
Coverage-Betriebsunterbrechungs-
versicherung

generell

AG 0852 (10) Gesetzliche Vertreter, Repräsen-
tanten

generell

AG 0951 (10) Verzicht auf Ersatzansprüche 
(Regressverzicht)

generell

AG 0952 (10) Kündigung nach einem Versiche-
rungsfall

generell

AG 0953 (10) Sachverständigenverfahren generell
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Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
AG 0954 (10) Schadenregulierung im Beirats-

verfahren
generell

AG 0955 (10) Wahrung von Geschäftsgeheim-
nissen

generell

AG 0956 (10) Gerichtsstand generell
AG 0957 (10) Vorläufi ge Deckung wenn vorläufi ge Deckung vereinbart
AG 0958 (10) Nebenversicherung, mehrfache 

Versicherung
generell

AG 8101 (10) Ertragsausfallschäden durch 
radioaktive Isotope

generell

SK 8105 (10) Vergrößerung des Ertragsaus-
fallschadens durch behördliche 
Wiederaufbau- oder Betriebs-
beschränkungen

generell

AG 8106 (10) Vertragsstrafen generell
AG 8107 (10) Wertverluste und zusätzliche 

Aufwendungen
generell

AG 8108 (10) Zusätzliche Standgelder und 
ähnliche Mehraufwendungen

generell

AG 8151 (10) Einschluss von Ertragsausfall-
schäden infolge Terrorakte

wenn besonders vereinbart

AG 8154 (10) Ertragsausfallschäden infolge 
von Schäden durch Unbenannte 
Gefahren

wenn besonders vereinbart

AG 8156 (10) Ertragsausfallschäden infolge 
Sachschäden an Regenfallrohren 
innerhalb des Gebäudes

wenn besonders vereinbart

AG 8250 (10) Sachen, die dem Betrieb dienen generell
SK 8301 (10) Sachverständigenkosten generell
AG 8402 (10) Weitere Versicherungsorte wenn Gefahrengruppe a), b), c), d), e) oder f) vereinbart
AG 8403 (10) Rückwirkungsschäden (Zulieferer) wenn Gefahrengruppe a), b), c), d) oder e) vereinbart
AG 8404 (10) Rückwirkungsschäden (Abneh-

mer)
wenn Gefahrengruppe a), b), c), d) oder e) vereinbart

AG 8405 (10) Anschlussgleise und Wasser-
straßenanschlüsse

wenn Gefahrengruppe a) oder b) vereinbart

AG 8450 (10) Risiken im Ausland generell
AG 8451 (10) Nutzungsbeschränkungen wenn Gefahrengruppe a), b), c), d) oder e) vereinbart
AG 8452 (10) Rückwirkungsschäden (Ausfall 

von Fremdenergie)
wenn besonders vereinbart

AG 8453 (10) Rückwirkungsschäden (Abneh-
mer) – ohne Nennung der 
Abnehmer bis zu einer Entschädi-
gungsgreze von 250.000 EUR

wenn Gefahrengruppe a), b), c), d) oder e) vereinbart

SK 8501 (10) Überjährige Haftzeit bis zu 
24 Monaten

wenn besonders vereinbart

SK 8502 (10) Nachhaftung wenn besonders vereinbart
AG 8550 (10) Verlängerung der Meldefrist generell
SK 8606 (10) Anzeige von Gefahrerhöhungen 

bei Bestehen einer Versicherungs-
abteilung

generell

SK 8613 (10) Einbruchmeldeanlagen wenn Gefahrengruppe f) vereinbart und ein Nachlass für Einbruchmeldeanla-
gen gewährt wird

AG 8652 (10) Mieten und Pachtgebühren generell
SK 8701 (10) 48-Stundenklausel generell
AG 8702 (10) Weiterzahlung von Gehältern, 

Löhnen, Provisionen und sons-
tigen Bezügen

generell

SK 8801 (10) Führung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
SK 8804 (10) Prozessführung wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
SK 8901 (10) Sachverständigenverfahren 

bei Zusammentreffen mit 
einer Maschinen-Betriebsunter-
brechungsversicherung

generell

SK 8902 (10) Vertragsbeendigung bei Kün-
digung des Versicherers nach 
einem Versicherungsfall

generell



– 43 –– 43 –FK 18-Register  0711

Register
Versicherungsbedingungen,

Klauseln und
Sicherheitsvorschriften
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

1 Versicherte Gefahren und Schäden − Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Luftfahrzeuge

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch

 a) Brand,

 b) Blitzschlag,

 c) Explosion,

 d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung

 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kom-
men.

2 Brand

 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

3 Blitzschlag

 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen.

 Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden 
an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur ver-
sichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer 
Art entstanden sind. Spuren eines Blitzschlags an diesem 
Grundstück, an dort befindlichen Antennen oder anderen 
Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen 
Schäden anderer Art gleich.

4 Explosion

 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft-
äußerung. 

 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

 Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

5 Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind 

 a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch Erdbeben; 

 b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht 
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 
verwirklicht hat;

 c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch 
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, 
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck 
entstehen;

 d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch 
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme 
zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt 
werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch 
die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder wei-
tergeleitet wird.

 Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und Nr. 5 d) gelten nicht 
für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an 
anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 ver-
wirklicht hat.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie 
und Terrorakte

1 Ausschluss Krieg 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder 
Aufstand. 

2 Ausschluss Innere Unruhen 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen. 

3 Ausschluss Kernenergie

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nu-
kleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

4 Ausschluss Terrorakte

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte.
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 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 
 ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

§ 3 Versicherte Sachen

1 Versichert sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten 

 a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

 b) beweglichen Sachen.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das Ge-
bäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten 
angeschafft oder übernommen hat und für die er die Ge-
fahr trägt als bewegliche Sachen. 

 Daten und Programme sind keine Sachen. 

2 Gebäude

 Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör 
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3 Bewegliche Sachen

 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer 

 a) Eigentümer ist;

 b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kauf-
option geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch 
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

 c) sie sicherungshalber übereignet hat. 

4 Fremdes Eigentum 

 Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur 
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten 
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbei-
tung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut 
gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer 
nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, verein-
bart hat, dass die fremden Sachen durch den Versiche-
rungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen. 

5 Versicherte Interessen 

 Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt 
für Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsneh-
mers.

 In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versi-
cherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßge-
bend.

6 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist:

 a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. 
B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, 
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und 
Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbear-
beitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, 
soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile 
von Werkzeugen sind;

 b) Geschäftsunterlagen;

 c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

 d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger und Zugmaschinen;

 e) Hausrat aller Art; 

 f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

 g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechs-
ler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;

 h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungs-
stücke, ferner typengebundene, für die laufende Produk-
tion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

§ 4 Daten und Programme

1 Schaden am Datenträger 

 Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 
Nr. 3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und 
Programme durch einen dem Grunde nach versicherten 
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschi-
nenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde. 

2 Daten und Programme, die für die Grundfunktion 
einer versicherten Sache notwendig sind 

 Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer ver-
sicherten Sache notwendigen Daten und Programme im 
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für de-
ren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich 
sind. 

 Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
dige Daten und Programme sind System-Programmdaten 
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten. 

3 Daten und Programme als Handelsware 

 Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum 
Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und 
Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf 
bestimmte Datenträger zuzuordnen ist. 

4 Sonstige Daten und Programme 

 Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im 
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

 Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig herge-
stellte Programme, individuelle Programme und individu-
elle Daten, sofern diese Daten und Programme weder für 
die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig 
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger ge-
speichert sind. 

5 Ausschlüsse 

 a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder 
die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit be-
finden. 

 b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zu-
sätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder 
Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder 
vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. 
B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- 
und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von 
Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehr-
kosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen, Mehrkosten durch Preissteige-
rungen

1 Versicherte Kosten

 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles tat-
sächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

 a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

 b) Bewegungs- und Schutzkosten;

 c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

 d) Feuerlöschkosten;

 e) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen;

 f) Mehrkosten durch Preissteigerungen.

 Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird 
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herange-
zogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom Schaden 
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betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten ge-
mäß e) und f) versichert sind, werden diese Mehrkosten nur 
im Verhältnis der Versicherungssumme der vom Schaden be-
troffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden 
betroffenen Position ersetzt.

2 Aufräumungs- und Abbruchkosten 

 Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen 
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des 
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von 
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

3 Bewegungs- und Schutzkosten

 Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müs-
sen.

 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder für das Erweitern von Öffnungen.

4 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunter-
lagen

 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind 
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig 
hergestellten Programmen, individuellen Daten und indivi-
duellen Programmen anfallen.

5 Feuerlöschkosten

 Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten 
durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach 
den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

 Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbrin-
gen sind.

 Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an 
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt 
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher 
zugestimmt hatte.

6 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen

 a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entste-
hen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene 
Sache auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft werden darf.

 b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert.

  War auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch 
entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

 c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache auf Grund behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer 
Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem 
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung 
an bisheriger Stelle entstanden wären.

 d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch ent-
stehen, dass sich die Wiederherstellung durch behörd-
liche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert, 
werden gemäß Nr. 7 ersetzt.

 e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt.

7 Mehrkosten durch Preissteigerungen

 a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwen-
dungen für Preissteigerungen versicherter und vom 
Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung.

 b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, 
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, 
in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung entstanden wären.

 c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignis-
sen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versi-
chert.

  Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der ver-
sicherten und vom Schaden betroffenen Sachen ver-
zögern, werden die dadurch entstandenen Preissteige-
rungen jedoch ersetzt.

 d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neu-
wert ersetzt.

§ 6 Versicherungsort

1 Örtlicher Geltungsbereich

 a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

  Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder 
abhanden kommen.

 b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder 
die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 

 Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betrieb-
sangehörigen kein Versicherungsschutz. 

3 Bargeld und Wertsachen

 Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Ver-
sicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder Behält-
nissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art. 

 Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Ge-
schäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch 
ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungs-
grenze versichert. 

§ 7 Versicherungswert; Versicherungssumme

1 Versicherungswert von Gebäuden

 a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist 

 aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist 
der ortsübliche Neubauwert einschließlich Archi-
tektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und 
Planungskosten. 

  Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wie-
derherstellung der Sachen in derselben Art und Güte 
infolge Technologiefortschritts entweder nicht mög-
lich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand 
möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.
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  Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden 
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berück-
sichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

  Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher-
stellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neu-
wertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten. 

 bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Ver-
sicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des 
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt). 

  Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Ge-
bäudes durch einen Abzug entsprechend seinem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad be-
stimmten Zustand.

 cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum ge-
meinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude 
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd ent-
wertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbe-
sondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsneh-
mers nicht mehr zu verwenden ist. 

  Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsneh-
mer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder 
für das Altmaterial.

 b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, 
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 
a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen 
der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).

2 Versicherungswert von beweglichen Sachen

 a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmän-
nischen Betriebseinrichtung ist 

 aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie 
neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere Be-
trag.

  Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen 
in derselben Art und Güte infolge Technologiefort-
schritts entweder nicht möglich ist oder nur mit 
unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Er-
satzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen 
möglichst nahe kommen.

  Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wie-
derbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Ab-
satz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz 
für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen besteht gemäß den Verein-
barungen zu den versicherten Kosten.

  Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sind ebenfalls 
nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

 bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Ver-
sicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des 
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt). 

  Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der 
beweglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungs-
grad bestimmten Zustand.

 cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungs-
nehmers nicht mehr zu verwenden ist.

  Gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für 
die Sache oder für das Altmaterial.

 b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der 
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wie-
derzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend 
ist der niedrigere Betrag.

  Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Ein-
tritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu be-
rücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkos-
ten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten.

  Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erziel-
baren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eige-
nen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis 
der fertigen Erzeugnisse. 

 c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, 
Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typen-
gebundenen, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption 
geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die 
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie 
für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweg-
lichen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) 
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der 
gemeine Wert gemäß a) cc);

 d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

 aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere 
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung 
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutsch-
land;

 bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

 cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3 Umsatzsteuer

 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4 Versicherungssumme

 a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 
entsprechen soll.

 b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen 
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer 
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für 
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils 
gültigen Versicherungswert anpassen.

 c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen.

§ 8 Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a) Der Versicherer ersetzt

 aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungs-
falles abhanden gekommenen Sachen den Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles;
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 bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repara-
turkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall 
entstandenen und durch die Reparatur nicht aus-
zugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch 
den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden 
gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versiche-
rungswert der Sache gegenüber dem Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird.

 b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch 
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache 
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet wer-
den darf, werden bei der Entschädigungsberechnung 
gemäß a) berücksichtigt, soweit 

 aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden oder 

 bb) nicht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.

  Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass die versi-
cherte und vom Schaden betroffene Sache auf Grund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
werden darf, werden im Rahmen der Entschädigungs-
berechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass 
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versi-
cherungswert zu berücksichtigen sind.

 c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der 
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) ange-
rechnet.

 d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruch-
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstel-
lungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen und Mehrkosten durch Preissteigerungen 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten 
Kosten. 

 e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

2 Neuwertanteil

 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-
spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 

 a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der 
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht mög-
lich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; auch 
in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, 
der bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle 
entstanden wäre;

 b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhan-
den gekommen sind, in gleicher Art und Güte und 
in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach 
vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wie-
derbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Ma-
schinen können Maschinen beliebiger Art beschafft 
werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

 c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wie-
derherzustellen.

3 Zeitwertschaden

 a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhan-
dengekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen 

über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschä-
digten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um 
den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der 
Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittel-
bar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 

 b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende 
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrich-
tungen versichert sind, erwirbt der Versicherungsneh-
mer auf den Teil der Entschädigung für diese Sachen, 
der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch 
nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die 
Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) oder Nr. 2 c) erfüllt 
sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

4 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles, so besteht Unterversicherung.

  Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung 
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme 
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

  Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position 
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, 
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes 
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträ-
ge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten 
Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die 
Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

 b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

 c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6 
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden. 

5 Versicherung auf Erstes Risiko

 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko 
vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positi-
onen nicht berücksichtigt. 

6 Selbstbehalt

 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

 Gelten mehrere Selbstbehalte für eine Position, so gilt der 
höchste Selbstbehalt.

 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach 
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

7 Entschädigungsgrenzen

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me;

 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgren-
zen;

 c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr begin-
nen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädi-
gung.

 Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

8 Umsatzsteuer

 Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

 Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.
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§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

 c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt 
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat. 

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist. 

3 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen; 

 b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicher-
ter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen 
hat; 

 c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

 d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) 
und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft;

 c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläu-
bigern nicht erfolgte. 

§ 10 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

  Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstän-
digen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:

 a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren 
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden 
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskos-
ten;

 c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten. 

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Auf Grund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern. 

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
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7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1 Sicherheitsvorschriften

 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer

 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrol-
lieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden 
Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

 b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen können;

 c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kom-
men können. 

  Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt. 

  Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 
Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen 
wird, Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden 
oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäu-
des nicht genutzt wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniser-
langung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzei-
gen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. 

 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der 
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung 

zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; 
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 
auf den Versicherer über.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
 diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert 
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös ab-
züglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
mäßen Entschädigung entspricht.

4 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 
oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.

7 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapie-
ren 

 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier 
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzöge-
rung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsver-
lust entstanden ist.

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen 

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, 
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit-
punkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Schrift-
form zu kündigen.
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später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer 
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte.

 c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

 c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
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§ 1  Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen

Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur versi-
chert, wenn dies vereinbart ist:

a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussper-
rung (§ 2);

b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ 3);

c) Wasserlöschanlagen-Leckage (§ 4);

d) Leitungswasser (§ 5);

e) Sturm, Hagel (§ 6);

f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub (§ 7);

g) Überschwemmung, Rückstau (§ 8); 

h) Erdbeben (§ 9);

i) Erdsenkung, Erdrutsch (§ 10);

j) Schneedruck, Lawinen (§ 11);

k) Vulkanausbruch (§ 12).

Bei den Versicherungen gemäß a) bis k) handelt es sich um recht-
lich selbständige Verträge.

Sie können selbständig gekündigt werden, ohne dass die übrigen 
Vereinbarungen davon berührt werden. 

§ 2 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung

1 Innere Unruhen

 Der Versicherer leistet abweichend von § 13 Nr. 2 (Aus-
schluss Innere Unruhen) Entschädigung für versicherte 
Sachen, die unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zu-
sammenhang mit Inneren Unruhen zerstört oder beschä-
digt werden oder in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Inneren Unruhen abhanden kommen. 

 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

2 Böswillige Beschädigung

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die von betriebsfremden Personen unmittelbar durch Böswil-
lige Beschädigung zerstört oder beschädigt werden.

 Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche Zerstörung 
oder Beschädigung von versicherten Sachen.

 Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb tätig sind.

 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden, die im Zusammenhang mit Einbruchdieb-
stahl entstehen, mit Ausnahme von Schäden an versicher-
ten Gebäuden.
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3 Streik, Aussperrung

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die unmittelbar durch Streik oder Aussperrung zerstört oder 
beschädigt werden oder im unmittelbaren Zusammenhang 
mit Streik oder Aussperrung abhanden kommen.

 Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

 Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern. 

4 Nicht versicherte Schäden 

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa) Brand oder Explosion, es sei denn, der Brand oder die 
Explosion sind durch Innere Unruhen entstanden; 

 bb) Erdbeben.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen,

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte),

  es sei denn, sie entstehen durch Brand oder Explosion 
infolge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1).

5 Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz auf Grund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

6 Besonderes Kündigungsrecht

 Die versicherte Gefahrengruppe Innere Unruhen, Bös-
willige Beschädigung, Streik, Aussperrung kann jederzeit 
gekün digt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach 
Zugang wirksam.

 Die Kündigung hat in Schriftform zu erfolgen.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
des Versicherers zum gleichen oder zu einem späteren Zeit-
punkt kündigen.

§ 3 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch

 a) Fahrzeuganprall,

 b) Rauch,

 c) Überschalldruckwellen

 zerstört oder beschädigt werden.

2 Fahrzeuganprall

 Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versi-
cherter Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, durch Schienen- oder Straßenfahr-
zeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer, dem Be-
nutzer der Gebäude oder deren Arbeitnehmer betrieben 
werden.

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch Verschleiß.

 b) Nicht versichert sind

 aa) Schäden an Fahrzeugen;

 bb) Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen.

3 Rauch

 Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich 
bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, 
Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und 
unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt. 

 Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Ein-
wirkung des Rauches entstehen.

4 Überschalldruckwellen

 Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
Schallgrenze durchflogen hat und diese Druckwelle unmit-
telbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, einwirkt.

5 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa) Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

 bb) Erdbeben.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 4 Wasserlöschanlagen-Leckage

1 Versicherte Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch Wasserlöschanlagen-Leckage zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen.

2 Wasserlöschanlagen-Leckage 

 Wasserlöschanlagen-Leckage ist das bestimmungswidrige 
Austreten von Wasser oder auf Wasser basierenden Flüssig-
keiten aus einer ortsfesten Wasserlöschanlage.

 Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, 
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, 
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich 
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.

3 Bruch- oder Frostschäden innerhalb von Gebäu-
den

 Innerhalb von Gebäuden sind Schäden durch

 a) Rohrbruch oder Frost an den versicherten Zu- oder Ab-
leitungsrohren der Wasserlöschanlagen; 

 b) Frost an den sonstigen versicherten Einrichtungen die-
ser Anlagen

 mitversichert.

 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der 
Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

 aa) Druckproben;

 bb) Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden 
oder an der Wasserlöschanlage;

 cc) Schwamm; 

 dd) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Was-
serlöschanlagen-Leckage die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat;
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 ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder seiner La-
dung;

 ff) Erdbeben.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 5 Leitungswasser

1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Ge-
bäuden eintretende

 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicher-
ten Rohren 

 aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und 
den damit verbundenen Schläuchen,

 bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

  sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

 b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genann-
ten versicherten Installationen:

 aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
 Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 
 deren Anschlussschläuche;

 bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan-
lagen.

 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. 

 Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder 
nicht tragend) nicht versichert.

2 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 

 Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von 
Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung 
oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampf-
heizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungs-
anlagen, soweit

 a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen und 

 b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befin-
den und 

 c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3 Nässeschäden 

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes 
Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen.

 b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus 

 aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ablei-
tungen) oder damit verbundenen Schläuchen;

 bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung ver-
bundenen sonstigen Einrichtungen oder deren 
wasserführenden Teilen;

 cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung;

 dd) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan-
lagen;

 ee) Wasserbetten oder Aquarien.

 c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich.

4 Nicht versicherte Schäden 

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa) Regenwasser aus Fallrohren;

 bb) Plansch- oder Reinigungswasser;

 cc) Schwamm;

 dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 
Überschwemmung oder Witterungsniederschläge 
oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen 
Rückstau;

 ee) Erdbeben;

 ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat;

 gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder seiner La-
dung;

 hh) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder ähn-
lich mobilen Behältnissen;

 ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an 

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte);

 cc) ortsfesten Wasserlöschanlagen.

§ 6 Sturm, Hagel

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen

 a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Ha-
gels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen 
sich versicherte Sachen befinden;

 b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäu-
me oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen 
oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten 
Sachen;

 d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäu-
de oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind;

 e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind.

2 Sturm

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von minde-
stens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 62 km/Stunde).



– 56 –

 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

 a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-
grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder dass

 b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem 
sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit 
diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur 
durch Sturm entstanden sein kann.

3 Hagel

 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa) Sturmflut;

 bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, 
dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel ent-
standen sind und einen Gebäudeschaden darstel-
len;

 cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung;

 dd) Lawinen;

 ee) Erdbeben.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) im Freien befindlichen beweglichen Sachen;

 cc) Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes ange-
bracht sind (z. B. Schilder, Leuchtröhrenanlagen, 
Markisen, Blendläden, Antennenanlagen), elek-
trische Freileitungen, einschließlich Ständer und 
Masten sowie Einfriedungen;

 dd) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte). 

§ 7 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch, Raub

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch

 a) Einbruchdiebstahl;

 b) Vandalismus nach einem Einbruch;

 c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks;

 d) Raub auf Transportwegen

 oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kom-
men, zerstört oder beschädigt werden.

 Jede der in a) bis d) genannten Gefahren ist nur versichert, 
wenn dies vereinbart ist.

2 Einbruchdiebstahl

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

 a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veran-
lasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder 
mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch 

eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewie-
sen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden 
gekommen sind;

 b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge 
benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen 
Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn fest-
steht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen 
sind;

 c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sa-
chen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

 d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl 
auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel 
gemäß Nr. 4 a) aa) oder Nr. 4 a) bb) anwendet, um sich 
den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;

 e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub ge-
mäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines 
Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet.

  Werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Ein-
bruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen 
Voraussetzungen eines besonderen Verschlusses versi-
chert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn 
der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt 
hat durch

 aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem Be-
hältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie 
die Behältnisse bietet, in denen die Sachen versi-
chert sind;

 bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen 
die Sachen versichert sind, zwei Schlösser besit-
zen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des 
Versicherungsortes verwahrt werden; Schlüssel zu 
verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des 
Versicherungsortes voneinander getrennt verwahrt 
werden;

 cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen 
von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit einem 
Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss 
oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen 
sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn 
der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel 
gemäß Nr. 4 a) aa) oder Nr. 4 a) bb) anwendet, 
um sich die Öffnung des Kombinationsschlosses zu 
ermöglichen;

 f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüs-
sel eindringt, den er – innerhalb oder außerhalb des 
Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht 
hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungs-
nehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl 
des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht 
hatte.

3 Vandalismus nach einem Einbruch

 Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter 
auf eine der in Nr. 2 a), Nr. 2 e) oder Nr. 2 f) bezeichneten 
Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sa-
chen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

4 Raub

 a) Raub liegt vor, wenn

 aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner 
Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um des-
sen Widerstand gegen die Wegnahme versicher-
ter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, 
wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines 
bewussten Widerstandes entwendet werden (ein-
facher Diebstahl/Trickdiebstahl);

 bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeit-
nehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich 
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr 
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für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb 
des Versicherungsortes – bei mehreren Versiche-
rungsorten innerhalb desjenigen Versicherungs-
ortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen 
wird – verübt werden soll;

 cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Ar-
beitnehmer versicherte Sachen weggenommen 
werden, weil sein körperlicher Zustand unmittel-
bar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder 
infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursa-
che wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt 
beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft 
ausgeschaltet ist.

 b) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige geeignete 
volljährige Personen gleich, denen er die Obhut über 
die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat. 
Das gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die 
durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung 
der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauf-
tragt sind.

5 Raub auf Transportwegen 

 a) Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von 
Nr. 4:

 aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Per-
sonen gleich, die in seinem Auftrag den Transport 
durchführen. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Trans-
portauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt 
wird, das sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten 
befasst.

 bb) Die den Transport durchführenden Personen, ge-
gebenenfalls auch der Versicherungsnehmer selbst, 
müssen für diese Tätigkeit geeignet und volljährig 
sein.

 cc) In den Fällen von Nr. 4 a) bb) liegt Raub nur vor, 
wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle 
verübt werden soll.

 b) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung 
des Transports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der 
Versicherer Entschädigung bis zu der je Versicherungs-
fall vereinbarten Summe auch für Schäden, die ohne 
Verschulden einer der den Transport ausführenden Per-
sonen entstehen

 aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an 
diesen Personen;

 bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an die-
sen Personen;

 cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittel-
barer körperlicher Obhut dieser Person befinden;

 dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der 
 Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu be-
treuen.

 c) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versicherer 
Entschädigung

 aa) über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens zwei Personen durchgeführt wurde;

 bb) über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde;

 cc) über 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens drei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde;

 dd) über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch 
mindestens drei Personen mit Kraftwagen und au-
ßerdem unter polizeilichem Schutz oder unter be-
sonderen, mit dem Versicherer vorher für den Ein-
zelfall oder für mehrere Fälle schriftlich vereinbarten 
Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt wurde.

 d) Soweit c) Transport durch mehrere Personen voraus-
setzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser 

 Personen an den versicherten Sachen bestehen. Ge-
wahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei 
den Sachen befinden.

  Soweit c) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt 
der Fahrer nicht als den Transport durchführende Per-
son. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten 
geeignet sein.

  Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die 
Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraft-
wagen befinden.

6 Ereignisort

 a) Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines 
Raubes oder von Vandalismus nach einem Einbruch 
müssen innerhalb des Versicherungsortes verwirklicht 
worden sein. Bei mehreren Versicherungsorten müssen 
alle Voraussetzungen innerhalb desselben Versiche-
rungsortes verwirklicht worden sein.

 b) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der He-
rausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters 
herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen 
erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem 
die Tathandlungen nach Nr. 4 a) aa) bis Nr. 4 a) cc) 
verübt wurden. 

 c) Bei Raub auf Transportwegen beginnt der Transport-
weg mit der Übernahme versicherter Sachen für einen 
unmittelbar anschließenden Transport und endet an 
der Ablieferungsstelle mit der Übergabe.

  Versichert sind nur die Sachen, die sich bei Beginn der 
Tat an dem Ort befunden haben, an dem die Gewalt 
ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde. 

7 Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

 a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine grö-
ßere als die vereinbarte Zahl von Transporten gleichzei-
tig unterwegs ist; 

 b) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 
oder bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser; 
für Schäden gemäß Nr. 5 b) dd) gilt dieser Ausschluss 
nicht;

 c) Erdbeben;

 d) Überschwemmung.

§ 8 Überschwemmung, Rückstau

1 Versicherte Schäden 

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte  Sachen 
die durch Überschwemmung oder Rückstau zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen.

2 Überschwemmung

 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bo-
dens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Men-
gen von Oberflächenwasser durch 

 a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie-
ßenden) Gewässern;

 b) Witterungsniederschläge;

 c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 
von a) oder b).

3 Rückstau 

 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig 
aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbun-
denen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch
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 aa) Erdbeben; 

 bb) Sturmflut;

 cc) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche ge-
drungen (siehe Nr. 2);

 dd) Vulkanausbruch;

 ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
 Ladung.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 9 Erdbeben

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte  Sachen, 
die durch Erdbeben zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen.

2 Erdbeben

 a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinneren ausgelöst wird.

 b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

 aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens 
in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen  Sachen 
angerichtet hat oder 

 bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann.

3 Nicht versicherte Schäden

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer-
tig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäude-
teilen befindlichen Sachen;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 10 Erdsenkung, Erdrutsch

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch Erdsenkung oder Erdrutsch zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen.

2 Erdsenkung

 Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbo-
dens über naturbedingten Hohlräumen.

3 Erdrutsch

 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen 
von Erd- oder Gesteinsmassen.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa) Trockenheit oder Austrocknung;

 bb) Vulkanausbruch;

 cc) Überschwemmung;

 dd) Erdbeben;

 ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
 Ladung. 

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

§ 11 Schneedruck, Lawinen

1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte  Sachen, 
die durch Schneedruck oder Lawinen zerstört oder beschä-
digt werden oder abhanden kommen.

2 Schneedruck

 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen.

3 Lawinen

 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen.

4 Nicht versicherte Schäden 

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa) Überschwemmung;

 bb) Erdbeben;

 cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
 Ladung.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 12 Vulkanausbruch

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch Vulkanausbruch zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen.

2. Vulkanausbruch

 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Mate-
rialien und Gasen.

3  Nicht versicherte Schäden

 a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch Erdbeben.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte).
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§ 13 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie 
und Terrorakte

1 Ausschluss Krieg 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Auf-
stand oder Verfügung von hoher Hand. 

2 Ausschluss Innere Unruhen 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen. 

3 Ausschluss Kernenergie

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, 
 nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

4 Ausschluss Terrorakte

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte.

 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 
 ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

§ 14 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1 Versichert sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten 

 a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

 b) beweglichen Sachen.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das Ge-
bäude eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten 
angeschafft oder übernommen hat und für die er die Ge-
fahr trägt als bewegliche Sachen. 

 Daten und Programme sind keine Sachen. 

2 Gebäude

 Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör 
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3 Bewegliche Sachen

 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer 

 a) Eigentümer ist;

 b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kauf-
option geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch 
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

 c) sie sicherungshalber übereignet hat. 

4 Fremdes Eigentum 

 Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur 
versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten 
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbei-
tung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut 
gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer 
nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, verein-
bart hat, dass die fremden Sachen durch den Versiche-
rungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen. 

5 Versicherte Interessen 

 Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt 
für Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsneh-
mers.

 In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versi-
cherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßge-
bend.

6 Nicht versicherte Sachen

 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist:

 a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden 
(z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen 
und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, un-
bearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetal-
len, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder 
Teile von Werkzeugen sind;

 b) Geschäftsunterlagen;

 c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

 d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-
anhänger und Zugmaschinen;

 e) Hausrat aller Art; 

 f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

 g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechs-
ler) samt Inhalt sowie Geldautomaten;

 h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungs-
stücke, ferner typengebundene, für die laufende 
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrich-
tungen.

§ 15 Daten und Programme

1 Schaden am Datenträger 

 Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 
Nr. 3 und Nr. 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und 
Programme durch einen dem Grunde nach versicherten 
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschi-
nenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde. 

2 Daten und Programme, die für die Grundfunktion 
einer versicherten Sache notwendig sind 

 Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer ver-
sicherten Sache notwendigen Daten und Programme im 
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für de-
ren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich 
sind. 

 Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
dige Daten und Programme sind System-Programmda-
ten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende 
 Daten. 

3 Daten und Programme als Handelsware 

 Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum 
Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und 
Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf 
bestimmte Datenträger zuzuordnen ist. 

4 Sonstige Daten und Programme 

 Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im 
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.

 Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig herge-
stellte Programme, individuelle Programme und individu-
elle Daten, sofern diese Daten und Programme weder für 
die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig 
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger ge-
speichert sind. 

5 Ausschlüsse 

 a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder 
die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit be-
finden. 

 b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zu-
sätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder 
Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder 
vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. 
Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).
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§ 16 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- 
und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von 
Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Schloss-
änderungskosten, Kosten für die Beseitigung von 
Gebäudeschäden, Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten 
durch Preissteigerungen

1 Versicherte Kosten

 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles tat-
sächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

 a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

 b) Bewegungs- und Schutzkosten;

 c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

 d) Feuerlöschkosten;

 e) Schlossänderungskosten;

 f) die Beseitigung von Gebäudeschäden;

 g) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen;

 h) Mehrkosten durch Preissteigerungen.

 Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird 
nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herange-
zogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom Scha-
den betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten 
gemäß g) und h) versichert sind, werden diese Mehrkosten 
nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom Scha-
den betroffenen Position zum Versicherungswert der vom 
Schaden betroffenen Position ersetzt.

2 Aufräumungs- und Abbruchkosten 

 Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, 
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des 
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von 
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

3 Bewegungs- und Schutzkosten

 Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müs-
sen.

 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder für das Erweitern von Öffnungen.

4 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunter-
lagen

 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind 
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig 
hergestellten Programmen, individuellen Daten und indivi-
duellen Programmen anfallen.

5 Feuerlöschkosten

 Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten 
durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfelei-
stung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach 
den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind. 

 Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbrin-
gen sind.

 Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an 
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt 
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher 
zugestimmt hatte.

6 Schlossänderungskosten

 Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für Schloss-
änderungen an den Türen der als Versicherungsort ver-
einbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen Türen durch 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub oder durch einen außerhalb des Versicherungsortes 
begangenen Einbruchdiebstahl oder Raub innerhalb eines 
Gebäudes oder Grundstücks oder Raub auf Transportwe-
gen abhanden gekommen sind; dies gilt nicht bei Türen 
von Tresorräumen.

7 Beseitigung von Gebäudeschäden

 Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwen-
dungen für Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fuß-
böden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schau-
fensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern der als 
Versicherungsort vereinbarten Räume durch Einbruchdieb-
stahl, Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub oder 
dem Versuch einer solchen Tat. 

 Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung von 
Schäden an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Ver-
glasungen) außerhalb des Versicherungsortes, aber inner-
halb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt 
und in dessen unmittelbarer Umgebung.

8 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen

 a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entste-
hen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene 
Sache auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft werden darf.

 b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert.

  War auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch 
entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

 c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache auf Grund behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer 
Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem 
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung 
an bisheriger Stelle entstanden wären.

 d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch ent-
stehen, dass sich die Wiederherstellung durch behörd-
liche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert, 
werden gemäß Nr. 9 ersetzt.

 e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt.

9 Mehrkosten durch Preissteigerungen

 a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwen-
dungen für Preissteigerungen versicherter und vom 
Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung.

 b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, 
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, 
in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung entstanden wären.

 c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignis-
sen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versi-
chert.

  Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der ver-
sicherten und vom Schaden betroffenen Sachen ver-
zögern, werden die dadurch entstandenen Preissteige-
rungen jedoch ersetzt.
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 d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neu-
wert ersetzt.

§ 17 Versicherungsort

1 Örtlicher Geltungsbereich

 a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

  Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder 
abhanden kommen.

 b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder 
die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

 c) Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vandalis-
mus nach einem Einbruch sind nur die Gebäude oder 
Räume von Gebäuden, die im Versicherungsvertrag be-
zeichnet sind oder die sich auf den im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Grundstücken befinden. 

 d) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes 
oder Grundstücks ist das gesamte Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, wenn das Grundstück all-
seitig umfriedet ist.

 e) Versicherungsort für Raub auf Transportwegen ist, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist, die Bundes-
republik Deutschland.

2 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 

 Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebs-
angehörigen kein Versicherungsschutz. 

3 Bargeld und Wertsachen

 Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht 
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder 
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Art. 

 Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Ge-
schäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch oh-
ne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgren-
ze versichert.

 Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub.

§ 18 Versicherungswert; Versicherungssumme

1 Versicherungswert von Gebäuden

 a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist 

 aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist 
der ortsübliche Neubauwert einschließlich Archi-
tektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und 
Planungskosten. 

  Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wie-
derherstellung der Sachen in derselben Art und 
Güte infolge Technologiefortschritts entweder 
nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem 
Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen 
hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe 
kommen.

  Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden 
dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berück-
sichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten 

durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

  Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher-
stellung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neu-
wertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Kosten. 

 bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Ver-
sicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des 
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt). 

  Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Ge-
bäudes durch einen Abzug entsprechend seinem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad be-
stimmten Zustand.

 cc) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum ge-
meinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude 
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd ent-
wertet ist; eine dauernde Entwertung liegt insbe-
sondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsneh-
mers nicht mehr zu verwenden ist.

  Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsneh-
mer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder 
für das Altmaterial.

 b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, 
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 
a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen 
der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc).

2 Versicherungswert von beweglichen Sachen

 a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmän-
nischen Betriebseinrichtung ist 

 aa) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwen-
den ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neu-
wertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu 
herzustellen, maßgebend ist der niedrigere Betrag.

  Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen 
in derselben Art und Güte infolge Technologiefort-
schritts entweder nicht möglich ist oder nur mit 
unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Er-
satzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen 
möglichst nahe kommen.

  Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf 
Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wie-
derbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Ab-
satz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz 
für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen besteht gemäß den Verein-
barungen zu den versicherten Kosten.

  Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sind ebenfalls 
nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten; 

 bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Ver-
sicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des 
Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt); 

  Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der 
beweglichen Sachen durch einen Abzug entspre-
chend ihrem insbesondere durch den Abnutzungs-
grad bestimmten Zustand.
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 cc) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsneh-
mers nicht mehr zu verwenden ist.

  Gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für 
die Sache oder für das Altmaterial.

 b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der 
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
 wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßge-
bend ist der niedrigere Betrag.

  Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Ein-
tritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu 
berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehr-
kosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den ver-
sicherten Kosten.

  Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erziel-
baren Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eige-
nen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis 
der fertigen Erzeugnisse. 

 c) Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, 
Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typen-
gebundenen, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigten Fertigungsvorrichtungen, ohne Kaufoption 
geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die 
Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, sowie 
für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweg-
lichen Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) 
oder unter den dort genannten Voraussetzungen der 
gemeine Wert gemäß a) cc).

 d) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

 aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere 
Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung 
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutsch-
land;

 bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

 cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3 Umsatzsteuer

 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4 Versicherungssumme

 a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versiche-
rer und Versicherungsnehmer im Einzelnen verein-
barte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß 
Nr. 1 bis Nr. 3 entsprechen soll.

 b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder ge-
meinen Wert vereinbart worden, soll der Versi-
cherungsnehmer die Versicherungssumme für die 
versicherte Sache für die Dauer des Versicherungs-
verhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungs-
wert anpassen.

 c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
die Versicherungssumme nicht dem Versicherungs-
wert, kann die Regelung über die Unterversiche-
rung zur Anwendung kommen.

§ 19 Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a) Der Versicherer ersetzt

 aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungs-
falles abhanden gekommenen Sachen den Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles;

 bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Repara-
turkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall 
entstandenen und durch die Reparatur nicht aus-
zugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch 
den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden 

gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versiche-
rungswert der Sache gegenüber dem Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird.

 b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch 
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache 
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet wer-
den darf, werden bei der Entschädigungsberechnung 
gemäß a) berücksichtigt, soweit 

 aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden oder 

 bb) nicht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.

  Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen, die dadurch entstehen, dass die 
versicherte und vom Schaden betroffene Sache 
auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht 
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen 
der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht er-
setzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Tech-
nologiefortschritt im Versicherungswert zu berück-
sichtigen sind.

 c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der 
Entschädigungsberechnung gemäß a) und b) ange-
rechnet.

 d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruch-
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wiederherstel-
lungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen und Mehrkosten durch Preissteigerungen 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten 
Kosten. 

 e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

2 Neuwertanteil

 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-
spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 

 a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der 
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht mög-
lich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; auch 
in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, 
der bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle 
entstanden wäre;

 b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhan-
den gekommen sind, in gleicher Art und Güte und 
in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach 
vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wie-
derbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Ma-
schinen können Maschinen beliebiger Art beschafft 
werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

 c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, 
 wiederherzustellen.

3 Zeitwertschaden

 a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhan-
dengekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen 
über den Versicherungswert festgestellt. Bei beschä-
digten Sachen werden die Kosten einer Reparatur 
um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur 
der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
 würde. 
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 b) Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Aus-
stellungsstücke, ferner typengebundene, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigte Ferti-
gungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der Ver-
sicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung 
für diese Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt, 
einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der 
Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 b) 
oder Nr. 2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung 
notwendig ist.

4 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles, so besteht Unterversicherung.

  Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung 
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme 
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

  Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position 
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, 
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes 
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträ-
ge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten 
Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die 
Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

 b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

 c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 6 
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 7 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden. 

5 Versicherung auf Erstes Risiko

 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko 
vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positi-
onen nicht berücksichtigt. 

6 Selbstbehalt

 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

 Gelten mehrere Selbstbehalte für eine Position, so gilt der 
höchste Selbstbehalt.

 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach 
Nr. 7 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

7 Entschädigungsgrenzen

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me;

 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgren-
zen;

 c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr begin-
nen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädi-
gung. 

 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8 Umsatzsteuer

 Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

 Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

9 Ereignisdefinition 

 Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu ver-
stehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 
72 Stunden anfallen.

§ 20 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

 c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt 
hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung sichergestellt hat. 

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist. 

3 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen; 

 b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicher-
ter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen 
hat; 

 c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

 d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) 
und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft;

 c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläu-
bigern nicht erfolgte. 

§ 21 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
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 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

  Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach 
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versi-
cherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

 c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten  Kosten. 

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Auf Grund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern. 

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 22 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1 Sicherheitsvorschriften

 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer

 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrol-
lieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden 
Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

 b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen können;

 c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kom-
men können.

  Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt.

  Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;

 d) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück 
freizuhalten und vorhandene Rückstausicherungen 
stets funktionsbereit zu halten (Dies gilt für die Ge-
fahren Überschwemmung und Rückstau); 

 e) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sa-
chen mindestens zwölf cm über dem Fußboden zu lagern 
(Dies gilt für die Gefahren Wasserlöschanlagen-Leckage, 
Leitungswasser, Überschwemmung und Rückstau); 

 f) die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhal-
ten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich 
nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu 
lassen (Dies gilt für die Gefahren Leitungswasser und 
Wasserlöschanlagen-Leckage); 

 g) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich 
die versicherten Sachen befinden, insbesondere Dächer 
und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen, 
stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und 
Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach 
den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu las-
sen (Dies gilt für die Gefahr Sturm und Hagel); 

 h) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten (Dies gilt für die Gefahren Wasserlöschanlagen-
Leckage und Leitungswasser); 

 i) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu 
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren 
oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu hal-
ten (Dies gilt für die Gefahr Leitungswasser); 

 j) für die Gefahren Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem Einbruch sowie Raub:

 aa) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem 
Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen zu 
halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten ab-
gesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

 bb) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle 
zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherungen 
sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, 
Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt 
gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, so-
lange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in 
diesen Betriebsteilen ruht;

 cc) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum 
Versicherungsort oder für ein Behältnis das Schloss 
unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen; 
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 dd) Registrierkassen, elektrische und elektronische Kas-
sen, sowie Rückgeldgeber nach Geschäftsschluss zu 
entleeren und offen zu lassen. 

2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.

§ 23 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 
1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen 
wird, Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden 
oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäu-
des nicht genutzt wird;

c) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Ver-
sicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend 
nicht mehr benutzt werden.

§ 24 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, so hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer 
dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertrags-
partner in Textform anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. 

 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben. 

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der 
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung 
zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; 
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 
auf den Versicherer über.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert 
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös ab-
züglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
mäßen Entschädigung entspricht.

4 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 
oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.

7 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapie-
ren

 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier 
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzöge-
rung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsver-
lust entstanden ist.

§ 25 Veräußerung der versicherten Sachen 

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, 
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit-
punkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Schrift-
form zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

 c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer 
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte.

 c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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§ 1 Gegenstand der Versicherung

1 Gegenstand der Deckung

 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines 
Sachschadens nach diesem Vertrag unterbrochen oder be-
einträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für den 
dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.

2 Ertragsausfallschaden

 a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlau-
fenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem ver-
sicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu 
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden 
nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende 
der Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder 
-beeinträchtigung nicht erwirtschaften konnte.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch

 aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse;

 bb) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen;

 cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
störter, beschädigter oder abhanden gekommener 
Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig 
genügend Kapital zur Verfügung steht.

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

 aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit 
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt;

 bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

 cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten;

 dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien;

 ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatz-
abhängige Erfindervergütungen;

 ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen.

3 Haftzeit

 Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versi-
cherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. 

Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die 
Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist. Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so 
gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch 
ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die 
Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

4 Daten und Programme

 Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen 
werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens 
am Datenträger, auf dem die Daten und Programme ge-
speichert waren, entstanden sind. 

 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschä-
den durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung 
der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht be-
triebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge

1 Sachschaden

 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das 
Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch

 a) Brand,

 b) Blitzschlag,

 c) Explosion,

 d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung.

2 Brand

 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

3 Blitzschlag

 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen.

 Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden 
an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versi-
chert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer 
Art entstanden sind. Spuren eines Blitzschlags an diesem 
Grundstück, an dort befindlichen Antennen oder anderen 
Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen 
Schäden anderer Art gleich.
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4 Explosion

 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
 Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.

 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

 Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schäden 
durch Unterdruck.

5 Nicht versicherte Schäden 

 Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht 

 a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch Erdbeben;

 b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht 
wurden, dass sich ein Sachschaden gemäß Nr. 1 ver-
wirklicht hat;

 c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch 
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, 
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck 
entstehen;

 d) Brandschäden, die an den dem Betrieb dienenden Sa-
chen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder 
der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken 
ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in denen 
oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermit-
telt oder weitergeleitet wird.

 Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und Nr. 5 d) gelten nicht für 
Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an ande-
ren Sachen ein Sachschaden gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

§ 3 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie 
und Terrorakte

1 Ausschluss Krieg

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder 
Aufstand. 

2 Ausschluss Innere Unruhen 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen. 

3 Ausschluss Kernenergie

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, 
 nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

4 Ausschluss Terrorakte

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte.

 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, eth-
nischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst 
oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevöl-
kerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

§ 4 Versicherungsort

Der Versicherer haftet für den Ertragsausfallschaden nur, sofern sich 
der Sachschaden innerhalb des Versicherungsortes ereignet hat. 

Diese Beschränkung gilt nicht, wenn Sachen infolge eines einge-
tretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus 
dem Versicherungsort entfernt worden sind. Voraussetzung ist, 
dass diese Sachen in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört wurden oder abhanden 
gekommen sind. 

Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort 
bezeichneten Grundstücke.

§ 5 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versi-
cherungssumme

1 Versicherungswert

 Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungs-
nehmer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung 
des Betriebes erwirtschaftet hätte.

2 Bewertungszeitraum

 Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, 
wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. 
Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens 
jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungs-
zeitraum 24 Monate.

 Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von 
dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, 
spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.

3 Versicherungssumme

 a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und  Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte 
Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.

 b) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen.

4 Versicherungsperiode

 Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entspre-
chen.

§ 6 Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicher-
ten Ertragsausfallschaden. 

  Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig 
oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetre-
ten wäre.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem 
Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht 
mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Be-
einträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind 
angemessen zu berücksichtigen.

 c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist 
und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beein-
trächtigung erwirtschaftet worden wären.

 d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die 
dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit 
die Sachen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt 
werden.

2 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Un-
terversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in 
dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

 b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.
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  Betriebsgewinn und Kosten sind in einer Position versi-
chert, soweit für sie die gleiche Haftzeit gilt.

 c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 4 
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 5 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden. 

3 Versicherung auf Erstes Risiko

 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko 
vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positi-
onen nicht berücksichtigt.

4 Selbstbehalt

 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

 Gelten mehrere Selbstbehalte für eine Position, so gilt der 
höchste Selbstbehalt.

 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach 
Nr. 5 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

5 Entschädigungsgrenzen

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungs-
summe;

 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgren-
zen;

 c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode 
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstent-
schädigung. 

 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

§ 7 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.

 Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unter-
brechung und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich 
ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die ver-
flossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergüten 
hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm 
dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung ge-
zahlt wird.

2 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem 
Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht 
mehr entsteht, zu verzinsen; maßgebend ist der frühere 
Zeitpunkt;

 b) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;

 c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

3 Hemmung 

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft.

§ 8 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

 Im Schadenfall kann jede Partei, auch einseitig, verlangen, 
dass das Sachverständigenverfahren auf die Feststellung 
darüber ausgedehnt wird, welche Betriebsangehörigen 
des Versicherungsnehmers als Nichtfacharbeiter und wel-
che als Facharbeiter, gegebenenfalls im Sinne der im Versi-
cherungsvertrag getroffenen besonderen Vereinbarungen, 
anzusehen sind. 

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

  Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstän-
digen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

4 Feststellung

 a) Die Feststellungen der Sachverständigen müssen ent-
halten:

 aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende 
Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbre-
chung oder -beeinträchtigung und für das voraus-
gegangene Geschäftsjahr;

 bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens 
jedoch bis zum Ende der Haftzeit, ohne die versi-
cherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des 
Betriebes entwickelt hätten;

 cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens 
jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge der ver-
sicherten Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
gestaltet haben;

 dd) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che den versicherten Ertragsausfallschaden beein-
flussen.

 b) Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Ver-
lustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfall-
schaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind 
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gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind 
zu kennzeichnen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Auf Grund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern. 

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 9 Prämienrückgewähr

1 Meldung der Versicherungssumme

 War der Versicherungswert für die abgelaufene Versiche-
rungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und 
meldet der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer in-
nerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Versicherungs-
periode, so wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, 
die auf den Mehrbetrag der Versicherungssumme gezahlte 
Prämie bis zu einem Drittel der Jahresprämie rückvergü-
tet. 

 Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu 
melden.

2 Zu niedrig gemeldeter Betrag

 Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemel-
dete Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versi-
cherungsperiode, für die die Meldung abgegeben wurde, 
so wird der Schaden nur anteilig ersetzt.

 Es wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich zum 
ganzen Schaden verhält wie der gemeldete Betrag zum 
tatsächlichen Versicherungswert, höchstens jedoch zu der 
vereinbarten Versicherungssumme der Versicherungsperio-
de, für die die Meldung abgegeben wurde. 

 Eine bestehende Unterversicherung führt zu einer zusätz-
lichen Kürzung der Entschädigung. Eine Kürzung erfolgt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, 

dass weder er selbst noch die jeweils damit betraute Hilfs-
person die unrichtige Meldung verschuldet hat.

3 Jahresdurchschnittssumme

 Ist die Versicherungssumme während der Versicherungs-
periode geändert worden, so gilt als Versicherungssumme 
gemäß Nr. 1 und Nr. 2 die Jahresdurchschnittssumme, die 
sich aus den jeweiligen Versicherungssummen unter Be-
rücksichtigung der Zeiträume ergibt, in denen sie gegolten 
haben.

§ 10 Buchführungspflicht

1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Bücher zu füh-
ren. Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrech-
nungen sind für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung 
oder Zerstörung zu schützen.

2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B 
§ 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1 Sicherheitsvorschriften

 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer

 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrol-
lieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden 
Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

 b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen können.

2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B 
§ 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 
1 b) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen 
wird, Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden 
oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäu-
des nicht genutzt wird.
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§ 1 Gegenstand der Versicherung

1 Gegenstand der Deckung

 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines 
Sachschadens nach diesem Vertrag unterbrochen oder be-
einträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für den 
dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.

2 Ertragsausfallschaden

 a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlau-
fenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem ver-
sicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu 
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden 
nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende 
der Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder 
-beeinträchtigung nicht erwirtschaften konnte.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der 
Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch

 aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse;

 bb) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen;

 cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
störter, beschädigter oder abhanden gekommener 
Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig 
genügend Kapital zur Verfügung steht.

 c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

 aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit 
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt;

 bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
zölle;

 cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten;

 dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien;

 ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatz-
abhängige Erfindervergütungen;

 ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen.

3 Haftzeit

 Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versi-
cherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. 
Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die 
Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist. Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so 
gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch 
ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die 
Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

4 Daten und Programme

 Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen 
werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens 
am Datenträger, auf dem die Daten und Programme ge-
speichert waren, entstanden sind. 

 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschä-
den durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung 
der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht be-
triebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.
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§ 2 Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen 

Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur versi-
chert, wenn dies vereinbart ist:

a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussper-
rung (§ 3);

b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (§ 4);

c) Wasserlöschanlagen-Leckage (§ 5);

d) Leitungswasser (§ 6);

e) Sturm, Hagel (§ 7);

f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub (§ 8);

g) Überschwemmung, Rückstau (§ 9);

h) Erdbeben (§ 10);

i) Erdsenkung, Erdrutsch (§ 11);

j) Schneedruck, Lawinen (§ 12);

k) Vulkanausbruch (§ 13).

Bei den Versicherungen gemäß a) bis k) handelt es sich um recht-
lich selbständige Verträge.

Sie können selbständig gekündigt werden, ohne dass die übrigen 
Vereinbarungen davon berührt werden.

§ 3 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung

1 Sachschaden durch Innere Unruhen

 Sachschaden ist die Zerstörung oder Beschädigung einer 
dem Betrieb dienenden Sache unmittelbar durch Gewalt-
handlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen. 
 Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
gilt nur im unmittelbaren Zusammenhang mit Inneren 
 Unruhen als Sachschaden.

 Der Ausschluss von Inneren Unruhen gemäß § 14 Nr. 2 gilt 
insofern nicht. 

 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

2 Sachschaden durch Böswillige Beschädigung 

 Sachschaden ist die vorsätzliche Zerstörung oder Beschä-
digung einer dem Betrieb dienenden Sache von betriebs-
fremden Personen unmittelbar durch Böswillige Beschädi-
gung.

 Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb tätig sind.

 Als Sachschaden im Sinne von Abs. 1 gelten ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden, die im Zusam-
menhang mit Einbruchdiebstahl entstehen.

3 Sachschaden durch Streik, Aussperrung

 Sachschaden ist die Zerstörung oder Beschädigung 
 einer dem Betrieb dienenden Sache unmittelbar durch 
Streik oder Aussperrung. Abhandenkommen einer dem 
Betrieb dienenden Sache gilt nur im unmittelbaren 
 Zusammenhang mit Streik oder Aussperrung als Sach-
schaden.

 Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

 Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern. 

4 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Inneren Unru-
hen, die Böswillige Beschädigung, der Streik oder die Aus-
sperrung am Versicherungsort oder einem Nachbargrund-
stück eingetreten sind.

5 Nicht versicherte Schäden 

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 bis Nr. 3 gelten 
 ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schä-
den durch

 aa) Brand oder Explosion, es sei denn, der Brand oder die 
Explosion sind durch Innere Unruhen entstanden;

 bb) Erdbeben.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 bis Nr. 3 gelten 
nicht Schäden an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte),

  es sei denn, sie entstehen durch Brand oder Explosion 
infolge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1). 

6 Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz auf Grund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

7 Besonderes Kündigungsrecht 

 Die versicherte Gefahrengruppe Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik, Aussperrung kann jederzeit gekündi-
gt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang 
wirksam. 

 Die Kündigung hat in Schriftform zu erfolgen.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündi-
gung des Versicherers zum gleichen oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt kündigen.

§ 4 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen

1 Sachschaden

 Sachschaden ist die Zerstörung oder Beschädigung einer 
dem Betrieb dienenden Sache durch

 a) Fahrzeuganprall,

 b) Rauch,

 c) Überschalldruckwellen.

2 Fahrzeuganprall

 Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versi-
cherter Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, 
die nicht vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der Ge-
bäude oder deren Arbeitnehmer betrieben werden.

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch 
Verschleiß.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schä-
den an

 aa) Fahrzeugen,

 bb) Zäunen, Straßen und Wegen.

3 Rauch

 Ein Sachschaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich 
bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, Hei-
zungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und un-
mittelbar auf die dem Betrieb dienenden Sachen einwirkt.

 Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schäden, 
die durch die dauernde Einwirkung des Rauches entstehen.

4 Überschalldruckwellen

 Ein Sachschaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
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Schallgrenze durchflogen hat und diese Druckwelle unmit-
telbar auf die dem Betrieb dienenden Sachen einwirkt.

5 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Fahrzeug-
anprall, der Rauch oder die Überschalldruckwellen am Ver-
sicherungsort oder einem Nachbargrundstück eingetreten 
sind.

6 Nicht versicherte Schäden

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch 

 aa) Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

 bb) Erdbeben.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schä-
den an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 5 Wasserlöschanlagen-Leckage 

1 Sachschaden

 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das 
Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch Wasserlöschanlagen-Leckage.

2 Wasserlöschanlagen-Leckage 

 Wasserlöschanlagen-Leckage ist das bestimmungswidrige 
Austreten von Wasser oder auf Wasser basierenden Flüssig-
keiten aus einer ortsfesten Wasserlöschanlage.

 Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, 
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, 
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich 
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.

3 Bruch- oder Frost-Sachschäden innerhalb von 
 Gebäuden

 Als Sachschaden gelten auch innerhalb von Gebäuden 
Schäden durch

 a) Rohrbruch oder Frost an den dem Betrieb dienenden 
Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserlöschanlagen; 

 b) Frost an den sonstigen dem Betrieb dienenden Einrich-
tungen dieser Anlagen.

 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. 

 Als Sachschaden gelten nicht Schäden an Rohren und In-
stallationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend), soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

4 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Wasserlöschan-
lagen-Leckage am Versicherungsort oder einem Nachbar-
grundstück eingetreten ist.

5 Nicht versicherte Schäden

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 und Nr. 3 gelten 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schä-
den durch

 aa) Druckproben;

 bb) Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden 
oder an der Wasserlöschanlage;

 cc) Schwamm; 

 dd) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Was-
serlöschanlagen-Leckage die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat;

 ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 ff) Erdbeben.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 und Nr. 3 gelten 
nicht Schäden an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 6 Leitungswasser

1 Bruch-Sachschäden innerhalb von Gebäuden

 Sachschäden sind innerhalb von Gebäuden eingetretene

 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den dem 
Betrieb dienenden Rohren 

 aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und 
den damit verbundenen Schläuchen,

 bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

  sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

 b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genann-
ten, dem Betrieb dienenden Installationen:

 aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
 Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 
 deren Anschlussschläuche;

 bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen.

 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. 

 Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 

 Als Sachschaden gelten nicht Schäden an Rohren und In-
stallationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend), soweit nicht etwas anderes vereinbart.

2 Bruch-Sachschäden außerhalb von Gebäuden

 Sachschäden sind außerhalb von den dem Betrieb die-
nenden Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserver-
sorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen, soweit

 a) diese Rohre der Versorgung der dem Betrieb dienenden 
Gebäude oder Anlagen dienen und 

 b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befin-
den und 

 c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3 Nässe-Sachschäden

 a) Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung 
oder das Abhandenkommen einer dem Betrieb dienen-
den Sache durch bestimmungswidrig ausgetretenes 
 Leitungswasser.

 b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus

 aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ablei-
tungen) oder damit verbundenen Schläuchen;

 bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung ver-
bundenen sonstigen Einrichtungen oder deren 
wasserführenden Teilen;

 cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung;
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 dd) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen;

 ee) Wasserbetten oder Aquarien.

 c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich.

4 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Bruch- oder 
Nässeschaden am Versicherungsort oder einem Nachbar-
grundstück eingetreten ist.

5 Nicht versicherte Schäden 

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 bis Nr. 3 gelten 
 ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schä-
den durch 

 aa) Regenwasser aus Fallrohren;

 bb) Plansch- oder Reinigungswasser; 

 cc) Schwamm;

 dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 
Überschwemmung oder Witterungsniederschläge 
oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen 
Rückstau;

 ee) Erdbeben;

 ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat;

 gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner  
 Ladung;

 hh) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähn-
lichen mobilen Behältnissen;

 ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 bis Nr. 3 gelten 
nicht Schäden an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte);

 cc) ortsfesten Wasserlöschanlagen.

§ 7 Sturm, Hagel

1 Sachschaden

 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das 
Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache

 a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
Hagels auf die dem Betrieb dienenden Sachen;

 b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf die dem Betrieb 
dienenden Sachen wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an den dem 
Betrieb dienenden Sachen;

 d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder 
Hagels auf Gebäude, die den dem Betrieb dienenden 
Gebäuden baulich verbunden sind;

 e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit den dem Betrieb dienenden Gebäuden baulich 
verbunden sind.

2 Sturm 

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von minde-
stens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 62 km/Stunde).

 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

 a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-
grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat oder dass

 b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
dem Betrieb dienenden Gebäudes oder des mit diesem 
baulich verbundenen Gebäudes nur durch Sturm ent-
standen sein kann.

3 Hagel

 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern.

4 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Sturm oder der 
Hagel am Versicherungsort oder einem Nachbargrundstück 
eingetreten ist.

5 Nicht versicherte Schäden

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch

 aa) Sturmflut;

 bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, 
dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel ent-
standen sind und einen Gebäudeschaden darstel-
len;

 cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
 Ladung;

 dd) Lawinen;

 ee) Erdbeben.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schä-
den an:

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) im Freien befindlichen beweglichen Sachen;

 cc) Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes ange-
bracht sind (z. B. Schilder, Leuchtröhrenanlagen, 
Markisen, Blendläden, Antennenanlagen), elek-
trische Freileitungen, einschließlich Ständer und 
Masten sowie Einfriedungen;

 dd) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 8 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch, Raub

1 Sachschaden

 Sachschaden ist das Abhandenkommen, die Zerstörung 
oder die Beschädigung einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch

 a) Einbruchdiebstahl,

 b) Vandalismus nach einem Einbruch,

 c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks

 oder durch den Versuch einer solchen Tat.

 Jeder der in a) bis c) genannten Gefahren ist nur versichert, 
wenn dies vereinbart ist.

2 Einbruchdiebstahl

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

 a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt 
oder mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person 
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veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) 
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Ge-
brauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann 
bewiesen, wenn feststeht, dass dem Betrieb dienende 
Sachen abhanden gekommen sind;

 b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge 
benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen 
Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn fest-
steht, dass dem Betrieb dienende Sachen abhanden 
gekommen sind;

 c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes 
 Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude 
eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

 d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl 
auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel 
gemäß Nr. 4 a) aa) oder Nr. 4 a) bb) anwendet, um sich 
den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;

 e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub 
gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum 
eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öff-
net.

  Werden jedoch Sachen entwendet, die unter der ver-
einbarten zusätzlichen Voraussetzung eines besonde-
ren Verschlusses verwahrt werden müssen, so gilt dies 
als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die richtigen 
Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch 

 aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem Be-
hältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie 
die Behältnisse bietet, in denen die Sachen ver-
wahrt werden müssen;

 bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen 
die Sachen verwahrt werden müssen, zwei Schlösser 
besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb 
des Versicherungsortes verwahrt werden; Schlüssel 
zu verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des 
Versicherungsortes voneinander getrennt verwahrt 
werden;

 cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen 
von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit einem 
Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss 
oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen 
sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn 
der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel 
gemäß Nr. 4 a) aa) oder Nr. 4 a) bb) anwendet, 
um sich die Öffnung des Kombinationsschlosses zu 
ermöglichen; 

 f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüs-
sel eindringt, den er – innerhalb oder außerhalb des 
Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht 
hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungs-
nehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl 
des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht 
hatte.

3 Vandalismus nach einem Einbruch

 Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter 
auf eine der in Nr. 2 a), Nr. 2 e) oder Nr. 2 f) bezeichneten 
Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte 
 Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

4 Raub

 a) Raub liegt vor, wenn

 aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner 
Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen 
Widerstand gegen die Wegnahme einer dem Be-
trieb dienenden Sache auszuschalten. Gewalt liegt 
nicht vor, wenn eine dem Betrieb dienende Sache 
ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes 
entwendet wird (einfacher Diebstahl/Trickdieb-
stahl);

 bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeit-
nehmer eine dem Betrieb dienende Sache heraus-
gibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat 
mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die 
innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren 
Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versiche-
rungsortes, an dem auch die Drohung ausgespro-
chen wird – verübt werden soll;

 cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner 
 Arbeitnehmer eine dem Betrieb dienende Sache 
weggenommen wird, weil sein körperlicher Zu-
stand unmittelbar vor der Wegnahme infolge 
eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten 
sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht 
oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine 
 Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

 b) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige geeignete 
volljährige Personen gleich, denen er die Obhut über 
die dem Betrieb dienenden Sachen vorübergehend 
überlassen hat. Das gleiche gilt für geeignete volljäh-
rige Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit 
der Bewachung der als Versicherungsort vereinbarten 
Räume beauftragt sind.

5 Ereignisort

 a) Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines 
Raubes oder von Vandalismus nach einem Einbruch 
müssen innerhalb des Versicherungsortes verwirklicht 
worden sein. Bei mehreren Versicherungsorten müssen 
alle Voraussetzungen innerhalb desselben Versiche-
rungsortes verwirklicht worden sein.

 b) Als Sachschaden gelten nicht Schäden an Sachen, die 
an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf 
Verlangen des Täters herangeschafft werden, es sei 
denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Ver-
sicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach Nr. 4 
a) aa) bis Nr. 4 a) cc) verübt wurden. 

6 Nicht versicherte Schäden

 Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung oder 
 bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser;

 b) Erdbeben;

 c) Überschwemmung.

§ 9 Überschwemmung, Rückstau

1 Sachschaden 

 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das 
Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch Überschwemmung oder Rückstau.

2 Überschwemmung

 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bo-
dens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Men-
gen von Oberflächenwasser durch 

 a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie-
ßenden) Gewässern;

 b) Witterungsniederschläge;

 c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 
von a) oder b).

3 Rückstau 

 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig 
aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbun-
denen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

4 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Rückstau am 
Versicherungsort oder einem Nachbargrundstück eingetre-
ten ist.
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5 Nicht versicherte Schäden

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch

 aa) Erdbeben;

 bb) Sturmflut;

 cc) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche ge-
drungen (siehe Nr. 2);

 dd) Vulkanausbruch;

 ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schä-
den an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 10 Erdbeben

1 Sachschaden

 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das 
Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch Erdbeben.

2 Erdbeben

 a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinneren ausgelöst wird.

 b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

 aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens 
in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen  Sachen 
angerichtet hat oder 

 bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der dem Betrieb dienenden Sachen nur durch ein 
Erdbeben entstanden sein kann.

3 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn das Erdbeben am 
Versicherungsort oder einem Nachbargrundstück eingetre-
ten ist.

4 Nicht versicherte Schäden

 Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schäden 
an

 a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer-
tig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäude-
teilen befindlichen Sachen;

 b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 11 Erdsenkung, Erdrutsch

1 Sachschaden

 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das 
Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch Erdsenkung oder Erdrutsch.

2 Erdsenkung

 Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen.

3 Erdrutsch

 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen 
von Erd- oder Gesteinsmassen.

4 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Erdsenkung 
oder der Erdrutsch am Versicherungsort oder einem Nach-
bargrundstück eingetreten ist.

5 Nicht versicherte Schäden

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden 
durch

 aa) Trockenheit oder Austrocknung;

 bb) Vulkanausbruch;

 cc) Überschwemmung;

 dd) Erdbeben;

 ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung. 

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schä-
den an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

§ 12 Schneedruck, Lawinen 

1 Sachschaden

 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das 
Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch Schneedruck oder Lawinen.

2 Schneedruck

 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen.

3 Lawinen

 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen.

4 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Schneedruck 
oder die Lawinen am Versicherungsort oder einem Nach-
bargrundstück eingetreten sind.

5 Nicht versicherte Schäden 

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch

 aa) Überschwemmung;

 bb) Erdbeben;

 cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schä-
den an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

§ 13 Vulkanausbruch

1 Sachschaden

 Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das 
Abhandenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache 
durch Vulkanausbruch.
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2 Vulkanausbruch

 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Mate-
rialien und Gasen.

3 Ereignisort

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Vulkanausbruch 
am Versicherungsort oder einem Nachbargrundstück ein-
getreten ist.

4 Nicht versicherte Schäden

 a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch 
Erdbeben.

 b) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schä-
den an

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht be-
zugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montage-
objekte).

§ 14 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie 
und Terrorakte

1 Ausschluss Krieg

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-
liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Auf-
stand oder Verfügung von hoher Hand.

2 Ausschluss Innere Unruhen 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen. 

3 Ausschluss Kernenergie

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nu-
kleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

4 Ausschluss Terrorakte

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte.

 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, eth-
nischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst 
oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevöl-
kerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen.

§ 15 Versicherungsort

Der Versicherer haftet für den Ertragsausfallschaden nur, sofern sich 
der Sachschaden innerhalb des Versicherungsortes ereignet hat. 

Diese Beschränkung gilt nicht, wenn Sachen infolge eines einge-
tretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus 
dem Versicherungsort entfernt worden sind. Voraussetzung ist, 
dass diese Sachen in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört wurden oder abhanden 
gekommen sind.

Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort 
bezeichneten Grundstücke.

Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vandalismus nach 
einem Einbruch sind nur die Gebäude oder Räume von Gebäuden, 
die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind oder die sich auf den 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Grundstücken befinden. 

Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grund-
stücks ist das gesamte Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist.

§ 16 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versi-
cherungssumme

1 Versicherungswert

 Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungs-
nehmer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung 
des Betriebes erwirtschaftet hätte.

2 Bewertungszeitraum

 Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, 
wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. 
Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens 
jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungs-
zeitraum 24 Monate.

 Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von 
dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, 
spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit.

3 Versicherungssumme

 a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte 
Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.

 b) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen.

4 Versicherungsperiode

 Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entspre-
chen.

§ 17 Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicher-
ten Ertragsausfallschaden. 

  Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig 
oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetre-
ten wäre.

 b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem 
Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht 
mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Be-
einträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind 
angemessen zu berücksichtigen.

 c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist 
und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beein-
trächtigung erwirtschaftet worden wären.

 d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die 
dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit 
die Sachen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt 
werden.

2 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert, so besteht Unterversicherung. Im Fall der 
Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versi-
cherungswert nach folgender Berechnungsformel ge-
kürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

 b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

  Betriebsgewinn und Kosten sind in einer Position versi-
chert, soweit für sie die gleiche Haftzeit gilt.



– 77 –

 c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 4 
und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 5 sind im An-
schluss an a) und b) anzuwenden. 

3 Versicherung auf Erstes Risiko

 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko 
vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positi-
onen nicht berücksichtigt.

4 Selbstbehalt

 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

 Gelten mehrere Selbstbehalte für eine Position, so gilt der 
höchste Selbstbehalt.

 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach 
Nr. 5 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

5 Entschädigungsgrenzen

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens

 a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me;

 b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgren-
zen;

 c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode 
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstent-
schädigung. 

 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

6 Ereignisdefinition

 Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu ver-
stehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 
72 Stunden anfallen.

§ 18 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind.

 Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unter-
brechung und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich 
ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die ver-
flossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergüten 
hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm 
dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung ge-
zahlt wird.

2 Verzinsung

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem 
Zeitpunkt, von dem an ein Unterbrechungsschaden 
nicht mehr entsteht, zu verzinsen; maßgebend ist der 
frühere Zeitpunkt;

 b) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;

 c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

3 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 19 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

 Im Schadenfall kann jede Partei, auch einseitig, verlangen, 
dass das Sachverständigenverfahren auf die Feststellung 
darüber ausgedehnt wird, welche Betriebsangehörigen 
des Versicherungsnehmers als Nichtfacharbeiter und wel-
che als Facharbeiter, gegebenenfalls im Sinne der im Versi-
cherungsvertrag getroffenen besonderen Vereinbarungen, 
anzusehen sind. 

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

  Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstän-
digen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

4 Feststellung

 a) Die Feststellungen der Sachverständigen müssen ent-
halten:

 aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende 
Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbre-
chung oder -beeinträchtigung und für das voraus-
gegangene Geschäftsjahr;

 bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens 
jedoch bis zum Ende der Haftzeit, ohne die versi-
cherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des 
Betriebes entwickelt hätten;

 cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen  ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge 
der versicherten Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung gestaltet haben;

 dd) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che den versicherten Ertragsausfallschaden beein-
flussen.

 b) Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Ver-
lustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfall-
schaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind 
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gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind 
zu kennzeichnen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Auf Grund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern. 

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 20 Prämienrückgewähr

1 Meldung der Versicherungssumme

 War der Versicherungswert für die abgelaufene Versiche-
rungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und mel-
det der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer  innerhalb 
von sechs Monaten nach Ablauf der Versicherungsperiode, 
so wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, die auf den 
Mehrbetrag der Versicherungssumme gezahlte Prämie bis zu 
einem Drittel der Jahresprämie rückvergütet. 

 Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu 
melden.

2 Zu niedrig gemeldeter Betrag

 Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemel-
dete Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versi-
cherungsperiode, für die die Meldung abgegeben wurde, 
so wird der Schaden nur anteilig ersetzt.

 Es wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich zum 
ganzen Schaden verhält wie der gemeldete Betrag zum 
tatsächlichen Versicherungswert, höchstens jedoch zu der 
vereinbarten Versicherungssumme der Versicherungsperio-
de, für die die Meldung abgegeben wurde. 

 Eine bestehende Unterversicherung führt zu einer zusätz-
lichen Kürzung der Entschädigung. Eine Kürzung erfolgt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, 
dass weder er selbst noch die jeweils damit betraute Hilfs-
person die unrichtige Meldung verschuldet hat.

3 Jahresdurchschnittssumme

 Ist die Versicherungssumme während der Versicherungs-
periode geändert worden, so gilt als Versicherungssumme 
gemäß Nr. 1 und Nr. 2 die Jahresdurchschnittssumme, die 
sich aus den jeweiligen Versicherungssummen unter Be-
rücksichtigung der Zeiträume ergibt, in denen sie gegolten 
haben.

§ 21 Buchführungspflicht

1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Bücher zu füh-
ren. Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrech-
nungen sind für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung 
oder Zerstörung zu schützen.

2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 ge-
nannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.

§ 22 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1 Sicherheitsvorschriften

 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer

 a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrol-
lieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden 
Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

 b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-
grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen können;

 c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kom-
men können.

  Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt. 

  Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;

 d) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück 
freizuhalten und vorhandene Rückstausicherungen 
stets funktionsbereit zu halten (Dies gilt für die Ge-
fahren Überschwemmung und Rückstau);

 e) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte, dem Betrieb 
dienende Sachen mindestens zwölf cm über dem Fuß-
boden zu lagern (Dies gilt für die Gefahren Wasserlösch-
anlagen-Leckage, Leitungswasser, Überschwemmung 
und Rückstau);

 f) die dem Betrieb dienenden wasserführenden Anlagen 
und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zustand 
zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden un-
verzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik 
beseitigen zu lassen (Dies gilt für die Gefahren Leitungs-
wasser und Wasserlöschanlagen-Leckage); 

 g) die dem Betrieb dienenden Sachen, insbesondere Dä-
cher und außen an den Gebäuden angebrachte Sa-
chen, stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten 
und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich 
nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen 
zu lassen (Dies gilt für die Gefahr Sturm und Hagel);

 h) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten (Dies gilt für die Gefahren Wasserlöschanlagen-
Leckage und Leitungswasser); 

 i) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu 
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren 
oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu hal-
ten (Dies gilt für die Gefahr Leitungswasser);

 j) für die Gefahren Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem Einbruch sowie Raub:

 aa) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem 
Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen zu 
halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten ab-
gesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

 bb) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle 
zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherungen 
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sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, 
Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt 
gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, so-
lange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in 
diesen Betriebsteilen ruht;

 cc) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum 
Versicherungsort oder für ein Behältnis das Schloss 
unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen;

 dd) Registrierkassen, elektrische und elektronische Kas-
sen, sowie Rückgeldgeber nach Geschäftsschluss zu 
entleeren und offen zu lassen.

2 Folgen der Obliegenheitsverletzung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 
8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 23 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 
1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat,

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen 
wird, Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden 
oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäu-
des nicht genutzt wird;

c) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Ver-
sicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend 
nicht mehr benutzt werden.
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§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil.

  Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), 
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils 
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.
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 e) Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arg-
listiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versiche-
rer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Um-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. 

 Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versiche-
rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung 
der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. 

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), 
zum Rücktritt (Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) er-
löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; 
dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser 
Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und 
Ende des Vertrages

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-
lung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt.

2 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

3 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

 Die Kündigung hat in Schriftform zu erfolgen.

4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
zugehen.

 Die Kündigung hat in Schriftform zu erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

6 Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Unterjährige Zahlweise

Ist unterjährige Zahlweise der Jahresprämie vereinbart, gilt als  erste 
Prämie nur der entsprechende Teilbetrag der ersten Jahresprämie.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

1 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

 Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie 
 unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt 
ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-
zug

 Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einma-
lige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fäl-
ligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor 
Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf  diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam ge-
macht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 5 Folgeprämie

1 Fälligkeit

 a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Ver-
sicherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprä-
mie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
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3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mah-
nung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf des-
sen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

  Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf 
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – auf Grund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen.

4 Zahlung der Prämie nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden 
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung 
 leistet.

 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende 
 Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsver-
such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 
berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehen-
de Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.

 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die 
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kennt-
nis erlangt hat.

2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, 
hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. 
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Ver-
sicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr 
zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles

 a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, sind:

 aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

 bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbar-
ten Obliegenheiten.

 b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Ob-
liegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
hat.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungs-
falles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles
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 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Mind-
erung des Schadens zu sorgen;

 bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gege-
benenfalls auch mündlich oder telefonisch – an-
zuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder 
telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. 
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag be-
teiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat 
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren 
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 
oder des Umfanges der Leistungspflicht des Ver-
sicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung 
über Ur sache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann;

 jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wert-
papiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten 
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbeson-
dere abhanden gekommene Sparbücher und an-
dere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen.

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umstän-
den möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. 

  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann 

vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Ver-
sicherer

 a) Kündigungsrecht

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl-
len nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschlie-
ßen.

  Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. 

  In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrer-
höhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.
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5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versich-
erungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so 
gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs pflicht 
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Ge-
fahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie 
verlangt.

§ 10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
 herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für 
die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer 
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem 
neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.

 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung

 a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 

übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Prämie errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

  Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den 
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Ver-
sicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

 b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. 

  Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
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 Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

  Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Schadens 

 a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles den Umständen nach zur Abwendung und Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte oder 
die er auf Weisung des Versicherers macht. 

 b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträg-
lichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 
a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.

 f) Nicht versichert sind Aufwendungen 

 aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Insti-
tutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse kostenfrei zu erbringen sind;

 bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/Betriebsunter-
brechungs-Versicherung 

  –  soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den 
Versicherungsnehmer Nutzen entsteht; 

  –  soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die 
nicht versichert sind oder

  –  zur Beseitigung des Sachschadens.

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Scha-
dens

 a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstän-
digen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. 

 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprü-
chen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Die Kündigung 
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Schrift-
form zu kündigen. 

3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht. 
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 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenände-
rungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die 
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmit-
telbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform 
abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang 
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensände-
rung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenü-
ber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages;

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung;

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrages und während des Versicherungsverhält-
nisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang 

mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. 

 Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 
Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder 
in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
 Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 21 Zuständiges Gericht

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Klauseln

AG 0153 (10) Wartezeit

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versicherungs-
schutz für Überschwemmung und Rückstau nach Abschnitt A § 8 
ECB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 9 ECBUB 2010 
(soweit vereinbart) ab Versicherungsbeginn frühestens erst nach 
Ablauf von einem Monat nach Unterzeichnung des Antrages. 

Die Wartezeit entfällt, 

a) sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für das 
beantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungsschutz 
besteht; in diesem Fall entfällt die Wartezeit jedoch nicht für 
den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. 
erhöhter Versicherungsschutz);

b) für Schäden durch unmittelbare Einwirkung von Witterungs-
niederschlägen.

AG 0255 (10) Mietausfall

1 Gegenstand der Deckung

 Soweit dies vereinbart ist, ist der Mietausfall der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Gebäude infolge eines Versiche-
rungsfalles (siehe Abschnitt A § 1 AFB 2010 – soweit vereinbart 
bzw. Abschnitt A § 2 bis § 12 ECB 2010 – soweit vereinbart) 
innerhalb der Haftzeit versichert. Die Haftzeit beträgt 12 Mo-
nate, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

2 Mietausfall

 a) Mietausfall ist der entgangene Mietzins einschließlich 
fortlaufender Mietnebenkosten, der dadurch entsteht, 
dass der Mieter infolge eines Versicherungsfalles kraft Ge-
setzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die Zah-
lung der Miete ganz oder teilweise zu verweigern.

  War das Gebäude zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles nicht vermietet, wird Mietausfall nur ersetzt, 
sofern Vermietung zu einem späteren, in der Wiederher-
stellungszeit liegenden Termin nachgewiesen wird.

 b) Hat der Versicherungsnehmer die Räume selbst genutzt 
oder unentgeltlich einem Dritten überlassen und sind diese 
infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden, 
so ist der ortsübliche Mietwert zu ersetzen, falls dem Versi-
cherungsnehmer oder Dritten die Beschränkung auf  etwa 
benutzbar gebliebene Räume nicht zugemutet werden 
kann.

3 Versicherungswert für Mietausfall

 a) Abweichend von Abschnitt A § 7 AFB 2010 (soweit verein-
bart) bzw. Abschnitt A § 18 ECB 2010 (soweit vereinbart) 
ist Versicherungswert für Mietausfall

  aa) für vermietete Räume der Wert einer Jahresmiete,

  bb) für selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten über-
lassenen Räume der ortsübliche Jahresmietwert,

  cc) die Summe der fortlaufenden Kosten für die Dauer 
eines Jahres.

 b) Ist eine Haftzeit von 18 Monaten vereinbart, so ist abwei-
chend von a) Versicherungswert der 1,5-fache Wert von 
a).

 c) Ist eine Haftzeit von 24 Monaten vereinbart, so ist abwei-
chend von a) Versicherungswert der 2-fache Wert von a).

4 Haftzeit

 Der Mietausfall wird bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 12 Mo-
nate – sofern nicht etwas anderes vereinbart ist –  seit Eintritt 
des Versicherungsfallles (Haftzeit).

 Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die 
Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorg-
falt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, 
wird der Mietausfall bis zur Neuvermietung über diesen Zeit-
punkt hinaus für die Dauer von zwölf Monaten ersetzt, höchs-
tens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit.

5 Entschädigungsberechnung

 a) Abweichend von Abschnitt A § 8 Nr. 1 bis Nr. 3 AFB 2010 
(soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 19 ECB 2010 Nr. 1 
bis Nr. 3 (soweit vereinbart) ersetzt der Versicherer den 
versicherten Mietausfall.

 b) Der Versicherer ersetzt auch den vergrößerten Mietaus-
fallschaden durch behördliche Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen.

  Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Vergrößerungen des Mietausfallschadens nicht 
versichert.

  War auf Grund behördlicher Vorschriften die Nutzung 
der Gebäude zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz 
oder teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden 
Vergrößerungen des Mietausfallschaens nicht versichert.

  Wenn die Wiederherstellung der Gebäude auf Grund be-
hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an an-
derer Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung des 
Mietausfallschadens nur in dem Umfang gehaftet, soweit 
er auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle ent-
standen wäre.

6 Feststellung

 In Ergänzung zu Abschnitt A § 10 Nr. 4 AFB 2010 (soweit 
vereinbart) bzw. Abschnitt A § 21 Nr. 4 ECB 2010 (soweit 
vereinbart) muss die Feststellung der Sachverständigen ent-
halten 

 a) den versicherten Mietausfall,

 b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
versicherten Mietausfall beeinfl ussen.

AG 0401 (10) Neu hinzukommende Betriebsgrund-
stücke

1 Als Versicherungsort gelten auch neu hinzukommende Betriebs-
grundstücke innerhalb des vereinbarten Geltungsbereiches bis 
zu der vereinbarten Dauer nach deren Hinzukommen. 

2 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung,

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen,

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage, 

 e) Leitungswasser,

 f) Sturm, Hagel.

3 Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Ver-
trag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen sind anzuwenden.

4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

FK 18-Klauseln  0113
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AG 0604 (10) Nichtanwendung von Sicherheitsvor-
schriften

1 Auf Gebäude, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken die-
nen, sind die Regelungen der Klausel „Elektrische Anlagen” 
und die vereinbarten sonstigen Sicherheitsvorschriften nicht 
anzuwenden.

2 Nr. 1 gilt entsprechend für einzelne Räume, die nur Wohn-, 
Büro- oder Sozialzwecken dienen und von den übrigen Teilen 
des Gebäudes feuerbeständig getrennt sind.

AG 0610 (10) Brandschutzanlagen 

1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, Räu-
me oder Einrichtungen sind mit einer ebenfalls im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Brandschutzanlage ausgestattet, 
die in Übereinstimmung mit den relevanten Richtlinien der 
VdS Schadenverhütung GmbH oder qualitativ vergleichbaren 
Regelwerken erstellt und betrieben werden. Brandschutzanla-
gen sind insbesondere

 a) Brandmeldeanlagen;
 b) Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen;
 c) Wasserlösch-, Sprinkleranlagen;
 d) Sprühwasser-Löschanlagen;
 e) Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln;
 f) Schaum-Löschanlagen;
 g) Pulver-Löschanlagen;
 h) Rauch- und Wärmeabzugsanlagen;
 i) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funken-

löschanlagen.

2 Anlagen gemäß Nr. 1 a oder Nr. 1 h sind dem Versicherer 
durch ein Installationsattest angezeigt, das dem VdS- oder 
einem vergleichbaren Mustervordruck entspricht. Anlagen 
gemäß Nr. 1 b bis Nr. 1 g und Nr. 1 i sind durch die Technische 
Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine 
gleichermaßen qualifi zierte Prüfstelle abgenommen und dem 
Versicherer durch ein Abnahmezeugnis angezeigt.

3 Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten
 a) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von de-

nen die Wirksamkeit der Anlage abhängt, stets in einem 
den VdS-Richtlinien oder qualitativ vergleichbaren Regel-
werken entsprechenden Zustand zu erhalten;

 b) die Anlage stets in gutem, funktionstüchtigem Zustand 
zu erhalten und zu betreiben sowie die Bedienungsanlei-
tungen zu beachten;

 c) bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der 
defekte Anlageteil außer Betrieb genommen wird;

 d) für die Dauer von Störungen oder Außerbetriebnahmen 
der Anlage geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen;

 e) Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anlagen ge-
mäß Nr. 1 c bis Nr. 1 g und Nr. 1 i unverzüglich dem 
Versicherer anzuzeigen;

 f) Störungen der Anlage unverzüglich durch eine durch die 
VdS Schadenverhütung GmbH oder eine gleichermaßen 
qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma 
beseitigen zu lassen, auch wenn die Anlage nur teilweise 
funktionsuntüchtig ist;

 g) Änderungen an der Anlage nur durch eine durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH oder eine gleichermaßen qua-
lifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma vor-
nehmen zu lassen;

 h) ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS- oder ver-
gleichbarem Mustervordruck zu führen;

 i) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprü-
fung der Anlage durch die VdS Schadenverhütung GmbH 
oder durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle zu 
gestatten.

4 Der Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten

 a) Anlagen gemäß Nr. 1 a und Nr. 1 b vierteljährlich so-
wie Anlagen gemäß Nr. 1 h halbjährlich und außerdem 
nach jeder Änderung der Anlagen durch eine Fachkraft 

 inspizieren und die dabei festgestellten Mängel unverzüg-
lich durch eine durch die VdS Schadenverhütung GmbH 
oder eine gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungsstelle 
anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen; als Fachkraft 
für Brandmeldeanlagen gilt nur, wer auf Grund seiner 
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner 
Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm über-
tragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren er-
kennen kann;

 b) Anlagen gemäß Nr. 1 a, Nr. 1 b und Nr. 1 h mindestens 
einmal jährlich durch eine von der VdS Schadenverhü-
tung GmbH anerkannte Fachfirma oder durch eine von 
einer gleichermaßen qualifizierten Zertifizierungsstelle an-
erkannte Fachfirma warten zu lassen;

 c) Anlagen gemäß Nr. 1 c mindestens einmal in jedem Ka-
lenderhalbjahr, Anlagen gemäß Nr. 1 d bis Nr. 1 g und 
Nr. 1 i mindestens einmal in jedem Kalenderjahr sowie An-
lagen gemäß Nr. 1 b mindestens alle drei Jahre durch die 
Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle prü-
fen und etwaige Mängel unverzüglich abzustellen oder 
beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser Obliegenheiten 
ist dem Versicherer durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.

 Bei Anlagen gemäß Nr. 1 c, deren technische Schutzwirkung 
durch Sachverständige bestimmt worden ist und auf die ein 
Nachlass von mindestens 40 Prozent gewährt wird, kann auf 
die nächstfällige Prüfung verzichtet werden, wenn auf Grund 
der beiden unmittelbar vorausgegangenen Prüfungen der 
technisch ermittelte Nachlass nicht gekürzt wurde. Dies gilt 
nicht, wenn Gesetze, Verordnungen oder behördliche Vor-
schriften halbjährliche Prüfungen vorschreiben.

5 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 3 oder Nr. 
4 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B § 8 der dem Vertrag zu Grunde liegenden All-
gemeinen Versicherungsbedingungen beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer 
Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 der dem 
Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen.

6 Die Vereinbarung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Wasserlöschanlagen-Leckage;
 c) Leitungswasser.

AG 0650 (10) Zivilschutzübungen

Bei Schäden, die durch Luftschutz- oder sonstige Übungen und 
durch die Einrichtung von Anlagen des Luftschutz-, Hilfs-, Warn- 
und Alarmdienstes entstehen, verzichtet der Versicherer auf den Ein-
wand der Gefahrerhöhung und der Verletzung der Anzeigepfl icht.

AG 0651 (10) Aufnahme neuer Betriebszweige

Eine Gefahrerhöhung liegt nicht vor, wenn neue Betriebszweige 
aufgenommen werden, die in die Art der auf dem Versicherungs-
grundstück ausgeübten Fabrikationsbetriebe – dazu gehören auch 
alle Hilfs- und Nebenbetriebe – fallen.

AG 0652 (10) Betriebsverlegung

Falls aus betriebstechnischen Gründen der eine oder andere Be-
trieb von einem Gebäude oder Geschoss des gleichen Grund-
stückes in ein anderes verlegt werden muss, so ist dieses nicht 
anzeigepfl ichtig, es sei denn, dass diese Verlegung eine Gefahrer-
höhung im Sinne des Abschnitt B § 9 der dem Vertrag zu Grunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen darstellt.

AG 0653 (10) Bauhandwerkerklausel

Werden Bauarbeiten oder sonstige Arbeiten auf den Versiche-
rungsgrundstücken von Fremdunternehmen ausgeführt und da-
bei Sicherheitsvorschriften ohne Wissen oder gegen den Willen 
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des Versicherungsnehmers verletzt, so ist der Versicherungsneh-
mer hierfür nicht verantwortlich.

AG 0654 (10) Abweichungen von den Allgemeinen 
Sicherheitsvorschriften der Feuerver-
sicherer für Fabriken und gewerbliche 
Anlagen (ASF)

zu Ziffer 6.2:

Über den Tagesbedarf hinausgehende Vorräte an festen Stoffen, 
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind gestattet, sofern dem 
kein behördliches Verbot oder feuerpolizeiliche Vorschriften ent-
gegenstehen.

zu Ziffer 7.1:

Über den Tagesbedarf hinausgehende Mengen an leicht ent-
fl ammbarem Verpackungsmaterial sind gestattet, sofern dem kein 
behördliches Verbot oder feuerpolizeiliche Vorschriften entgegen-
stehen.

AG 0655 (10) Abweichungen von den Sicherheitsvor-
schriften für Starkstromanlagen bis 
1000 Volt

zu Ziffer 3.1.6:

Steh- und Tischlampen, Rechen- und Schreibmaschinen, Diktier- 
und Wiedergabegeräte und Ähnliches sowie Heizöfen zählen nicht 
zu den ortsveränderlichen Geräten.

AG 0702 (10) Verzicht auf den Einwand der Unterversi-
cherung

1 Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem 
Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen sind nicht anzuwenden, wenn der Schaden den 
vereinbarten Prozentsatz des Gesamtbetrages der Versiche-
rungssummen nicht übersteigt und nicht mehr als den ver-
einbarten Betrag beträgt.

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt der 

 a) vereinbarte Prozentsatz 1 Prozent; 

 b) der vereinbarte Betrag für Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch, Raub 25.000 EUR;

 c) der vereinbarte Betrag für alle übrigen Gefahren 
500.000 EUR.

2 Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Vorräte, für die 
Stichtagsversicherung vereinbart ist, und nicht für die selb-
ständige Außenversicherung.

3 Bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungssum-
men nach Nr. 1 werden nicht berücksichtigt Versicherungs-
summen 

 a) auf Erstes Risiko, 

 b) für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist,

 c) für die selbständige Außenversicherung.

AG 0757 (10) Schreib-, Rechen-, Hörfehler

Die Unterversicherungsbestimmungen werden nicht angewen-
det, wenn eine Versicherungssumme nur auf Grund offensicht-
lichen Versehens (Schreib-, Rechen-, Hörfehler etc.) zu niedrig 
angegeben sein sollte. Jedoch haftet der Versicherer maximal bis 
zur Versicherungssumme, einer vereinbarten Entschädigungs-
grenze oder Jahreshöchstentschädigung; maßgebend ist der 
niedrigere Betrag.

Ist inzwischen ein Versicherungsfall eingetreten, so hat der Versi-
cherungsnehmer das Versehen nachzuweisen.

AG 0759 (10) Selbstbehalt bei mehreren Versiche-
rungsnehmern oder mehreren Versiche-
rungsorten

In Ergänzung zu Abschnitt A § 8 Nr. 6 AFB 2010 (soweit verein-
bart) bzw. Abschnitt A § 6 Nr. 4 FBUB 2010 (soweit vereinbart) 
wird bei mehreren über diesen Vertrag betroffene versicherte 

 Versicherungsnehmer oder Versicherungsorte der Selbstbehalt nur 
einmal angerechnet.

AG 0851 (10) Anzeigen des Versicherungsnehmers 
zur Feuer-, Extended-Coverage-, Feuer-
Betriebsunterbrechungs- oder Extended-
Coverage-Betriebsunterbrechungsversi-
cherung

Bestehen eine Feuer-, Extended-Coverage-, Feuer-Betriebsunter-
brechungs- oder Extended-Coverage-Betriebsunterbrechungsver-
sicherung bei demselben Versicherer oder unter Führung dessel-
ben Versicherers, so gelten Anzeigen des Versicherungsnehmers 
jeweils für alle Versicherungen.

AG 0852 (10) Gesetzliche Vertreter, Repräsentanten

1 Als gesetzliche Vertreter stehen dem Versicherungsnehmer 
gleich: bei

 a) Aktiengesellschaften – die Mitglieder des Vorstands;

 b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die Geschäfts-
führer;

 c) Kommanditgesellschaften – die Komplementäre;

 d) offenen Handelsgesellschaften – die Gesellschafter;

 e) Einzelfirmen – die Inhaber;

 f) anderen Rechtsformen (z. B. Genossenschaften, Vereinen, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts) – die nach den 
gesetzlichen Vorschriften berufenen Vertretungsorgane.

2 Repräsentanten sind solche Personen, die in dem Geschäfts-
bereich, zu dem das versicherte Risiko gehört, auf Grund eines 
Vertretungs- oder ähnlichen Verhältnisses anstelle des Versiche-
rungsnehmers die Obhut über diese Sachen ausüben und be-
fugt sind, selbständig für den Versicherungsnehmer in einem 
gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang, zu handeln 
(Risikoverwaltung). Repräsentanten sind insbesondere der ver-
antwortliche Betriebs-, Werks- oder Niederlassungsleiter.

AG 0950 (10) Prämienanpassung wegen Änderung der 
Feuerschutzsteuer 

1 In der Gleitenden Neuwertversicherung ergibt sich die vom 
Versicherungsnehmer zu zahlende Prämie aus der Multiplika-
tion der Versicherungssumme 1914 mit dem jeweiligen Prä-
miensatz und dem gleitenden Neuwertfaktor.

 In der Neu- und Zeitwertversicherung ergibt sich die vom Ver-
sicherungsnehmer zu zahlende Prämie aus der Multiplikation 
der Versicherungssumme mit dem jeweiligen Prämiensatz.

2 Der Prämiensatz wird unter Berücksichtigung des jeweils gül-
tigen Steuersatzes und der jeweiligen Bemessungsgrundlage 
für die Feuerschutzsteuer kalkuliert. Sobald der Versicherer auf 
Grund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer EU-Richt-
linie dazu verpfl ichtet ist, Feuerschutzsteuer für diesen Versi-
cherungsvertrag zu zahlen oder sich die Höhe der für diesen 
Vertrag zu entrichtenden Feuerschutzsteuer ändert, ist dieser 
berechtigt, während der Vertragslaufzeit den Prämiensatz neu 
zu berechnen. Führt die Änderung der Feuerschutzsteuer für 
diesen Vertrag zu einer erstmaligen Steuerpfl icht beziehungs-
weise zu einer Erhöhung der Steuerbelastung, ist der Versiche-
rer berechtigt, im Fall einer Verminderung verpfl ichtet, den 
Prämiensatz für bestehende Versicherungsverträge entspre-
chend anzupassen. Der neue Prämiensatz gilt ab Fälligkeit der 
nach der Steueränderung folgenden Jahresprämie.

3 Bei einer Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühe-
stens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung 
kündigen. Die Kündigung hat in Schriftform zu erfolgen. 

 Über das Kündigungsrecht und die bei der Kündigung zu be-
achtenden Voraussetzungen ist der Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung über die Erhöhung zu informieren.

 Führt die Änderung der Feuerschutzsteuer zu einer Prämien-
senkung, gilt diese ohne besondere Mitteilung mit Fälligkeit 
der Folgejahresprämie.
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AG 0951 (10) Verzicht auf Ersatzansprüche (Regress-
verzicht)

Abweichend von § 86 Nr. 2 Satz 1 VVG kürzt der Versicherer im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit seine 
Leistung nach § 86 Nr. 2 Satz 3 VVG nicht. 

Die Regelung von § 86 Nr. 2 Satz 2 VVG bleibt im Falle des Vor-
satzes unberührt.

Bei Schäden, die von Betriebsangehörigen des Versicherungsneh-
mers verschuldet werden, verzichtet der Versicherer ausdrücklich 
auf ein ihm evtl. zustehendes Regressrecht. Dies gilt nicht für Schä-
den, die von Betriebsangehörigen vorsätzlich herbeigeführt werden.

Vom Regressverzicht ausgeschlossen sind Regressansprüche, die 
über eine bestehende Haftpfl ichtversicherung des Schadenverur-
sachers erlangt werden können.

AG 0952 (10) Kündigung nach einem Versicherungsfall 

Das Kündigungsrecht gemäß Abschnitt B § 15 Nr. 1 der dem 
Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen gilt für jeden zwischen den Parteien bestehenden 
 Feuer-, Extended-Coverage-, Feuer-Betriebsunterbrechungs- und 
Extended-Coverage-Betriebsunterbrechungs versiche rungs vertrag.

AG 0953 (10) Sachverständigenverfahren

Wenn der Versicherungsnehmer das Sachverständigenverfahren 
verlangt, kann er das Verfahren durch einseitige Erklärung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspru-
ches sowie der Höhe der Entschädigung nach ausdehnen. 

AG 0954 (10) Schadenregulierung im Beiratsverfahren

Bei Schadenfällen, die unter Hinzuziehung eines Sachverständigen 
als Beirat festgestellt werden, wird der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer die Gutachten bzw. gemeinsamen Verhandlungsnie-
derschriften auf Anforderung kostenlos überlassen.

AG 0955 (10) Wahrung von Geschäftsgeheim nissen

Die mit der Feststellung eines Schadens beauftragten Organe des 
Versicherers sind verpfl ichtet, ihre Aufzeichnungen soweit zu be-
schränken, wie dies vom Versicherungsnehmer für unbedenklich 
gehalten wird. 

AG 0956 (10) Gerichtsstand

Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller 
Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Ausle-
gung betreffen, ausschließlich deutschem Recht. Dies gilt auch für 
Risiken im Ausland.

Ausschließlich zuständig sind deutsche Gerichte. 

AG 0957 (10) Vorläufige Deckung

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläu-
fi ge Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der 
Versicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung 
der Prämie, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses über die vorläufi ge Deckung oder durch ei-
nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Vo-
raussetzung aufmerksam macht.

2 Inhalt des Vertrages

 Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln.

3 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

 Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Versi-
cherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufi gen De-
ckung entsprechenden Teil der Prämie zu, die beim Zustande-
kommen des Hauptvertrages für diesen zu zahlen wäre. Dies 
gilt nicht, wenn für die vorläufi ge Deckung eine abweichende 
Prämie vereinbart wurde.

4 Beendigung des Vertrages über vorläufi ge Deckung

 a) Der Vertrag über vorläufi ge Deckung endet spätestens 
zu dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versiche-
rungsnehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem 
weiteren Vertrag über vorläufi ge Deckung ein gleichar-
tiger Versicherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des 
Versicherungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder nach 
dem weiteren Vertrag über vorläufi ge Deckung von der 
Zahlung der Prämie durch den Versicherungsnehmer ab-
hängig, so endet der Vertrag über vorläufi ge Deckung 
bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung der Prämie 
abweichend von Satz 1 spätestens zu dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherungsnehmer mit der Prämienzahlung in 
Verzug ist. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform oder durch einen auffälligen Vermerk 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht hat.

 b) Absatz a ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungs-
nehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag 
über vorläufi ge Deckung mit einem anderen Versicherer 
schließt. Der Versicherungsnehmer hat den anderwei-
tigen Vertragsschluss unverzüglich mitzuteilen. 

 c) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der 
Vertrag über vorläufi ge Deckung besteht, nicht zustande, 
weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung zum 
Hauptvertrag widerruft oder einen Widerspruch wegen 
eines vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab-
weichenden Versicherungsscheins erklärt, so endet der Ver-
trag über vorläufi ge Deckung spätestens mit dem Zugang 
des Widerrufes oder des Widerspruches beim Versicherer.

 d) Ist das Vertragsverhältnis über vorläufi ge Deckung auf 
unbestimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspar-
tei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die 
Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang wirksam.

AG 0958 (10) Nebenversicherung, mehrfache Versiche-
rung

Nebenversicherungen oder mehrfache Versicherungen sind späte-
stens im Schadenfall anzuzeigen.

AG 0959 (10) Bestimmungen für einen Regressverzicht 
der Feuerversicherer bei übergreifenden 
Schadenereignissen

Unser Versicherungsunternehmen ist dem „Regressverzichtsab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereig-
nissen“ beigetreten. Demnach werden wir unseren Regressan-
spruch bei übergegangenen Schadenersatzansprüchen unter den 
im Abkommen vereinbarten Voraussetzungen und in der im Ab-
kommen vereinbarten Höhe nicht geltend machen. 

SK 1101 (10) Schäden durch radioaktive Isotope

Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als Fol-
ge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses 
durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isoto-
pe entstehen, insbesondere Schäden durch Kontamination und 
Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreak-
toren.

Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radio-
aktiv verseuchter Sachen infolge eines Versicherungsfalles nach 
Abs. 1 werden nur ersetzt, soweit dies besonders vereinbart ist 
und soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind.

SK 1201 (10) Ausschluss von fremdem Eigentum

1 Abweichend von den dem Vertrag zu Grunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sind bewegliche Sachen in 
fremdem Eigentum nicht versichert, soweit sie ihrer Art nach 
zu den versicherten Sachen gehören und dem Versicherungs-
nehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum 
Verkauf in Obhut gegeben wurden. 
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2 Nr. 1 gilt nicht für bewegliche Sachen, die der Versicherungs-
nehmer

 a) unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption 
geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abge-
laufen oder bereits ausgeübt war oder

 b)  sicherungshalber übereignet hat. 

SK 1202 (10) Fremdes Eigentum weisungsgemäße 
Versicherung

1 Abweichend von den dem Vertrag zu Grunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sind bewegliche Sachen in 
fremdem Eigentum nur versichert, soweit sie 

 a) ihrer Art nach zu den versicherten Sachen gehören, 

 b) dem Versicherungsnehmer in Obhut gegeben wurden 
und 

 c) nachweislich auf Grund einer Vereinbarung mit dem Ei-
gentümer durch den Versicherungsnehmer zu versichern 
sind.

2 Nr. 1 gilt nicht für bewegliche Sachen, die der Versicherungs-
nehmer

 a) unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption 
geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abge-
laufen oder bereits ausgeübt war oder

 b) sicherungshalber übereignet hat. 

SK 1209 (10) Wertsachen als Vorräte

1 In Erweiterung der dem Vertrag zu Grunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sind, sofern es sich um 
Vorräte handelt, Briefmarken, Münzen, Medaillen, Schmuck-
sachen, Perlen, Edelsteine, unbearbeitete Edelmetalle sowie 
Sachen aus Edelmetall versichert. 

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt. Unter die vereinbarte Entschädigungs-
grenze fallen auch Telefonkarten, Briefumschläge, Postkarten 
und Notgeld. 

 Soweit die Entschädigung für einzelne Sachen auf bestimmte 
Beträge begrenzt ist, geht diese einer allgemein vereinbarten 
Entschädigungsgrenze vor.

2 Für einen Minderwert von Sammlungen durch Verlust einzel-
ner Stücke wird kein Ersatz geleistet.

3 Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen Bestand der 
Sachen Verzeichnisse zu führen. Nach Geschäftsschluss sind die 
Verzeichnisse so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall 
voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Sachen zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen können. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, ist 
der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 der dem Ver-
trag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

SK 1212 (10) Automaten in Gebäuden

1 In Erweiterung von den dem Vertrag zu Grunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Automaten 
mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) und Geldau-
tomaten, die sich in Gebäuden innerhalb des Versicherungs-
ortes befi nden, samt deren Inhalt an Vorräten versichert. Die 
Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt. 

2 Der Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen einer für 
Bargeld vereinbarten Entschädigungsgrenze mitversichert.

3 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt zu Nr. 1 für die 
Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch, Raub (sofern versichert) die folgende Entschädi-
gungsgrenze: 10.000 EUR.

SK 1213 (10) Automaten in und an der Außenwand

1 In Erweiterung von den dem Vertrag zu Grunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Automaten 

mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) und Geldau-
tomaten, die von außen fest mit dem Gebäude verbunden 
sind, in dem sich der Versicherungsort befi ndet, samt deren 
Inhalt an Vorräten versichert. Die Entschädigung ist je Versi-
cherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

2 Der Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen einer für 
Bargeld vereinbarten Entschädigungsgrenze mitversichert.

AG 1251 (10) Nicht versicherte Sachen

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen gelten alle Sachen, für 
die ein Auftraggeber oder ein anderer Partner Freistellung im Um-
fang der unter diesem Vertrag versicherbaren Risiken gewährt hat, 
sowie alle Sachen, für die anderweitiger Versicherungsschutz zu-
mindest im Umfang dieses Vertrages besteht.

AG 1252 (10) Mitversicherung fahrbarer Arbeitsma-
schinen sowie Kraftfahrzeuge

1 Hub- und Gabelstapler sowie fahrbare Arbeitsmaschinen als 
Betriebseinrichtung sind auch dann unter der Position 2 der 
Positionen-Erläuterung mitversichert, wenn sie nach gesetz-
lichen Bestimmungen zulassungspfl ichtige Kraftfahrzeuge sind.

2 Zulassungspfl ichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger 
und Zugmaschinen als Betriebseinrichtung, die nicht zugelas-
sen sind, sind im Rahmen dieses Vertrages unter der Position 
2 der Positionen-Erläuterung ebenfalls mitversichert.

AG 1253 (10) Ausschluss von Photovoltaikanlagen

Abweichend von den dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen sind Photovoltaikanlagen vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

AG 1254 (10) Gebrauchsgegenstände von Betriebsan-
gehörigen und Besuchern

1 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind bis zu 
der vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versi-
chert.

 Hierunter fallen nur solche Sachen, die sich üblicherweise 
oder auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versiche-
rungsortes befi nden. Bargeld und Wertsachen sind nicht ver-
sichert.

2 Gebrauchsgegenstände von Besuchern sind ebenfalls bis zu 
der vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versi-
chert. 

 Hierunter fallen nur solche Sachen, die Besucher üblicherweise 
mit sich führen. Bargeld und Wertsachen sind nicht versichert.

3 Entschädigung für Sachen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 wird nur 
geleistet, soweit nicht aus einem anderen Versicherungsver-
trag Ersatz erlangen werden kann.

SK 1302 (10) Sachverständigenkosten

Übersteigt der entschädigungspfl ichtige Schaden den vereinbar-
ten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür verein-
barten Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag zu 
Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch 
den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverstän-
digenverfahrens den vereinbarten Anteil.

SK 1305 (10) Aufgebots- und Wiederherstellungsko-
sten für Urkunden

1 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Ver-
sicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles 
anfallenden Kosten des Aufgebotsverfahrens und der Wie-
derherstellung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden 
einschließlich anderer Auslagen für die Wiedererlangung, die 
der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten 
halten durfte.

2 Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versicherungsneh-
mer durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpa-
pieren entstanden ist.
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AG 1351 (10) Kosten für Verkehrssicherungsmaß-
nahmen

Besteht durch den Eintritt des Versicherungsfalles eine Gefahr in-
nerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes, zu deren Besei-
tigung der Versicherungsnehmer auf Grund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften verpfl ichtet ist, so ersetzt der Versicherer die hierfür 
erforderlichen Aufwendungen bis zur vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko.

SK 1401 (10) Freizügigkeit zwischen Versicherungsor-
ten mit je einer Versicherungssumme 

1 Die versicherten Sachen können frei auf die im Versicherungs-
vertrag vereinbarten Versicherungsorte verteilt werden (Frei-
zügigkeit).

 Für die Ermittlung einer Unterversicherung werden die Versi-
cherungssummen aller Versicherungsorte den Versicherungs-
werten aller Versicherungsorte gegenüber gestellt.

2 Für Versicherungssummen auf Erstes Risiko sowie für Entschä-
digungsgrenzen gelten die für den jeweiligen Versicherungs-
ort vereinbarten Beträge.

AG 1450 (10) Risiken im Ausland

1 Ergänzend zu den Bestimmungen über nicht versicherte Ge-
fahren und Schäden in Abschnitt A § 1 AFB 2010 (soweit ver-
einbart), Abschnitt A §§ 2 bis 12 ECB 2010 (soweit vereinbart) 
sowie in Klausel „Schäden durch Unbenannte Gefahren“ (so-
weit vereinbart) gilt weiterhin:

 a) Soweit Risiken im Ausland versichert sind, gelten Ansprü-
che, die auf nationalen Gesetzgebungen des Auslandes 
beruhen, ausgeschlossen, insbesondere

aa) Ansprüche, die sich aus der Deckungsverpfl ichtung 
im Rahmen von „Catastrophes Naturelles“ in Frank-
reich ergeben würden;

bb) Ansprüche, die sich aus der gesetzlichen Deckungs-
verpfl ichtung in Belgien für Rettungskosten ergeben 
würden;

cc) Ansprüche, die sich aus der Deckungsverpfl ichtung 
im Rahmen von „Calamidad Nacional“ und „Consor-
cio“ in Spanien ergeben würden;

dd) Ansprüche, die sich aus der Verordnung über die Ele-
mentarschadenversicherung in der Schweiz vom 18. 
November 1992 oder aus entsprechenden Nachfol-
geregelungen ergeben würden. 

 b) Soweit Versicherungsschutz in nachstehenden Ländern 
für eine oder mehrere der nachstehenden Gefahren oder 
Schäden vereinbart ist, gilt in Ergänzung zu den Aus-
schlussbestimmungen dieses Vertrages folgendes:

aa) Nicht versichert sind

– Feuer- und Explosionsschäden in England, Schott-
land, Wales, die durch Terrorismus verursacht wur-
den;

– Sachschäden in Nordirland, die durch Terrorismus 
oder Innere Unruhen verursacht wurden.

 Als Terrorismus gilt jegliche Handlung einer Person, 
die für eine oder in Verbindung mit einer Organisa-
tion tätig wird, deren Ziel es ist, mittels Anwendung 
von Gewalt eine de jure oder de facto agierende Re-
gierung zu stürzen oder auf sie Einfl uss zu nehmen.

 Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursachen 
nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende 
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser 
Ursachen zurückzuführen ist. 

bb) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Sachschäden in den Niederlanden oder in 
Belgien durch Flut oder Überschwemmung.

cc) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen

– Sachschäden in Südafrika, den Homelands und 
Namibia, die aus Gefahren resultieren, welche über 

die South African Specials Risks Insurance Associati-
on (SASRIA) oder Namibian Special Risks Insurance 
Association (NASRIA) grundsätzlich versicherbar 
sind;

– Sachschäden in den Independent States (Home-
lands) und in Namibia, die durch politisch moti-
vierte Anschläge im Sinne der lokalen Begriffsdefi -
nition von Political Riot verursacht werden.

dd) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Sachschäden in Kalifornien (USA), Mexiko, 
Japan, Türkei, Griechenland und Italien durch Erdbe-
ben.

2 Soweit Risiken im Ausland versichert sind, wird der Versi-
cherungsnehmer die zur Kürzung der deutschen Versiche-
rungsteuer und erforderlichenfalls zur Berechnung und Ab-
führung der ausländischen Versicherungsteuer relevanten 
Informationen oder Schätzungen für jede Prämienberech-
nung zur Verfügung stellen.

 Werden von der Steuerbehörde die Berechnungsgrundla-
gen angezweifelt oder steuerrechtlich abweichend bewertet 
und deshalb der Versicherer für die Abführung der Versiche-
rungsteuer oder ähnlicher Abgaben in Anspruch genommen, 
stellt der Versicherungsnehmer die Berechnungsgrundlagen 
zur Verfügung und erstattet dem Versicherer evtl. nach-
zuentrichtende Versicherungsteuer oder sonstige Abgaben. 

AG 1451 (10) Definition der Behältnisse und Entschä-
digungsgrenzen

In Ergänzung zu Klausel AG 1452 (10) gelten unterhalb der verein-
barten Versicherungssummen für die Gefahrengruppe Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch folgende Entschä-
digungsgrenzen entsprechend der vorhandenen Sicherheitsstufe 
des Wertschutzraumes bzw. Wertschutzschrankes.

Maximale Entschädigung für Aufbewahrung in Wertschutz-
räumen: 

Aufbewahrung im verschlossenen Wert-
schutzraum

Entschädigungsgrenze je 
Behältnis

VdS-Grad
Sicherheitsstufe nach
VDMA 24 990

ohne EMA,
bis EUR

mit EMA1,
bis EUR

I - IV – – –

V (EX)2 Wertschutzraum 250.000 500.000

VI (EX)2 – 375.000 750.000

VII (EX)2 Panzerraum 500.000 1.000.000

VIII (EX)2 – 750.000 1.500.000

IX (EX)2 Tresorraum LT 0
Kleintresorraum

1.000.000 3.000.000

IX KB (EX)2
X (EX)2

Tresorraum LT 1
Tresorraum T 1

1.000.000 4.000.000

X KB (EX)2
XI (EX)2

Tresorraum LT 1
KB
Tresorraum T 10
(EX)
Tresorraum T 20
(EX)
Tresorraum T 2

1.000.000 5.000.000

XI KB (EX)2
XII (EX)2

Tresorraum T 10
KB (EX)
Tresorraum T 20
KB (EX)

1.000.000 7.500.000

XII KB (EX)2
XIII (EX)2

– 1.000.000 10.000.000

XIII KB (EX)2 – 1.000.000 10.000.000

1 Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten nur in Verbindung mit 
einer vom Verband der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannten Ein-
bruchmeldeanlage (EMA), mindestens der Klasse B, wenn der Raum all-
seits auf Durchstieg sowie die Tür zusätzlich auf Öffnen und Verschluss 
gemäß den Richtlinien für Planung und Einbau von EMA (VdS 2311) über-
wacht werden.

2 Wertschutzräume der Widerstandsgrade V bis XIII werden auch mit ge-
prüftem Schutz gegen Sprengstoffe (Kennzeichnung EX) angeboten.
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Maximale Entschädigung für Aufbewahrung in Wertschutz-
schränken:

Aufbewahrung im verschlossenen Wert-
schutzschrank

Entschädigungsgrenze je 
Behältnis

Widerstands-
grad nach VdS 
oder DAR1

Sicherheitsstufe nach
VDMA 24 9902

ohne EMA,
bis EUR

mit EMA3,
bis EUR

Stahlschrank B 20.000 30.000

I Wertschrank C1 (F) 30.000 50.000

II Wertschrank C2 (F)
Gepanzerter Geld-
schrank
Geldschrankeinheit 
GE I

50.000 100.000

III Panzer-Geldschrank 
D 10
Panzer-Geldschrank 
D 1
Geldschrankeinheit 
GE II

100.000 200.000

IV Panzer-Geldschrank 
D 20
Panzer-Geldschrank 
D 2

150.000 300.000

IV KB
V  (EX)4

– 250.000 500.000

V KB (EX)4
VI (EX)4

Panzer-Geldschrank 
E10
Panzer-Geldschrank E

375.000 750.000

VI KB (EX)4
VII (EX)4

– 500.000 1.000.000

VII KB (EX)4
VIII (EX)4

– 500.000 1.000.000

IX (EX)4 – 500.000 1.000.000

X (EX)4 – 500.000 1.000.000

1 Freistehende Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht von weniger 
als 1000 kg müssen entsprechend den Montageanweisungen des Herstel-
lers verankert werden.

2 Freistehende Schränke dieser Art mit einem Eigengewicht von weniger als 
300 kg gelten als „anderer Verschluss".

3 Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten nur in Verbindung mit einer 
von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannten Einbruchmeldeanlage 
(EMA), mindestens der Klasse B, wenn das Behältnis gemäß den Richtlinien 
für Planung und Einbau von EMA (VdS 2311) überwacht wird.

4 Wertschutzschränke der Widerstandsgrade V bis X werden auch mit ge-
prüftem Schutz gegen Sprengstoffe (Kennzeichnung EX) angeboten.

AG 1452 (10) Aufbewahrungsvorschriften für Bargeld, 
Urkunden, Wertsachen 

Qualifi zierte Behältnisse sind mehrwandige Stahlschränke mit 
einem Mindestgewicht von 300 kg, eingemauerte Stahlwand-
schränke mit mehrwandiger Tür und Wertschutzschränke nach 
VdS-Grad I bis VI oder höher.

Sonstige Behältnisse sind Behältnisse, die erhöhte Sicherheit bie-
ten, und zwar auch gegen die Wegnahme der Behältnisse selbst.

SK 1508 (10) Kunstgegenstände

1 Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Preis für 
das Anfertigen einer qualifi zierten Kopie.

2 Für den Versicherungswert von Gebäuden sind Kunstgegen-
stände nur mit dem Preis für das Anfertigen qualifi zierter Ko-
pien zu berücksichtigen.

AG 1550 (10) Versicherungswert von Sachen mit aus-
ländischer Herkunft 

Der Versicherungswert von Sachen mit ausländischer Herkunft be-
rücksichtigt bei der Einfuhr anfallende Kosten, Steuern, Zölle sowie 
etwaige Vergütungen.

AG 1552 (10) Architekten- und Ingenieurgebühren

Architekten- und Ingenieurgebühren sind bei der Ermittlung des 
Versicherungswertes nur insoweit zu berücksichtigen, als sie zu 
einer Wiederherstellung notwendig sind. Dasselbe gilt für Aufwen-
dungen für Konstruktions- und Planungsarbeiten.

SK 1603 (10) Anzeige von Gefahrerhöhungen bei Be-
stehen einer Versicherungsabteilung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung einge-
richtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche Tatsachen 
 regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefahrerhö-
hungen als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, nach-
dem die Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers Kenntnis 
von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versicherungsnehmer 
hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen Stellen des Betriebes 
die erforderlichen Meldungen an die Versicherungsabteilung unver-
züglich erstatten.

AG 1656 (10) Unverzügliche Aufräumung und Repara-
tur

Bei Schadenfällen bis zur voraussichtlichen Höhe von 20.000 EUR 
ist es abweichend von Abschnitt B § 8 Nr. 2 a gg der dem Ver-
trag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
dem Versicherungsnehmer zur Vermeidung von Betriebsstörungen 
gestattet, unverzüglich mit den Aufräumungs-, Reparatur- und 
 Wiederherstellungsarbeiten zu beginnen.

SK 1703 (10) Vorsorgeversicherungssumme 

1 Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versi-
cherungssummen der Positionen, für die sie vereinbart ist und 
bei denen Unterversicherung besteht oder bei denen die Ver-
sicherungssumme wegen entstandener Aufwendungen für 
Abwendung oder Minderung des Schadens nicht ausreicht.

2 Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, 
um die die Versicherungswerte der einzelnen Positionen die 
Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, welche Positionen durch den Versicherungsfall betrof-
fen sind.

SK 1704 (10) Summenausgleich

1 Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen 
die dazugehörenden Versicherungswerte übersteigen, wer-
den die überschießenden Summenanteile auf diejenigen 
Positionen aufgeteilt, bei denen nach Aufteilung einer Vor-
sorgeversicherungssumme Unterversicherung besteht oder 
bei denen die Versicherungssumme wegen entstandener Auf-
wendungen für Abwendung oder Minderung des Schadens 
nicht ausreicht. Die Aufteilung fi ndet nur zugunsten von Posi-
tionen statt, für die gleich hohe oder niedrigere Prämiensätze 
vereinbart sind.

2 Die Aufteilung der überschießenden Summenanteile erfolgt, 
ohne Rücksicht darauf welche Positionen durch den Versiche-
rungsfall betroffen sind, nach der Berechnungsformel:

 Überschießende Summenanteile multipliziert mit dem Unter-
versicherungsbetrag der jeweiligen Position dividiert durch 
den Unterversicherungsbetrag aller maßgeblichen unterversi-
cherten Positionen. Der Unterversicherungsbetrag ist der Be-
trag aus Versicherungswert abzüglich Versicherungssumme.

3 Bei Positionen, zu denen eine Wertzuschlagsklausel vereinbart 
ist, gilt als Versicherungssumme die Grundsumme zuzüglich 
des einfachen Wertzuschlags.

4 Vom Summenausgleich ausgenommen sind

 a) Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist;

 b) Versicherungssummen gemäß der Vereinbarung „Vorsor-
geversicherung für Bestandserhöhungen“;

 c) Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

5 Sind für mehrere Versicherungsorte gesonderte Versiche-
rungssummen vereinbart, so erfolgt der Summenausgleich 
nur zwischen den Positionen der einzelnen Versicherungsorte.
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SK 1705 (10) Stichtagsversicherung für Vorräte

1 Entschädigungsgrenze für die versicherten Vorräte ist die ver-
einbarte Versicherungssumme.

2 Der Versicherungswert, den die versicherten Vorräte an dem 
vereinbarten Stichtag eines jeden Monats haben (Stichtags-
wert), ist dem Versicherer jeweils innerhalb von 10 Tagen 
oder innerhalb einer vereinbarten anderen Frist nach diesem 
Stichtag zu melden (Stichtagssumme).

 Solange für einen Stichtag trotz Fristablaufs keine Meldung 
erfolgt ist, gilt auch für diesen Stichtag die zuletzt gemeldete 
Stichtagssumme. Geht bereits die erste Stichtagsmeldung 
dem Versicherer nicht rechtzeitig zu, so sind die Vorräte ab 
Fristablauf bis zum Eingang der Meldung nur mit der Hälfte 
der Versicherungssumme versichert.

3 Der Versicherungsnehmer hat eine infolge Schreib-, Rechen- 
oder Hörfehlers versehentlich falsch erstattete Meldung un-
verzüglich zu berichtigen. Ist inzwischen ein Versicherungsfall 
eingetreten, so hat er das Versehen nachzuweisen.

4 Ist die letzte vor Eintritt des Versicherungsfalles gemeldete 
Stichtagssumme niedriger als der Stichtagswert, für den die 
Stichtagssumme gemeldet wurde oder gemäß Nr. 2 Satz 2 als 
gemeldet gilt, so wird nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem 
ganzen Schaden verhält wie die gemeldete Stichtagssumme 
zum Stichtagswert.

5 Der Stichtagswert ist auch dann in voller Höhe zu melden, 
wenn er die Versicherungssumme übersteigt. Die Meldung 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer nicht etwas anderes be-
stimmt hat, als Antrag auf Erhöhung der Versicherungssum-
me auf den gemeldeten Betrag ab Zugang der Meldung. Der 
Versicherungsnehmer ist an den Antrag zwei Wochen gebun-
den. Lehnt der Versicherer den Antrag nicht innerhalb dieser 
Frist ab, so gilt er als angenommen. 

6 Soweit in den Fällen von Nr. 5 der Versicherungsnehmer 
erklärt, eine höhere Versicherungssumme werde nicht be-
antragt, oder soweit der Versicherer den Antrag abgelehnt 
hat, wird bei Versicherungsfällen bis zur nächsten Stichtags-
meldung nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Schaden verhält wie die Versicherungssumme zum Stich-
tagswert.

7 Neben Nr. 4 und Nr. 6 sind die Bestimmungen über Unterver-
sicherung in den dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen nicht anzuwenden.

8 Auf die Prämie ist eine Vorauszahlung aus der Hälfte der Ver-
sicherungssumme für das ganze Versicherungsjahr zu leisten. 
Die endgültige Prämie wird zum Ende des Versicherungsjah-
res aus dem Durchschnitt der gemeldeten Stichtagssummen 
und dem diesem Durchschnitt entsprechenden Prämiensatz 
berechnet; eine tarifl iche Mindestprämie ist zu berücksichti-
gen. Soweit in den Fällen von Nr. 5 der Versicherungsnehmer 
erklärt, eine höhere Versicherungssumme werde nicht bean-
tragt, oder soweit der Versicherer den Antrag ablehnt, bleibt 
der die Versicherungssumme übersteigende Teil der gemel-
deten Stichtagssummen für die Prämie unberücksichtigt.

 Ergibt sich während des Versicherungsjahres, dass die Voraus-
zahlung verbraucht ist, so kann der Versicherer eine weitere 
angemessene Vorauszahlung verlangen, jedoch nicht mehr 
als die Hälfte der ersten Vorauszahlung.

SK 1707 (10) Wertzuschlag mit Einschluss von Be-
standserhöhungen

1 Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies be-
sonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten der 
versicherten Sachen auf der vereinbarten Preisbasis (Grund-
summe) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen.

2 Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versi-
cherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gelten 
rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn 
sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungsjahres 
beantragt wurden. Solange kein Antrag gemäß Satz 2 gestellt 
ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: Die Wertzuschläge ver-
ändern sich ab Beginn eines jeden Versicherungsjahres um die 
Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für gewerbliche 

 Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, Reihe 4 und der Index 
für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, Reihe 
2 gegenüber dem Vorjahr verändert haben. Maßgebend sind 
die vom Statistischen Bundesamt vor Beginn des Versiche-
rungsjahres zuletzt veröffentlichten Preisindizes. 

3 Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rück-
wirkend, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach der Be-
standserhöhung beantragt wurden. 

4 Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich dop-
peltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grund-
summe und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjah-
res ausreichend war und Bestandserhöhungen rechtzeitig 
ausreichend nachversichert worden sind. Grundsumme und 
Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch 
eine dem Versicherer eingereichte Schätzung eines Sachver-
ständigen festgesetzt worden sind.

 Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird die Ent-
schädigung nach folgender Formel berechnet:

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver-
sicherungssumme im Zeitpunkt ihrer nach Nr. 2 und Nr. 3 
letztmalig erforderlichen Festsetzung dividiert durch den Ver-
sicherungswert zum gleichen Zeitpunkt.

5 Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen 
durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft setzen.

SK 1708 (10) Wertzuschlag ohne Einschluss von Be-
standserhöhungen

1 Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies be-
sonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten der 
versicherten Sachen auf der vereinbarten Preisbasis (Grund-
summe) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen.

2 Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versi-
cherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gelten 
rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn 
sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungsjahres 
beantragt wurden. Solange kein Antrag gemäß Satz 2 ge-
stellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: Die Wertzuschläge 
verändern sich ab Beginn jedes Versicherungsjahres um die 
Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für gewerbliche 
Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, Reihe 4 und der Index 
für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, Reihe 
2 gegenüber dem Vorjahr verändert haben. Maßgebend sind 
die vom Statistischen Bundesamt vor Beginn des Versiche-
rungsjahres zuletzt veröffentlichten Preisindizes. 

3 Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich dop-
peltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grund-
summe und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjah-
res ausreichend war und Bestandserhöhungen rechtzeitig 
ausreichend nachversichert worden sind. Grundsumme und 
Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch 
eine dem Versicherer eingereichte Schätzung eines Sachver-
ständigen festgesetzt worden sind.

 Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird die Ent-
schädigung nach folgender Formel berechnet:

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver-
sicherungssumme im Zeitpunkt ihrer nach Nr. 2 letztmalig 
erforderlichen Festsetzung dividiert durch den Versicherungs-
wert zum gleichen Zeitpunkt.

4 Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinba-
rungen durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft 
setzen.

SK 1709 (10) Vorsorgeversicherung für Bestandserhö-
hungen

1 Bestandserhöhungen des laufenden Versicherungsjahres, die 
nicht durch Nachtrag in die Versicherungssumme übernom-
men worden sind, sind im Rahmen der Vorsorge-Positionen 
des Versicherungsvertrages unter der Voraussetzung versi-
chert, dass die Vereinbarung „Wertzuschlag ohne Einschluss 
von Bestandserhöhungen” getroffen ist und das Versiche-
rungsjahr dem Geschäftsjahr entspricht.

2 Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies be-
sonders vereinbart ist, erhöhen sich ohne besonderen Antrag 
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jeweils mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres vorü-
bergehend um den entsprechenden Betrag der Vorsorgever-
sicherungssumme. Die Erhöhungen sind sobald als möglich 
durch die festgestellten endgültigen Summen zu ersetzen.

3 Für die Umrechnung der in die Positionen gemäß Nr. 2 Satz 
1 zu übernehmenden Vorsorgeversicherungssummen auf den 
Wert des vereinbarten Basisjahres ist der Index des Anschaf-
fungsjahres maßgebend. 

4 Die Vorsorgeversicherung bleibt, soweit nicht der Versiche-
rungsnehmer eine Änderung beantragt, in der bisherigen 
Höhe bestehen und gilt jeweils für die Bestandszugänge des 
nächsten Jahres.

 Für diese Vorsorgeversicherung wird eine Vorauszahlung in 
Höhe eines Drittels der Jahresprämie aus den Vorsorgeversi-
cherungssummen erhoben. In der Schlussabrechnung wird 
die halbe Jahresprämie aus den im abgelaufenen Jahr in An-
spruch genommenen Teilen der Vorsorgeversicherungssum-
me berechnet. Die so ermittelte Differenz ist nachzuentrich-
ten oder zurückzugewähren.

5 Mit der Erhöhung der Positionen gemäß Nr. 2 Satz 1 ist die 
Jahresprämie für die hinzutretenden Versicherungssummen 
fällig. Abschließend abgerechnet wird die Jahresprämie bei 
Aufgabe der endgültigen Versicherungssumme.

AG 1750 (10) Positionszugehörigkeit

Erklärt der Versicherungsnehmer im Schadenfall, dass er Gegen-
stände unter einer Position berücksichtigt hat, zu der sie nach der 
Deklaration bzw. Positionen-Erläuterung nicht gehören, werden 
sie unter der Position entschädigt, unter der sie nachweislich be-
rücksichtigt wurden.

Die Ermittlung des Ersatzwertes bestimmt sich nach der Position, 
welcher der Versicherungsnehmer die Gegenstände zugeordnet 
hat.

SK 1801 (10) Führung

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Wil-
lenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Ver-
sicherer entgegenzunehmen.

SK 1804 (10) Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führen-
den Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie 
die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich ver-
bindlich an.

3 Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der 
Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpfl ichtet, 
die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere 
Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird 
diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

SK 1902 (10) Vertragsbeendigung bei Kündigung des 
Versicherers nach einem Versicherungs-
fall 

Bei einer Kündigung des Versicherers aus Anlass eines Versiche-
rungsfalles endet der Vertrag erst 3 Monate nach Zugang der Kün-
digung.

SK 1904 (10) Sachverständigenverfahren bei Zusam-
mentreffen mit einer Maschinenversi-
cherung

1 Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig, 
ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem 

 Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so kann der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des Schadens 
zu vorliegendem Vertrag und des Maschinenschadens in einem 
gemeinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein 
solches Sachverständigenverfahren können der Versicherer des 
vorliegenden Vertrages, der Maschinenversicherer und der Ver-
sicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungs-
anspruchs sowie die Höhe der Entschädigung ausgedehnt 
werden. 

3 Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachver-
ständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei ge-
meinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen 
Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe 
des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auf-
fordern, einen Sachverständigen zu benennen. Geschieht 
dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den Sach-
verständigen der säumigen Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. 

 b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung ste-
hen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis stehen. 

 c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. 
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen 
gelten die diesem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen und die für die Maschinenversi-
cherung zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen. 

5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den 
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen vonei-
nander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann überge-
ben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den 
drei Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Auf Grund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnen die Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern.

6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen die Parteien je zu einem Drittel. 

7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, in-
wieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder 
als Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Ver-
sicherer an der Abschlagszahlung vorläufi g mit der Hälfte. 

8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten nach Abschnitt B § 8 Nr. 2 der dem Vertrag zu Grunde lie-
genden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht berührt.

AG 2250 (10) Baubuden, Zelte und Traglufthallen 

1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Versicherungs-
summe Baubuden, Zelte, Traglufthallen und ähnliche Räume 
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auf dem Versicherungsgrundstück einschließlich der Aggre-
gate, Fundamente und Zubehör.

2 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser;

 f) Sturm, Hagel;

 g) Überschwemmung, Rückstau;

 h) Erdbeben;

 i) Erdsenkung, Erdrutsch;

 j) Schneedruck, Lawinen;

 k) Vulkanausbruch.

3 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt zu Nr. 1 die 
folgende Versicherungssumme: 100.000 EUR auf Erstes Risiko.

AG 2256 (10) Bargeld an Lohn- und Gehaltszahlungs-
tagen

1 Soweit Bargeld versichert ist, besteht innerhalb des Versiche-
rungsortes für Löhne und Gehälter während der für die Be-
reitstellung und die Auszahlung erforderlichen Zeit Versiche-
rungsschutz auch außerhalb der Behältnisse gemäß Abschnitt 
A § 6 Nr. 3 AFB 2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A 
§ 17 Nr. 3 ECB 2010 (soweit vereinbart).

2 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser;

 f) Sturm, Hagel;

 g) Überschwemmung, Rückstau;

 h) Erdbeben;

 i) Erdsenkung, Erdrutsch;

 j) Schneedruck, Lawinen;

 k) Vulkanausbruch.

AG 2351 (10) Kosten für die Dekontamination von 
Erdreich 

1 In Erweiterung der dem Vertrag zu Grunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen ersetzt der Versicherer 
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme Kosten, 
die der Versicherungsnehmer auf Grund behördlicher Anord-
nungen infolge einer Kontamination durch einen Versiche-
rungsfall aufwenden muss, um

 a) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erdreich von 
eigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücken, 
auf denen Versicherungsorte liegen, zu untersuchen und 
nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

 b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu 
transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten;

 c) insoweit den Zustand des Grundstückes, auf dem der 
Versicherungsort liegt, vor Eintritt des Versicherungsfalles 
wiederherzustellen.

2 Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern 
die behördlichen Anordnungen

 a) auf Grund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wur-
den;

 b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Versicherungsfalles entstanden ist;

 c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dem Versicherer den Zugang einer behörd-
lichen Anordnung ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen 
unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung 
dieser Obliegenheit ergeben sich aus Abschnitt B § 8 der 
dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

3 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontami-
nation des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwendungen 
ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Konta-
mination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versi-
cherungsfall aufgewendet worden wäre.

 Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt.

4 Aufwendungen auf Grund sonstiger behördlicher Anord-
nungen oder auf Grund sonstiger Verpfl ichtungen des Ver-
sicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefe-
rerhaftung werden nicht ersetzt.

5 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
erlangen kann.

6 Soweit vereinbart, gilt für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch 
Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres 
eintreten, die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschä-
digung.

7 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

8 Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten ge-
mäß Abschnitt A § 5 Nr. 1 a AFB 2010 (soweit vereinbart) 
bzw. Abschnitt A § 16 Nr. 1 a ECB 2010 (soweit vereinbart).

9 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 c) Leitungswasser;

 d) Sturm, Hagel;

 e) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub.

AG 2402 (10) Abhängige Außenversicherung 

1 Versicherte Sachen sind bis zu der hierfür vereinbarten Ent-
schädigungsgrenze auch außerhalb des Versicherungsortes 
versichert.

2 Die Außenversicherung gilt nur innerhalb des vereinbarten 
Geltungsbereiches (soweit Einbruchdiebstahl vereinbart ist, 
gilt dies für diese Gefahr nur innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, Beneluxstaaten, Schweiz, Liechtenstein, Öster-
reich, Frankreich und Dänemark).

3 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
erlangen kann.

4 Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu 
der die Außenversicherung vereinbart ist, sind auch die ge-
mäß Nr. 1 außerhalb des Versicherungsortes versicherten Sa-
chen zu berücksichtigen, jedoch nur bis zu der dort genann-
ten Entschädigungsgrenze. 

5 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;
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 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser;

 f) Sturm, Hagel. Für diese Gefahren gilt die Außenversiche-
rung nur, wenn sich die Sachen in Gebäuden befi nden;

 g) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub. Für die Gefahren Einbruchdiebstahl und Vandalis-
mus nach einem Einbruch bleibt die Gebäudegebunden-
heit unberührt.

6 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

SK 2403 (10) Selbständige Außenversicherung

1 Sind Sachen außerhalb des Versicherungsortes durch eine 
besondere Position versichert (selbständige Außenversiche-
rung), so gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die-
se Versicherung nur innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
erlangen kann.

3 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser;

 f) Sturm, Hagel. Für diese Gefahren gilt die Außenversiche-
rung nur, wenn sich die Sachen in Gebäuden befi nden;

 g) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub. Für die Gefahren Einbruchdiebstahl und Vandalis-
mus nach einem Einbruch bleibt die Gebäudegebunden-
heit unberührt.

AG 2451 (10) Anschlussgleise und Wasserstraßenan-
schlüsse

1 An- und Abfuhrgüter sind außerhalb des Versicherungsortes 
insoweit versichert, als sie sich auf Transportmitteln in seiner 
unmittelbaren Nähe oder auf Anschlussgleisen und Wasserstra-
ßenanschlüssen befi nden. Das gleiche gilt für die Transportmit-
tel selbst, soweit sie zu den versicherten Sachen gehören. 

2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer, Frachtführer oder Spediteur nicht aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

3 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen.

SK 3101 (10) Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- 
und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanla-
gen sowie an deren Inhalt

Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 5 d AFB 2010 sind Brand-
schäden an Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhit-
zungsanlagen und deren Inhalt auch dann zu ersetzen, wenn der 
Brand innerhalb der Anlage ausbricht.

SK 3107 (10) Bestimmungswidriges Ausbrechen von 
glühendflüssigen Schmelzmassen

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 1 AFB 2010 ersetzt der 
Versicherer Schäden, die an den versicherten Sachen durch 

bestimmungswidriges Ausbrechen von glühendfl üssigen 
Schmelzmassen aus deren Behältnissen oder Leitungen ohne 
Brand entstehen.

 Schäden an diesen Behältnissen und Leitungen selbst sind 
mitversichert. Ausgenommen sind jedoch Schäden im In-
nern des Behältnisses, an der Durchbruchstelle und an den 
Schmelzmassen selbst.

2 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

SK 3113 (10) Bestimmungswidriges Ausbrechen von 
Metallschmelzen

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 1 AFB 2010 ersetzt der Versi-
cherer Schäden, die an den versicherten Sachen durch bestim-
mungswidriges Ausbrechen von Metallschmelzen, die durch 
Energiezufuhr auch ohne Glüherscheinung verfl üssigt sind, aus 
deren Behältnissen oder Leitungen ohne Brand entstehen.

 Schäden an diesen Behältnissen und Leitungen selbst sind 
versichert. Ausgenommen sind jedoch Schäden im Innern 
des Behältnisses, an der Durchbruchstelle und an den Metall-
schmelzen selbst.

2 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

AG 3114 (10) Überspannungsschäden durch Blitz-
schlag oder sonstige Ursachen unter 
Einschluss von Folgeschäden 

1 Überspannungsschäden 

 a) durch Blitz in Erweiterung zu Abschnitt A § 1 Nr. 3 AFB 2010,

 b) durch sonstige Ursachen 

 sind an versicherten Sachen versichert. Daraus entstehende 
Folgeschäden sind – soweit diese nicht nach Abschnitt A § 1 
Nr. 2 AFB 2010 und Abschnitt A § 1 Nr. 4 AFB 2010 ohnehin 
versichert sind – ebenfalls versichert. 

 Die Ausschlüsse nach Abschnitt A § 2 AFB 2010 bleiben ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen unberührt.

2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
beanspruchen kann.

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

4 Die Entschädigung einschließlich Aufwendungsersatz gemäß 
Abschnitt B § 13 Nr. 1 AFB 2010 wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

5 Nr. 3 und Nr. 4 fi nden keine Anwendung für Brand- und Ex-
plosionsschäden gemäß Abschnitt A § 1 Nr. 1 a und 1 c AFB 
2010, die Folgeschaden eines Überspannungsschadens an 
versicherten Sachen sind. 

AG 3150 (10) Einschluss von Schäden infolge Terror-
akte

Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 AFB 2010 und nur im Rah-
men der Bestimmungen dieses Vertrages gelten Sachschäden und 
Kosten durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen als versichert: 

1 Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in denen für 
Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Regelung Gültig-
keit hat.

2 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Sachschäden sowie Kosten jeder Art im Zusam-
menhang damit stets ausgeschlossen:

 a) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
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Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor 
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten auf dem Versicherungsort oder von Dritten be-
triebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchfüh-
rung von technischen Verfahren gelagert oder verwendet 
werden (einschließlich betriebsbedingter Zwischenlage-
rung oder Auslieferung).

  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes oder 
eines Gebäudes von Dritten waren. 

 b) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbezug. 

3 Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im lau-
fenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung. 

4 Der Einschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungs-
nehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. 

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. 

 Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kün-
digung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam wird. 

AG 3253 (10) Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen 
und Besuchern

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 2 AFB 2010 sind Kraftfahr-
zeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern bis zu der 
vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert, 
sofern sich diese in ruhendem Zustand 

 a) innerhalb des Versicherungsortes oder 

 b) auf Parklätzen, die dem Versicherungsnehmer zur Verfü-
gung stehen und entsprechend gekennzeichnet sind 

 befi nden.

2 Entschädigung für Sachen gemäß Nr. 1 wird nur geleistet, 
soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

3 Versicherungswert ist der Zeitwert nach Abschnitt A § 7 Nr. 2 
a bb AFB 2010 bzw. bei Voraussetzungen nach Abschnitt A § 
7 Nr. 2 a cc AFB 2010 der gemeine Wert.

AG 3350 (10) Belohnungen an Feuerlöschkräfte

Zu den Feuerlöschkosten gehören auch Belohnungen, die der Ver-
sicherungsnehmer – ohne dazu verpfl ichtet zu sein – nach Verstän-
digung mit dem Versicherer an eigene oder fremde Personen zahlt, 
welche sich bei der Brandbekämpfung tatkräftig eingesetzt haben.

SK 3601 (10) Verantwortlichkeit für Verstöße gegen 
Sicherheitsvorschriften

1 Die „Brandverhütungs-Vorschriften für Fabriken und gewerb-
liche Anlagen“ sind im Betrieb ordnungsgemäß bekanntzu-
machen.

2 Ist dies geschehen, so ist der Versicherungsnehmer nicht ver-
antwortlich für Verstöße gegen gesetzliche, behördliche und 
vertragliche Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wissen und 
ohne Wissen seiner Repräsentanten begangen werden.

SK 3602 (10) Elektrische Anlagen

1 Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle 
12 Monate auf seine Kosten durch einen von der VdS Schaden-
verhütung GmbH oder einer gleichermaßen qualifi zierten Zerti-
fi zierungsstelle anerkannten Sachverständigen prüfen und sich 

ein Zeugnis darüber ausstellen zu lassen. In dem Zeugnis muss 
eine Frist gesetzt sein, innerhalb derer Mängel beseitigt und 
Abweichungen von den anerkannten Regeln der Elektrotech-
nik, insbesondere von den einschlägigen VDE-Bestimmungen, 
sowie Abweichungen von den Sicherheitsvorschriften, die dem 
Vertrag zu Grunde liegen, abgestellt werden müssen. 

2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis 
unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu 
beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen. 

3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 oder Nr. 2 
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Ab-
schnitt B § 8 AFB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Ge-
fahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 AFB 2010.

SK 3603 (10) Prüfung von elektrischen Anlagen

Abweichend von den Regelungen der Klausel SK 3602 (10) „Elek-
trische Anlagen“ verzichtet der Versicherer auf die nächstfällige 
Prüfung, falls bei einer Prüfung gemäß Nr. 1 der Klausel SK 3602 
(10) keine erheblichen Mängel festgestellt werden. 

SK 3605 (10) Vorübergehende Abweichung von Si-
cherheitsvorschriften

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebs-
vorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem 
Versicherungsort gelten, soweit sie durch zwingende technische 
Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene 
erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Vertragsverletzung im 
Sinne des Abschnitt B § 8 AFB 2010, und wenn derartige Abwei-
chungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht 
als Verstoß gegen Abschnitt B § 9 AFB 2010. Abweichungen, die 
die Dauer von mehr als 6 Monaten überschreiten, gelten nicht 
mehr als vorübergehend.

SK 3607 (10) Betriebsstilllegung

1 Mit Stilllegung des Betriebes sind sämtliche Räume des Versi-
cherungsortes zu reinigen. Kehricht und Abfälle sind zu besei-
tigen.

2 Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchsfähigem 
Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, Türen oder 
Fenster sind unverzüglich wiederherzustellen.

3 Es muss für eine ständige Beaufsichtigung des Grundstücks 
durch eine zuverlässige Person gesorgt werden, die sämtliche 
Räume möglichst täglich, mindestens aber jeden zweiten Tag 
einmal zu begehen und die verschließbaren Räume nach je-
der Revision wieder zu verschließen hat.

4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 bis Nr. 3 
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B § 8 AFB 2010 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise lei-
stungsfrei.

 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Ge-
fahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 AFB 2010.

SK 3612 (10)  Abweichung von Sicherheitsvorschriften

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Gewerbe-
aufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft schriftlich zugestimmt 
hat, beeinträchtigen die Entschädigungspfl icht nicht.

SK 7104 (10) Automatendiebstahl

Soweit die Versicherung von Automaten vereinbart ist, erstreckt 
sich der Versicherungsschutz auch auf das Entwenden seines In-
haltes durch Aufbrechen oder Entwenden der Automaten oder 
den Versuch einer solchen Tat. Dabei entstandene Schäden am 
Automaten selbst oder an dessen Inhalt sind mitversichert. Schä-
den durch missbräuchliche Benutzung sind nicht versichert.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt die folgende Ent-
schädigungsgrenze: 10.000 EUR.
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AG 7150 (10) Einschluss von Schäden infolge Terror-
akte

Abweichend von Abschnitt A § 13 Nr. 4 ECB 2010 und nur im Rah-
men der Bestimmungen dieses Vertrages gelten Sachschäden und 
Kosten durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen als versichert: 

1 Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in denen für 
Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Regelung Gültig-
keit hat.

2 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Sachschäden sowie Kosten jeder Art im Zusam-
menhang damit stets ausgeschlossen:

 a) Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung, durch 
Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen. Brand 
ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat, und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. Explosion ist eine auf 
dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 
beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

 b) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).

  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor 
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten auf dem Versicherungsort oder von Dritten be-
triebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchfüh-
rung von technischen Verfahren gelagert oder verwendet 
werden (einschließlich betriebsbedingter Zwischenlage-
rung oder Auslieferung).

  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes oder 
eines Gebäudes von Dritten waren. 

 c) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbezug. 

3 Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im lau-
fenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung. 

4 Der Einschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungs-
nehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. 

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. 

 Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kün-
digung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam wird. 

AG 7151 (10) Schäden durch Unbenannte Gefahren

1 Gegenstand der Versicherung

 a) In Erweiterung von Abschnitt A § 1 ECB 2010 leistet der 
Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die 
plötzlich und unvorhergesehen durch ein von außen ein-
wirkendes Ereignis zerstört oder beschädigt werden.

 b) Ein Ereignis tritt plötzlich ein, sofern der Erfolg überra-
schend und unerwartet ist. 

 c) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vor-
hersehen können. Grob fahrlässige Unkenntnis schadet 
(siehe Abschnitt B § 16 Nr. 1 b ECB 2010).

 d) Als Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen 
gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz oder 
eine Beeinträchtigung ihrer Gebrauchsfähigkeit. 

  Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt dagegen nicht 
vor, soweit ein ursprünglich vorhandener Mangel offen-
kundig wird oder wenn die versicherte Sache durch ei-
ne unwesentliche Veränderung beeinträchtigt wird. Eine 
unwesentliche Veränderung liegt insbesondere dann vor, 
wenn die Funktion der versicherten Sache nicht beein-
trächtigt wird.

2 Nicht versicherte Sachen

 In Ergänzung zu Abschnitt A § 14 ECB 2010 sind nicht versi-
chert

 a) Zäune, Straßen und Wege;

 b) Deponien;

 c) Offshore-Anlagen einschließlich dort befi ndlicher Sachen;

 d) Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes einschließlich dort 
befi ndlicher Sachen;

 e) Tiere, Pfl anzen, Mikroorganismen;

 f) Fahrzeuge aller Art wie Kraft-, Wasser-, Schienen-, Luft- und 
Raumfahrzeuge, Zugmaschinen sowie Fahrzeuganhänger;

 g) Gebäude oder Gebäudeteile, die nicht bezugsfertig sind 
und in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befi ndliche 
Sachen;

 h) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich 
abgeschlossen ist (Montageobjekte);

 i) Daten und Programme.

3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 a) In Ergänzung zu Abschnitt A § 13 ECB 2010 sind ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen Schäden nicht versichert,

aa) die versicherbar sind gegen 

  – Feuer oder 

  – Gefahren nach Abschnitt A § 1 ECB 2010;

bb) die unter einen Ausschlusstatbestand der nach aa 
versicherbaren Gefahren fallen; Abschnitt B § 16 ECB 
2010 bleibt unberührt;

cc) durch Verfügung von hoher Hand;

dd) durch Konstruktions-, Material-, Ausführungs- oder 
Planungsfehler;

ee) durch Ausfall oder mangelnde Funktion von Klima-, 
Heiz- oder Kühlsystemen;

ff) durch Zufuhr oder Ausbleiben von Energie;

gg) durch Trockenheit oder Austrocknung;

hh) durch Glas- oder Metallschmelzmassen;

ii) durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen;

jj) durch Überschwemmung oder Rückstau infolge an-
derer als in Abschnitt A § 8 ECB 2010 beschriebener 
Sachverhalte;

kk) durch einfachen Diebstahl, Abhandenkommen, Ver-
untreuung, Unterschlagung, Betrug, betrügerischen 
Komplott, unaufklärbare Verluste oder Inventurdiffe-
renzen;

ll) durch Viren, Mikroorganismen (z. B. Fermentation), 
Tiere, Insekten, Pfl anzen, inneren Verderb, Pilzbefall 
oder Übertragung von Krankheiten;

mm) durch Genmanipulation, Genmutation oder andere 
Genveränderungen;

nn) durch eine infolge biologischer oder chemischer Sub-
stanzen verursachte Kontamination;

oo) an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen oder 
elektronischen Einrichtungen und Anlagen, die im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb, dem Einsatz, der Nut-
zung, der Instandhaltung sowie der Instandsetzung 
(z. B. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Wasser-, 
Öl- oder Schmiermittelmangel, Versagen von Mess-, 
Steuer-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen); 
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pp) durch natürliche Beschaffenheit, Alter, Abnutzung 
oder Verschleiß, korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

qq) durch übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm 
oder sonstigen Ablagerungen;

rr) durch Erosion, Schwund oder Kontamination (z. B. 
Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Verstaubung, 
Beaufschlagung);

ss) durch Senken, Setzen, Reißen, Schrumpfen, Dehnen;

tt) durch Witterungseinfl üsse, mit denen auf Grund der 
Jahreszeit und den örtlichen Verhältnissen gerechnet 
werden kann;

uu) durch den unmittelbaren Vorgang der Herstellung, 
Verarbeitung, Bearbeitung oder Reparatur;

vv) durch Transporte aller Art sowie beim Be- oder Ent-
laden der den Transport durchführenden Transport-
mittel. 

 b) Die Ausschlüsse gemäß a oo bis vv gelten nicht für Folge-
schäden an versicherten Sachen, es sei denn, diese Schä-
den fallen selbst unter eine Ausschlussbestimmung.

4 Abweichende Kündigungsfrist

 Versicherungsnehmer und Versicherer können diese Klausel 
jederzeit kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. Macht der Versicherer von seinem Kündi-
gungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

 Bezüglich der Prämie gilt Abschnitt B § 7 ECB 2010.

5 Selbstbehalt

 Der als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

6 Höchstentschädigung/Jahreshöchstentschädigung

 Die Entschädigung ist 

 a) je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt 
(Höchstentschädigung);

 b) auf die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

AG 7154 (10) Erweiterte Versicherung von Ableitungs-
rohren 

1 Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung – soweit 
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anla-
gen dienen –, die

 a) außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versicherungs-
grundstück liegen,

 b) außerhalb des Versicherungsgrundstücks liegen und für 
die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

2 Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht wer-
den, Rohrstücke ihre Lage verändert haben (Muffenversatz) 
oder wenn Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, 
gleichgültig, ob dadurch ein Materialschaden am Rohr bzw. 
an der Dichtung verursacht wurde. 

3 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die „Erweiterte Versiche-
rung von Ableitungsrohren“ kündigen. Der Versicherungs-
nehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

 Bezüglich der Prämie gilt Abschnitt B § 7 ECB 2010.

4 Der entschädigungspfl ichtige Betrag wird um den vereinbar-
ten Selbstbehalt gekürzt. 

5 Die Gesamtleistung ist auf die im Vertrag genannte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. 

6 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Versi-
cherungssumme nach Nr. 1 auf Erstes Risiko: 5.000 EUR und 
die Jahreshöchstentschädigung nach Nr. 5 die doppelte Versi-
cherungssumme nach Nr. 1.

AG 7155 (10) Erweiterte Versicherung von Ableitungs-
rohren (unter Berücksichtigung des 
Alters)

1 Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung – soweit 
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anla-
gen dienen –, die

 a) außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versicherungs-
grundstück liegen,

 b) außerhalb des Versicherungsgrundstücks liegen und für 
die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

2 Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht wer-
den, Rohrstücke ihre Lage verändert haben (Muffenversatz) 
oder wenn Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, 
gleichgültig ob dadurch ein Materialschaden am Rohr bzw. 
an der Dichtung verursacht wurde. 

3 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die „Erweiterte Versiche-
rung von Ableitungsrohren“ kündigen. Der Versicherungs-
nehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

 Bezüglich der Prämie gilt Abschnitt B § 7 ECB 2010.

4 Der entschädigungspfl ichtige Betrag wird ab dem zehnten 
Jahr nach Fertigstellung des Gebäudes für jedes Jahr um je-
weils zwei Prozentpunkte, maximal 80 Prozentpunkte der Ver-
sicherungssumme auf Erstes Risiko gekürzt. Ist eine komplette 
Erneuerung der Ableitungsrohre nach Fertigstellung des Ge-
bäudes erfolgt und kann diese nachgewiesen werden, erfolgt 
die Kürzung nach Satz 1 ab dem zehnten Jahr nach Erneue-
rung der Ableitungsrohre.

5 Die Gesamtleistung ist auf die im Vertrag genannte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt.

6 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Versi-
cherungssumme nach Nr. 1 auf Erstes Risiko: 10.000 EUR und 
die Jahreshöchstentschädigung nach Nr. 5 die doppelte Versi-
cherungssumme nach Nr. 1.

AG 7156 (10) Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes

1 Als Leitungswasser im Sinne von Abschnitt A § 5 ECB 2010 
gilt auch Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfall-
rohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2 Bei versicherten Gebäuden sind frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren 
versichert. 

SK 7205 (10) Erweiterte Versicherung von Rohrlei-
tungen auf dem Versicherungsgrund-
stück

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 5 Nr. 2 ECB 2010 sind 
bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zulei-
tungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren 
der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wär-
mepumpen- oder Solarheizungsanlagen auch versichert, 
sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und diese 
Rohre entweder

 a) nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen, sich aber auf dem Versicherungsgrundstück befi n-
den oder
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 b) sich nicht auf dem Versicherungsgrundstück befi nden, aber 
der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen.

2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt für Nr. 1 eine 
Entschädigungsgrenze von 5.000 EUR. 

SK 7301 (10) Erweiterte Schlossänderungskosten 

In Erweiterung der ECB 2010 ersetzt der Versicherer bis zu der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme die notwendigen Auf-
wendungen für erweiterte Schlossänderungskosten.

Erweiterte Schlossänderungskosten sind Aufwendungen nach Ver-
lust eines Schlüssels für 

a) Änderung der Schlösser; 

b) Anfertigung neuer Schlüssel; 

c) unvermeidbares gewaltsames Öffnen; 

d) Wiederherstellung 

von Tresorräumen oder Behältnissen gemäß Abschnitt A § 17 Nr. 3 
ECB 2010. 

AG 7351 (10) Kosten für provisorische Sicherungs-
maßnahmen nach einem Einbruch oder 
Einbruchsversuch

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruchdiebstahl versi-
chert ist, die notwendigen Kosten für provisorische Reparaturmaß-
nahmen zum Schutz versicherter Sachen sowie für die notwendige 
Bewachung zur Vermeidung von Folgeereignissen, die durch ei-
nen Versicherungsfall oder den Versuch einer Tat nach Abschnitt A 
§ 7 ECB 2010 entstehen.

SK 7401 (10) Geschäftsfahrräder

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 7 Nr. 2 ECB 2010 ist der 
Diebstahl von Geschäftsfahrrädern versichert.

2 Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart ist.

3 Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und re-
gelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versi-
cherungsschutz, wenn sie zusammen mit dem Geschäftsfahr-
rad weggenommen worden sind.

4 Entschädigung wird, auch wenn mehrere Fahrräder abhan-
den gekommen sind, je Versicherungsfall nur bis zur verein-
barten Höhe geleistet.

5 Der Versicherungsnehmer hat

 a) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbrechungszeit-
raums einer Fahrt (Abstellen) in verkehrsüblicher Weise 
durch ein Schloss zu sichern und

 b) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rah-
mennummer der versicherten Geschäftsfahrräder zu be-
schaffen und aufzubewahren.

6 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 5 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B 
§ 8 ECB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Ge-
fahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 ECB 2010.

7 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist zu Nr. 4 die ver-
einbarte Entschädigungsgrenze 250 EUR.

SK 7402 (10) Schaukästen und Vitrinen

1 Sachen in Schaukästen und Vitrinen sind außerhalb des Versi-
cherungsortes gemäß Abschnitt A § 17 Nr. 1 ECB 2010 bis zu 
der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert. Dies 
gilt jedoch nur innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versi-
cherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer Umgebung.

2 Versicherungsschutz gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 2 b ECB 
2010 besteht, wenn der Dieb den Schaukasten oder die Vitri-
ne außerhalb eines Gebäudes aufbricht oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer Werkzeuge öffnet.

SK 7602 (10) Einbruchmeldeanlagen

1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und Be-
hältnisse sind durch eine Einbruchmeldeanlage der im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Art (System) überwacht. 
Wenn dies vereinbart ist, muss es sich um eine durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH oder gleichermaßen qualifi zierte 
Prüfstelle anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) handeln.

2 Der Versicherungsnehmer hat

 a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Her-
stellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfähigem 
Zustand zu erhalten;

 b) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, so-
lange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abwei-
chungen bedürfen der Schriftform;

 c) die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Scha-
denverhütung GmbH anerkannte Errichterfi rma oder durch 
eine von einer gleichermaßen qualifi zierten Zertifi zierungs-
stelle anerkannte Errichterfi rma in vergleichbarer Weise jähr-
lich warten und regelmäßig inspizieren zu lassen, und zwar

aa) EMA Klasse A jährlich;

bb) EMA Klasse B halbjährlich; 

cc) EMA Klasse C vierteljährlich;

 d) Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch 
eine von der VdS Schadenverhütung GmbH oder glei-
chermaßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkannte 
Errichterfi rma beseitigen zu lassen;

 e) während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der 
Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genannten Räume 
und Behältnisse durch einen dort ununterbrochen anwe-
senden Wächter bewachen zu lassen;

 f) Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine 
von der VdS Schadenverhütung GmbH oder gleicherma-
ßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkannte Errich-
terfi rma vornehmen und dabei ausschließlich Teile und 
Geräte des im Versicherungsvertrag genannten Systems 
verwenden zu lassen;

 g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprü-
fung der Einbruchmeldeanlage durch die VdS Schaden-
verhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifi zierte 
Prüfstelle zu gestatten;

 h) bei Aufschaltung der EMA auf ein durch die VdS Schaden-
verhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifi zierte 
Zertifi zierungsstelle anerkanntes Wach- und Sicherheits-
unternehmen Änderungen der vereinbarten Interventi-
onsmaßnahmen dem Versicherer innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen mitzuteilen.

3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 
8 ECB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Ge-
fahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 ECB 2010.

SK 7604 (10) Außenbewachung 

Der Versicherungsnehmer hat die für die Einbruchdiebstahlversi-
cherung als Versicherungsort vereinbarten Räume außerhalb der 
Geschäftszeit ununterbrochen durch einen Wächter bewachen 
und in der vereinbarten Weise Kontrolluhren betätigen zu lassen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Ver-
sicherer unter den in Abschnitt B § 8 ECB 2010 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

Führt die Verletzung dieser Obliegenheit auch zu einer Gefahrer-
höhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 ECB 2010.

SK 7605 (10) Innenbewachung

Der Versicherungsnehmer hat die für die Einbruchdiebstahlversi-
cherung als Versicherungsort vereinbarten Räume außerhalb der 
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Geschäftszeit durch einen Wächter bewachen zu lassen, der sich 
ununterbrochen in diesen Räumen aufhält und in der vereinbarten 
Weise Kontrolluhren betätigt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Ver-
sicherer unter den in Abschnitt B § 8 ECB 2010 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

Führt die Verletzung dieser Obliegenheit auch zu einer Gefahrer-
höhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 ECB 2010.

SK 7606 (10)  Schlüsseldepot

1 Sind auf Verlangen der Feuerwehr Schlüssel für den Zugang 
zu den Räumen von Gebäuden in einem Schlüsseldepot hin-
terlegt, das auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, installiert ist, so gilt das nicht als anzeigepfl ichtige 
Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 ECB 2010, sofern das 
Schlüsseldepot

 a) von der VdS Schadenverhütung GmbH oder einer glei-
chermaßen qualifi zierten Prüfstelle anerkannt ist; 

 b) durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH oder 
einer gleichermaßen qualifi zierten Prüfstelle anerkannte 
Gefahrenmeldeanlage überwacht und gesteuert wird;

 c) gemäß dem vereinbarten Instandhaltungsplan in regel-
mäßigen Abständen inspiziert und gewartet wird.

2 Der Versicherer leistet Entschädigung für notwendige Auf-
wendungen für die Beseitigung von Schäden, die durch 
rechtswidriges, gewaltsames Öffnen oder den Versuch einer 
solchen Tat am Schlüsseldepot eintreten.

AG 8101 (10) Ertragsausfallschäden durch radioaktive 
Isotope

Sachschäden im Sinne von Abschnitt A § 2 FBUB 2010 (soweit ver-
einbart) bzw. Abschnitt A § 3 bis 13 ECBUB 2010 (soweit verein-
bart) sind auch Schäden an dem Betrieb dienenden Sachen, die als 
Folge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses 
durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope 
entstehen, insbesondere Schäden durch Kontamination und Akti-
vierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.

SK 8105 (10) Vergrößerung des Ertragsausfallscha-
dens durch behördliche Wiederaufbau- 
oder Betriebsbeschränkungen 

1 Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 2 b bb FBUB 2010 (so-
weit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 1 Nr. 2 b bb ECBUB 2010 
(soweit vereinbart) besteht Versicherungsschutz auch, soweit 
der Ertragsausfallschaden durch behördliche Wiederherstel-
lungs- oder Betriebsbeschränkungen vergrößert wird.

2 Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 gilt nur, soweit sich behörd-
liche Anordnungen auf dem Betrieb dienende Sachen bezie-
hen, die auf einem als Versicherungsort bezeichneten Grund-
stück des Versicherungsnehmers durch einen Sachschaden 
gemäß den dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen betroffen sind.

3 Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden 
Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens nicht versichert.

 War auf Grund behördlicher Vorschriften die Nutzung der 
dem Betrieb dienenden Sachen zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch 
entstehenden Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens 
nicht versichert.

4 Wenn die Wiederherstellung des Betriebes auf Grund behörd-
licher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer 
Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung des Ertragsaus-
fallschadens nur in dem Umfang gehaftet, soweit er auch bei 
Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wäre. 

5 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

6 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

AG 8106 (10) Vertragsstrafen

1 Der Versicherer leistet bis zu der hierfür vereinbarten Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko Entschädigung für Vertrags-
strafen, die infolge eines versicherten Ertragsausfallschadens 
innerhalb der Haftzeit anfallen.

2 Vertragsstrafen sind vor Eintritt eines Sachschadens vertrag-
lich vereinbarte Leistungen wegen Nicht- oder Schlechterfül-
lung von Liefer- oder Abnahmeverpfl ichtungen.

3 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
erlangen kann. 

4 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

AG 8107 (10) Wertverluste und zusätzliche Aufwen-
dungen

1 Der Versicherer leistet bis zu der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko Entschädigung innerhalb der 
Haftzeit für Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen, die da-
durch entstehen, dass vom Sachschaden nicht betroffene Roh-
, Hilfs-, Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge eines 
versicherten Ertragsausfallschadens vom Versicherungsnehmer 
nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet werden können.

2 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

AG 8108 (10) Zusätzliche Standgelder und ähnliche 
Mehraufwendungen

1 Der Versicherer leistet bis zu der hierfür vereinbarten Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko Entschädigung innerhalb 
der Haftzeit für zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehr-
aufwendungen, die infolge eines Sachschadens durch eine 
versicherte Gefahr anfallen, weil Lagerfl ächen nicht mehr zur 
Verfügung stehen oder Transportmittel nicht mehr entladen 
werden können.

2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
erlangen kann.

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

SK 8109 (10) Ertragsausfallschäden durch bestim-
mungswidriges Ausbrechen glühendflüs-
siger Schmelzmassen

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 2 FBUB 2010 gelten als 
Sachschäden auch Schäden an den dem Betrieb dienenden 
Sachen, die durch bestimmungswidriges Ausbrechen glü-
hendfl üssiger Schmelzmassen aus deren Behältnissen oder 
Leitungen ohne Brand entstehen. 

 Nicht zu den Sachschäden im Sinne des Abschnitt A § 2 FBUB 
2010 gehören Schäden im Innern des Behältnisses, an der 
Durchbruchstelle und an den Schmelzmassen selbst.

2 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

SK 8111 (10) Ertragsausfallschäden infolge von 
Brandschäden innerhalb von Räucher-, 
Trocknungs- und sonstigen ähnlichen 
Erhitzungsanlagen sowie an deren 
Inhalt

Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen 
Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind auch dann Sachschäden 
im Sinne des Abschnitt A § 2 FBUB 2010, wenn der Brand inner-
halb der Anlagen ausbricht.
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SK 8113 (10) Ertragsausfallschäden durch bestim-
mungswidriges Ausbrechen von Metall-
schmelzen

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 2 FBUB 2010 gelten als 
Sachschäden auch Schäden an den dem Betrieb dienenden 
Sachen, die durch bestimmungswidriges Ausbrechen von 
Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr auch ohne Glüher-
scheinung verfl üssigt sind, aus deren Behältnissen oder Lei-
tungen ohne Brand entstehen.

 Nicht zu den Sachschäden im Sinne des Abschnitt A § 2 FBUB 
2010 gehören Schäden im Innern des Behältnisses, an der 
Durchbruchstelle und an den Metallschmelzen selbst.

2 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

AG 8114 (10) Ertragsausfallschäden infolge von Über-
spannungsschäden durch Blitzschlag 
und sonstige Ursachen

1 In Erweiterung zu Abschnitt A § 2 Nr. 1 FBUB 2010 gelten als 
Sachschäden auch Überspannungsschäden 

 a) durch Blitz sowie

 b) durch sonstige Ursachen 

 an den dem Betrieb dienenden elektrischen Einrichtungen 
und Geräten. 

 Die Ausschlüsse nach Abschnitt A § 3 FBUB 2010 bleiben oh-
ne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen unberührt. 

2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
beanspruchen kann.

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt. 

4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

5 Nr. 3 und Nr. 4 fi nden keine Anwendung für Brand- und Ex-
plosionsschäden gemäß Abschnitt A § 2 Nr. 1 a und 1 c FBUB 
2010, die Folgeschaden eines Überspannungsschadens an 
versicherten Sachen sind. 

AG 8150 (10) Einschluss von Ertragsausfallschäden 
infolge Terrorakte

Abweichend von Abschnitt A § 3 Nr. 4 FBUB 2010 und nur im 
Rahmen der Bestimmungen dieses Vertrages gelten Ertragsausfall-
schäden und Kosten durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen als versichert: 

1 Der auslösende Sachschaden muss sich im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, 
in denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Rege-
lung Gültigkeit hat. Die dadurch entstehenden Ertragsausfall-
schäden sind nur versichert, wenn und soweit sich auch der Er-
tragsausfall im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) auswirkt. 
Ausgenommen sind die Länder, in denen für Terrorakte eine 
Poollösung oder gesetzliche Regelung Gültigkeit hat.

2 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Ertragsausfallschäden sowie Kosten jeder Art 
im Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

 a) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
dem Betrieb dienenden Sachen durch die Wirkung oder 
Freisetzung chemischer und/oder biologischer Substan-
zen).

  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor 
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten auf dem Versicherungsort oder von Dritten be-
triebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchfüh-
rung von technischen Verfahren gelagert oder verwendet 
werden (einschließlich betriebsbedingter Zwischenlage-
rung oder Auslieferung).

  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden-
eintritt Bestandteil eines dem Betrieb dienenden Gebäu-
des oder eines Gebäudes von Dritten waren.

 b) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug. 

3 Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im lau-
fenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung. 

4 Der Einschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungs-
nehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat nach 
Zugang wirksam.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

AG 8151 (10) Einschluss von Ertragsausfallschäden 
infolge Terrorakte

Abweichend von Abschnitt A § 14 Nr. 4 ECBUB 2010 und nur im 
Rahmen der Bestimmungen dieses Vertrages gelten Ertragsausfall-
schäden und Kosten durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen als versichert: 

1 Der auslösende Sachschaden muss sich im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, 
in denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Re-
gelung Gültigkeit hat. Die dadurch entstehenden Ertragsaus-
fallschäden sind nur versichert, wenn und soweit sich auch 
der Ertragsausfall im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
auswirkt. Ausgenommen sind die Länder, in denen für Ter-
rorakte eine Poollösung oder gesetzliche Regelung Gültigkeit 
hat.

2 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Ertragsausfallschäden sowie Kosten jeder Art 
im Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:

 a) Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung, durch 
Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen. Brand 
ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat, und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. Explosion ist eine auf 
dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 
beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

 b) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von 
dem Betrieb dienenden Sachen durch die Wirkung oder 
Freisetzung chemischer und/oder biologischer Substan-
zen).

  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor 
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten auf dem Versicherungsort oder von Dritten be-
triebsbedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchfüh-
rung von technischen Verfahren gelagert oder verwendet 
werden (einschließlich betriebsbedingter Zwischenlage-
rung oder Auslieferung).

  Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden-
eintritt Bestandteil eines dem Betrieb dienenden Gebäu-
des oder eines Gebäudes von Dritten waren.

 c) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbe-
zug. 

3 Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im lau-
fenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung. 

4 Der Einschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungs-
nehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
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gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat nach 
Zugang wirksam.

 Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder 
einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

AG 8154 (10) Ertragsausfallschäden infolge von Schä-
den durch Unbenannte Gefahren

1 Gegenstand der Versicherung

 a) In Erweiterung von Abschnitt A § 2 ECBUB 2010 leistet 
der Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfall in-
folge Schäden an Sachen, die plötzlich und unvorherge-
sehen durch ein von außen einwirkendes Ereignis zerstört 
oder beschädigt werden.

 b) Ein Ereignis tritt plötzlich ein, sofern der Erfolg überra-
schend und unerwartet ist. 

 c) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vor-
hersehen können. Grob fahrlässige Unkenntnis schadet 
(siehe Abschnitt B § 16 Nr. 1 b ECBUB 2010).

 d) Als Zerstörung oder Beschädigung von Sachen gilt eine 
nachteilige Veränderung der Sachsubstanz oder eine Be-
einträchtigung ihrer Gebrauchsfähigkeit. 

  Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt dagegen nicht 
vor, soweit ein ursprünglich vorhandener Mangel offen-
kundig wird oder wenn die Sache durch eine unwesent-
liche Veränderung beeinträchtigt wird. Eine unwesent-
liche Veränderung liegt insbesondere dann vor, wenn die 
Funktion der Sache nicht beeinträchtigt wird.

2 Nicht versicherte Schäden

 Als Sachschaden im Sinne von Abschnitt A § 1 ECBUB 2010 
gelten nicht Schäden an 

 a) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;

 b) Deponien;

 c) Offshore-Anlagen einschließlich dort befi ndlicher Sachen;

 d) Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes einschließlich dort 
befi ndlicher Sachen;

 e) Tieren, Pfl anzen, Mikroorganismen;

 f) Fahrzeugen aller Art wie Kraft-, Wasser-, Schienen-, Luft- 
und Raumfahrzeugen, Zugmaschinen sowie Kraftfahr-
zeuganhängern;

 g) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 
sind und in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befi nd-
lichen Sachen;

 h) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich 
abgeschlossen ist (Montageobjekte);

 i) Daten und Programmen;

 j) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden, 
Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, 
Perlen sowie Sachen aus Edelmetallen;

 k) Geschäftsunterlagen;

 l) Baubuden, Zelten, Traglufthallen und darin befi ndlichen 
Sachen;

 m) Hausrat aller Art;

 n) Automaten mit Geldeinwurf, sofern es sich nicht um Vor-
räte handelt;

 o) Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstü-
cken, ferner typengebundenen für die laufende Produkti-
on nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen;

 p) Zäunen, Straßen und Wegen.

3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 a) In Ergänzung zu Abschnitt A § 14 ECBUB 2010 sind ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden nicht versi-
chert,

aa) die versicherbar sind gegen 

– Gefahren der Feuer-Betriebsunterbrechungs versi-
cherung oder 

– Gefahren nach Abschnitt A § 2 ECBUB 2010;

bb) die unter einen Ausschlusstatbestand der nach aa 
versicherbaren Gefahren fallen; Abschnitt B § 16 EC-
BUB 2010 bleibt unberührt;

cc) durch Verfügung von hoher Hand;

dd) durch Konstruktions-, Material-, Ausführungs- oder 
Planungsfehler;

ee) durch Ausfall oder mangelnde Funktion von Klima-, 
Heiz- oder Kühlsystemen;

ff) durch Zufuhr oder Ausbleiben von Energie;

gg) durch Trockenheit oder Austrocknung;

hh) durch Glas- oder Metallschmelzmassen;

ii) durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen;

jj) durch Überschwemmung oder Rückstau infolge an-
derer als in Abschnitt A § 9 ECBUB 2010 beschrie-
benen Sachverhalten;

kk) durch einfachen Diebstahl, Abhandenkommen, Ver-
untreuung, Unterschlagung, Betrug, betrügerischen 
Komplott, unaufklärbare Verluste oder Inventurdiffe-
renzen;

ll) durch Viren, Mikroorganismen (z. B. Fermentation), 
Tiere, Insekten, Pfl anzen, inneren Verderb, Pilzbefall 
oder Übertragung von Krankheiten;

mm) durch Genmanipulation, Genmutation oder andere 
Genveränderungen;

nn) durch eine infolge biologischer oder chemischer Sub-
stanzen verursachte Kontamination;

oo) an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen 
oder elektronischen Einrichtungen und Anlagen, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Einsatz, 
der Nutzung, der Instandhaltung sowie der Instand-
setzung (z. B. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, 
Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel, Versagen 
von Mess-, Steuer-, Regel- oder Sicherheitseinrich-
tungen); 

pp) durch natürliche Beschaffenheit, Alter, Abnutzung 
oder Verschleiß, korrosive Angriffe oder Abzeh-
rungen;

qq) durch übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm 
oder sonstigen Ablagerungen;

rr) durch Erosion, Schwund oder Kontamination (z. B. 
Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Verstaubung, 
Beaufschlagung);

ss) durch Senken, Setzen, Reißen, Schrumpfen, Dehnen;

tt) durch Witterungseinfl üsse, mit denen auf Grund der 
Jahreszeit und den örtlichen Verhältnissen gerechnet 
werden kann;

uu) durch den unmittelbaren Vorgang der Herstellung, 
Verarbeitung, Bearbeitung oder Reparatur;

vv) durch Transporte aller Art sowie beim Be- oder Entla-
den der den Transport durchführenden Transportmit-
tel. 

 b) Die Ausschlüsse gemäß a oo bis vv gelten nicht für Er-
tragsausfallschäden infolge Schäden an Sachen, die mit-
telbar zerstört oder beschädigt werden, es sei denn, diese 
Schäden fallen selbst unter eine Ausschlussbestimmung.
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4 Abweichende Kündigungsfrist

 Versicherungsnehmer und Versicherer können diese Klausel 
jederzeit kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. Macht der Versicherer von seinem Kündi-
gungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Bezüglich 
der Prämie gilt Abschnitt B § 7 ECBUB 2010.

5 Selbstbehalt

 Der als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

6 Höchstentschädigung/Jahreshöchstentschädigung

 Die Entschädigung ist 

 a) je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt 
(Höchstentschädigung);

 b) auf die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

AG 8156 (10) Ertragsausfallschäden infolge Sachschä-
den an Regenfallrohren innerhalb des 
Gebäudes

1 Als Leitungswasser im Sinne von Abschnitt A § 6 ECBUB 2010 
gilt auch Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfall-
rohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2 Ertragsausfallschäden infolge frostbedingter und sonstiger 
Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren 
sind versichert. 

AG 8250 (10) Sachen, die dem Betrieb dienen

1 Als dem Betrieb dienende Sachen im Sinne der dem Ver-
trag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen gelten auch 

 a) vorübergehend außer Betrieb genommene Anlagegüter;

 b) Gebäude, die nicht bezugsfertig sind und in diesen Ge-
bäuden befi ndliche bewegliche Sachen;

 c) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich 
abgeschlossen ist.

 Ersatzpfl ichtig ist der durch die verzögerte oder beeinträchtig-
te Inbetriebnahme bzw. Nutzung dieser Sachen entstehende 
Ertragsausfallschaden.

2 Die Versicherung nach Nr. 1 b und Nr. 1 c gilt ausschließlich 
für die nachstehend genannten Gefahren und nur, sofern die-
se vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 c) Leitungswasser;

 d) Sturm, Hagel;

 e) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub.

SK 8301 (10) Sachverständigenkosten

Übersteigt der entschädigungspfl ichtige Schaden den vereinbar-
ten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür verein-
barten Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag zu 
Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch 
den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverstän-
digenverfahrens den vereinbarten Anteil.

AG 8402 (10) Weitere Versicherungsorte

1 Versicherungsschutz besteht auch, wenn sich der Sachscha-
den gemäß den dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen auf weiteren Grundstücken 
fremder Unternehmen innerhalb des vereinbarten Geltungs-
bereiches (soweit Einbruchdiebstahl vereinbart ist, gilt dies für 

diese Gefahr nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, 
Beneluxstaaten, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Frank-
reich und Dänemark) an Sachen ereignet hat, die dem Versi-
cherungsnehmer gehören, die von ihm unter Eigentumsvor-
behalt erworben oder zur Sicherung übereignet sind oder die 
er für seinen Betrieb gemietet, gepachtet oder geliehen hat. 

2 Die Versicherung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser;

 f) Sturm, Hagel;

 g) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub.

3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). Dies gilt nicht 
für Ertragsausfallschäden infolge von Schäden an Sachen, die 
sich vorübergehend zur Revision, Reparatur, Wartung oder 
Überholung außerhalb der im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Versicherungsorte innerhalb Europas befi nden.

AG 8403 (10) Rückwirkungsschäden (Zulieferer)

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 4 FBUB 2010 (soweit verein-
bart) bzw. Abschnitt A § 15 ECBUB 2010 (soweit vereinbart) 
kann sich der Sachschaden entsprechend Abschnitt A § 2 FBUB 
2010 (soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A §§ 3 bis 7 ECBUB 
2010 (soweit vereinbart) auch auf einem Betriebsgrundstück 
eines mit dem Versicherungsnehmer durch Zulieferung von 
Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden Unter-
nehmens (Zulieferer) ereignen. Dies gilt jedoch, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, nur für Grundstücke innerhalb Europas.

2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwen-
dung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, 
werden nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen 
Entschädigung die Höchstentschädigung gemäß Nr. 4 über-
steigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versiche-
rers beruhen.

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

5 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser; 

 f) Sturm, Hagel.

6 Bei der Prämienrückgewähr nach Abschnitt A § 9 FBUB 2010 
(soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 20 ECBUB 2010 (so-
weit vereinbart) bleibt der Prämienzuschlag für die Versiche-
rung von Rückwirkungsschäden unberücksichtigt.

AG 8404 (10) Rückwirkungsschäden (Abnehmer)

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 4 FBUB 2010 (soweit verein-
bart) bzw. Abschnitt A § 15 ECBUB 2010 (soweit vereinbart) 
kann sich der Sachschaden nach Abschnitt A § 2 FBUB 2010 
(soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A §§ 3 bis 7 ECBUB 2010 
(soweit vereinbart) auch auf einem Betriebsgrundstück eines 
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im Versicherungsschein dokumentierten, mit dem Versiche-
rungsnehmer durch Abnahme von Produkten in laufender 
Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens (Abnehmer) 
ereignen. Dies gilt jedoch, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, nur für Grundstücke innerhalb Europas.

2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwen-
dung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, 
werden nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen 
Entschädigung die Höchstentschädigung gemäß Nr. 4 über-
steigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versiche-
rers beruhen.

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

5 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser; 

 f) Sturm, Hagel.

6 Bei der Prämienrückgewähr nach Abschnitt A § 9 FBUB 2010 
(soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 20 ECBUB 2010 (so-
weit vereinbart) bleibt der Prämienzuschlag für die Versiche-
rung von Rückwirkungsschäden unberücksichtigt.

AG 8405 (10) Anschlussgleise und Wasserstraßenan-
schlüsse

1 Als Versicherungsort im Sinne des Abschnitt A § 4 FBUB 2010 
(soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 15 ECBUB 2010 (so-
weit vereinbart) gelten auch Anschlussgleise und Wasserstra-
ßenanschlüsse sowie in unmittelbarer Nähe des Versiche-
rungsortes abgestellte Transportmittel.

2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
erlangen kann.

3 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen.

AG 8450 (10) Risiken im Ausland 

1 Ergänzend zu den Bestimmungen über nicht versicherte Ge-
fahren und Schäden in Abschnitt A § 2 FBUB 2010 (soweit 
vereinbart), Abschnitt A §§ 3 bis 13 ECBUB 2010 (soweit ver-
einbart) sowie in Klausel „Ertragsausfallschäden infolge von 
Schäden durch Unbenannte Gefahren“ (soweit vereinbart) 
gilt weiterhin:

 a) Soweit Risiken im Ausland versichert sind, gelten Ansprü-
che, die auf nationalen Gesetzgebungen des Auslandes 
beruhen, ausgeschlossen, insbesondere

aa) Ansprüche, die sich aus der Deckungsverpfl ichtung 
im Rahmen von „Catastrophes Naturelles“ in Frank-
reich ergeben würden;

bb) Ansprüche, die sich aus der gesetzlichen Deckungs-
verpfl ichtung in Belgien für Rettungskosten ergeben 
würden;

cc) Ansprüche, die sich aus der Deckungsverpfl ichtung 
im Rahmen von „Calamidad Nacional“ und „Consor-
cio“ in Spanien ergeben würden;

dd) Ansprüche, die sich aus der Verordnung über die Ele-
mentarschadenversicherung in der Schweiz vom 18. 
November 1992 oder aus entsprechenden Nachfol-
geregelungen ergeben würden. 

 b) Soweit Versicherungsschutz in nachstehenden Ländern 
für eine oder mehrere der nachstehenden Gefahren oder 
Schäden vereinbart ist, gilt in Ergänzung zu den Aus-
schlussbestimmungen dieses Vertrages folgendes:

aa) Nicht versichert sind Ertragsausfallschäden infolge 
von

–  Feuer- und Explosionsschäden in England, Schott-
land, Wales, die durch Terrorismus verursacht wur-
den;

–  Sachschäden in Nordirland, die durch Terrorismus 
oder Innere Unruhen verursacht wurden.

 Als Terrorismus gilt jegliche Handlung einer Per-
son, die für eine oder in Verbindung mit einer 
Organisation tätig wird, deren Ziel es ist, mittels 
Anwendung von Gewalt eine de jure oder de facto 
agierende Regierung zu stürzen oder auf sie Ein-
fl uss zu nehmen.

 Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursa-
chen nicht zu erbringen, so genügt die überwie-
gende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf 
eine dieser Ursachen zurückzuführen ist.

bb) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden 
in den Niederlanden oder in Belgien durch Flut oder 
Überschwemmung.

cc) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen

–  Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden in 
Südafrika, den Homelands und Namibia, die aus 
Gefahren resultieren, welche über die South Afri-
can Specials Risks Insurance Association (SASRIA) 
oder Namibian Special Risks Insurance Association 
(NASRIA) grundsätzlich versicherbar sind;

–  Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden in den 
Independent States (Homelands) und in Namibia, 
die durch politisch motivierte Anschläge im Sinne 
der lokalen Begriffsdefi nition von Political Riot ver-
ursacht werden.

dd) Nicht versichert sind Ertragsausfallschäden infolge 
Sachschäden ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen in Kalifornien (USA), Mexiko, Japan, Türkei, 
Griechenland und Italien durch Erdbeben.

2 Soweit Risiken im Ausland versichert sind, wird der Versi-
cherungsnehmer die zur Kürzung der deutschen Versiche-
rungsteuer und erforderlichenfalls zur Berechnung und Ab-
führung der ausländischen Versicherungsteuer relevanten 
Informationen oder Schätzungen für jede Prämienberech-
nung zur Verfügung stellen.

 Werden von der Steuerbehörde die Berechnungsgrundla-
gen angezweifelt oder steuerrechtlich abweichend bewertet 
und deshalb der Versicherer für die Abführung der Versiche-
rungsteuer oder ähnlicher Abgaben in Anspruch genommen, 
stellt der Versicherungsnehmer die Berechnungsgrundlagen 
zur Verfügung und erstattet dem Versicherer evtl. nach-
zuentrichtende Versicherungsteuer oder sonstige Abgaben.

AG 8451 (10) Nutzungsbeschränkungen

1 Ein Ertragsausfallschaden wird auch ersetzt, wenn sich der 
Sachschaden gemäß Abschnitt A § 2 FBUB 2010 (soweit ver-
einbart) bzw. Abschnitt A §§ 3 bis 7 ECBUB 2010 (soweit ver-
einbart) in der Nachbarschaft vom Versicherungsort ereignet 
hat. Versichert ist der Ertragsausfallschaden, der entsteht, weil 
der Versicherungsort nicht mehr betreten oder darauf befi nd-
liche Betriebsanlagen nicht mehr genutzt werden können. 

2 Versicherungsschutz nach Nr. 1 gilt nicht für Schäden in 
weiteren Versicherungsorten nach Klausel „Weitere Versiche-
rungsorte“.
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3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

5 Die Versicherung nach Nr. 1 gilt ausschließlich für die nach-
stehend genannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart 
sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser;

 f) Sturm, Hagel.

6 Bei der Prämienrückgewähr nach Abschnitt A § 9 FBUB 2010 
(soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 20 ECBUB 2010 (so-
weit vereinbart) bleibt der Prämienzuschlag für die Versiche-
rung von Nutzungsbeschränkungen unberücksichtigt.

AG 8452 (10) Rückwirkungsschäden (Ausfall von 
Fremd energie)

1 In Erweiterung von Abschnitt A § 4 FBUB 2010 (soweit verein-
bart) bzw. Abschnitt A § 15 ECBUB 2010 (soweit vereinbart) haf-
tet der Versicherer auch für Ertragsausfallschäden, die im Betrieb 
des Versicherungsnehmers dadurch entstehen, dass dessen En-
ergieversorgung mit Strom, Gas oder Wasser durch einen Sach-
schaden gemäß Abschnitt A § 2 FBUB 2010 (soweit vereinbart) 
bzw. Abschnitt A §§ 3 bis 7 ECBUB 2010 (soweit vereinbart) in 
den Werken der jeweiligen Energielieferanten ausfällt.

 Dies gilt jedoch, sofern nichts anderes vereinbart ist, nur für 
Grundstücke innerhalb Europas.

2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung 
oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, werden 
nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen Entschä-
digung die Höchstentschädigung gemäß Nr. 4 übersteigen, es 
sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

3 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.

4 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

5 Die Versicherung gilt ausschließlich für die nachstehend ge-
nannten Gefahren und nur, sofern diese vereinbart sind:

 a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung;

 c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;

 d) Wasserlöschanlagen-Leckage;

 e) Leitungswasser; 

 f) Sturm, Hagel.

6 Bei der Prämienrückgewähr nach Abschnitt A § 9 FBUB 2010 
(soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 20 ECBUB 2010 (so-
weit vereinbart) bleibt der Prämienzuschlag für die Versiche-
rung von Rückwirkungsschäden unberücksichtigt.

AG 8453 (10) Rückwirkungsschäden (Abnehmer)
– ohne Nennung der Abnehmer bis 
zu einer Entschädigungsgrenze von 
250.000 EUR

Abweichend von Klausel AG 8404 (10) Nr. 1 Satz 1 ersetzt der 
Versicherer bis zu einer Entschädigungsgrenze von 250.000 EUR 
auch Ertragsausfallschäden, wenn sich der Sachschaden auf einem 
Betriebsgrundstück eines mit dem Versicherungsnehmer durch 
Abnahme von Produkten in laufender Geschäftsverbindung ste-
henden Unternehmens (Abnehmer) ereignet und dieses Unter-
nehmen nicht im Versicherungsschein dokumentiert ist.

SK 8501 (10) Überjährige Haftzeit bis zu 24 Monaten

1 Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 3 FBUB 2010 (soweit 
vereinbart) bzw. Abschnitt A § 1 Nr. 3 ECBUB 2010 (soweit 
vereinbart) sind die im Versicherungsvertrag angegebenen 
Haftzeiten vereinbart. Die Versicherungssummen beziehen 
sich für alle Positionen einheitlich auf 24 Monate.

2 Die Bestimmungen zur Prämienrückgewähr gemäß den dem 
Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen werden wie folgt geändert:

 a) War der Versicherungswert für die mit Ende der abgelau-
fenen Versicherungsperiode zurückliegenden 24 Monate 
niedriger als die Versicherungssumme und meldet der 
Versicherungsnehmer dies dem Versicherer innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf der Versicherungsperiode, so 
wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, die auf den 
Mehrbetrag der Versicherungssumme gezahlte Prämie bis 
zu einem Drittel der Jahresprämie rückvergütet. Der Versi-
cherungswert ist für jede Position gesondert zu melden.

 b) Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemel-
dete Betrag niedriger als der Versicherungswert des Zeit-
raums, für den die Meldung abgegeben wurde, so wird 
der Schaden nur anteilig ersetzt.

  Es wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich zum 
ganzen Schaden verhält wie der gemeldete Betrag zum 
tatsächlichen Versicherungswert, höchstens jedoch zu der 
vereinbarten Versicherungssumme der Versicherungsperi-
ode, für die die Meldung abgegeben wurde.

  Eine bestehende Unterversicherung führt zu einer zusätz-
lichen Kürzung der Entschädigung. Eine Kürzung erfolgt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, 
dass weder er selbst noch die jeweils damit betraute Hilfs-
person die unrichtige Meldung verschuldet hat.

 c) Ist die Versicherungssumme während des abgelaufenen 
Versicherungsjahres geändert worden, so gilt als Versi-
cherungssumme im Sinne von a und b die Jahresdurch-
schnittssumme, die sich aus den jeweiligen Versicherungs-
summen unter Berücksichtigung der Zeiträume errechnet, 
in denen sie gegolten haben.

SK 8502 (10) Nachhaftung

1 Der Versicherer haftet über die Versicherungssumme je Po-
sition hinaus bis zu der vereinbarten Nachhaftung. Dies gilt 
nicht für vereinbarte Entschädigungsgrenzen und Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko.

2 Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entsprechen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, spätestens 6 Mo-
nate nach Ablauf eines Versicherungsjahres zu melden, wel-
chen Betriebsgewinn und welche Kosten er im abgelaufenen 
Geschäftsjahr erwirtschaftet hat. Wird die Versicherungssum-
me einer Position überschritten, so ist die Prämie für die über-
schießende Summe bis zur Höhe der vereinbarten Nachhaf-
tung nachzuentrichten.

 Ist die Versicherungssumme im abgelaufenen Versicherungs-
jahr geändert worden, so gilt als Versicherungssumme die 
Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Ver-
sicherungssummen unter Berücksichtigung der Zeiträume 
errechnet, in denen sie gegolten haben.

3 Erfolgt keine fristgerechte Meldung, wird für das abgelaufene 
Versicherungsjahr die vereinbarte oder nach Nr. 2 Satz 4 sich 
ergebende Jahresdurchschnittssumme zuzüglich Nachhaf-
tung abgerechnet.

4 Eine Unterversicherung wird nicht geltend gemacht, wenn 
der Versicherungswert nicht höher ist als die Versicherungs-
summe zuzüglich der vereinbarten Nachhaftung.

5 Entschädigung, Rückvergütung und Nachzahlung sind für je-
de Position gesondert festzustellen und abzurechnen.

6 Die Bestimmungen zur Prämienrückgewähr gemäß den dem 
Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen bleiben unberührt. Die Nr. 2 der Bestimmungen 
zur Prämienrückgewähr gemäß den dem Vertrag zu Grunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen gilt sinn-
gemäß auch für die Meldung nach Nr. 2 Satz 2.
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7 Soweit die Klausel SK 8501 (10) „Überjährige Haftzeit bis zu 
24 Monaten“ vereinbart ist, ist die Meldung des Betriebsge-
winns und der erwirtschafteten Kosten nach Nr. 2 Satz 2 statt 
für das abgelaufene Geschäftsjahr für die mit Ende dieses Ge-
schäftsjahres abgelaufenen 24 Monate abzugeben.

8 Soweit die Klausel AG 8551 (10) „Überjährige Haftzeit über 
24 bis zu 36 Monaten" vereinbart ist, ist die Meldung des 
Betriebsgewinns und der erwirtschafteten Kosten nach Nr. 2 
Satz 2 statt für das abgelaufene Geschäftsjahr für die mit Ende 
dieses Geschäftsjahres abgelaufenen 36 Monate abzugeben.

AG 8550 (10) Verlängerung der Meldefrist

Die Meldefrist von sechs Monaten nach Abschnitt A § 9 FBUB 2010 
(soweit vereinbart) bzw. Abschnitt A § 20 ECBUB 2010 (soweit ver-
einbart) wird auf die vereinbarte Dauer ausgedehnt. Gleiches gilt, 
soweit Klausel SK 8501 (10) „Überjährige Haftzeit bis zu 24 Mona-
ten“, AG 8551 (10) „Überjährige Haftzeit über 24 bis zu 36 Mona-
ten“ oder Klausel SK 8502 (10) „Nachhaftung“ vereinbart ist, für die 
dort vereinbarten Meldefristen.

SK 8601 (10) Verantwortlichkeit für Verstöße gegen 
Sicherheitsvorschriften

1 Die „Brandverhütungs-Vorschriften für Fabriken und gewerb-
liche Anlagen“ sind im Betrieb ordnungsgemäß bekanntzu-
machen.

2 Ist dies geschehen, so ist der Versicherungsnehmer nicht ver-
antwortlich für Verstöße gegen gesetzliche, behördliche und 
vertragliche Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wissen und 
ohne Wissen seiner Repräsentanten begangen werden.

SK 8602 (10) Elektrische Anlagen

1 Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle 
12 Monate auf seine Kosten durch einen von der VdS Scha-
denverhütung GmbH oder einer gleichermaßen qualifi zierten 
Zertifi zierungsstelle anerkannten Sachverständigen prüfen 
und sich ein Zeugnis darüber ausstellen zu lassen. In dem 
Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein, innerhalb derer Mängel 
beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln 
der Elektrotechnik, insbesondere von den einschlägigen VDE-
Bestimmungen, sowie Abweichungen von den Sicherheits-
vorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen, abgestellt 
werden müssen. 

2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis 
unverzüglich zu übersenden und die Mängel fristgemäß zu 
beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen. 

3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 oder Nr. 
2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B § 8 FBUB 2010 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise lei-
stungsfrei.

 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Ge-
fahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 FBUB 2010.

SK 8603 (10) Prüfung von elektrischen Anlagen 

Abweichend von den Regelungen der Klausel SK 8602 (10) „Elek-
trische Anlagen“ verzichtet der Versicherer, falls bei einer Prüfung 
gemäß Nr. 1 der Klausel SK 8602 (10) keine erheblichen Mängel 
festgestellt werden, auf die nächstfällige Prüfung.

SK 8605 (10) Vorübergehende Abweichung von Si-
cherheitsvorschriften

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebs-
vorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem 
Versicherungsort gelten, soweit sie durch zwingende technische 
Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene 
erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Vertragsverletzung im 
Sinne des Abschnitt B § 8 FBUB 2010, und wenn derartige Abwei-
chungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht 
als Verstoß gegen Abschnitt B § 9 FBUB 2010. Abweichungen, die 
die Dauer von 6 Monaten überschreiten, gelten nicht mehr als 
vorübergehend.

SK 8606 (10) Anzeige von Gefahrerhöhungen bei Be-
stehen einer Versicherungsabteilung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung ein-
gerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche Tat-
sachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefah-
rerhöhungen als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, 
nachdem die Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers 
Kenntnis von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versiche-
rungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen 
Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die Versi-
cherungsabteilung unverzüglich erstatten.

SK 8607 (10) Betriebsstilllegung

1 Mit Stilllegung des Betriebes sind sämtliche Räume des Versi-
cherungsortes zu reinigen. Kehricht und Abfälle sind zu besei-
tigen.

2 Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchsfähigem 
Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, Türen oder 
Fenster sind unverzüglich wiederherzustellen.

3 Es muss für eine ständige Beaufsichtigung des Grundstücks 
durch eine zuverlässige Person gesorgt werden, die sämtliche 
Räume möglichst täglich, mindestens aber jeden zweiten Tag 
einmal zu begehen und die verschließbaren Räume nach je-
der Revision wieder zu verschließen hat.

4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 bis Nr. 3 
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B § 8 FBUB 2010 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise lei-
stungsfrei.

 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Ge-
fahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 FBUB 2010.

SK 8612 (10) Abweichung von Sicherheitsvorschriften

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Gewerbe-
aufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft schriftlich zugestimmt 
hat, beeinträchtigen die Entschädigungspfl icht nicht.

SK 8613 (10) Einbruchmeldeanlagen

1 Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und Behält-
nisse sind durch eine Einbruchmeldeanlage der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Art (System) überwacht. Wenn 
dies vereinbart ist, muss es sich um eine durch die VdS Scha-
denverhütung GmbH oder gleichermaßen qualifi zierte Prüf-
stelle anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) handeln.

2 Der Versicherungsnehmer hat

 a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Her-
stellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfähigem 
Zustand zu erhalten;

 b) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, so-
lange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abwei-
chungen bedürfen der Schriftform;

 c) die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Scha-
denverhütung GmbH anerkannte Errichterfi rma oder 
durch eine von einer gleichermaßen qualifi zierten Zertifi -
zierungsstelle anerkannte Errichterfi rma in vergleichbarer 
Weise jährlich warten und regelmäßig inspizieren zu las-
sen, und zwar

aa) EMA Klasse A jährlich;

bb) EMA Klasse B halbjährlich;

cc) EMA Klasse C vierteljährlich;

 d) Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch 
eine von der VdS Schadenverhütung GmbH oder glei-
chermaßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkannte 
Errichterfi rma beseitigen zu lassen;

 e) während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der 
Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genannten Räume 
und Behältnisse durch einen dort ununterbrochen anwe-
senden Wächter bewachen zu lassen;
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 f) Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine 
von der VdS Schadenverhütung GmbH oder gleicherma-
ßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkannte Errich-
terfi rma vornehmen und dabei ausschließlich Teile und 
Geräte des im Versicherungsvertrag genannten Systems 
verwenden zu lassen;

 g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprü-
fung der Einbruchmeldeanlage durch die VdS Schaden-
verhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifi zierte 
Prüfstelle zu gestatten;

 h) bei Aufschaltung der EMA auf ein durch die VdS Schaden-
verhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifi zierte 
Zertifi zierungsstelle anerkanntes Wach- und Sicherheits-
unternehmen Änderungen der vereinbarten Interventi-
onsmaßnahmen dem Versicherer innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen mitzuteilen.

3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B 
§ 8 ECBUB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Ge-
fahrerhöhung, so gilt zusätzlich Abschnitt B § 9 ECBUB 2010.

AG 8652 (10) Mieten und Pachtgebühren

Der Versicherer erkennt den Weiteraufwand von Mieten und 
Pachtgebühren als wirtschaftlich begründet an, soweit entspre-
chende Zahlungen an den Vermieter tatsächlich erbracht werden. 

Diese Regelung gilt entsprechend für geleaste Sachen.

SK 8701 (10) 48-Stundenklausel 

Für Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen des Betriebes von 
weniger als 48 Stunden wird keine Entschädigung geleistet.

AG 8702 (10) Weiterzahlung von Gehältern, Löhnen, 
Provisionen und sonstigen Bezügen

1 Die Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen über den 
nächstzulässigen Entlassungstermin hinaus erkennt der Versi-
cherer als wirtschaftlich begründet an, soweit sie erforderlich 
ist, um die Angestellten und Arbeiter dem Betrieb zu erhalten.

 Unter Gehälter und Löhne fallen alle Personalaufwendungen 
(also auch die Provisionen), unter Angestellte und Arbeiter 
das gesamte Personal (also auch die vertraglichen Vertreter). 
Die Beurteilung richtet sich nach den personal- und sozialpo-
litischen Grundsätzen des Versicherungsnehmers.

2 Der Versicherer erkennt die Entscheidung des Versicherungs-
nehmers über die wirtschaftliche Begründung der weiteren 
Vergütung von Provisionen und sonstigen Bezügen an ver-
tragliche Vertreter an.

3 Abfi ndungszahlungen (ausgenommen Vorruhestandsrege-
lungen oder Sozialpläne) an ausscheidendes Personal stehen 
den Personalaufwendungen bzw. den Provisionen gleich.

SK 8801 (10) Führung 

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Wil-
lenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Ver-
sicherer entgegenzunehmen.

SK 8804 (10) Prozessführung

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer 
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-
trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führen-
den Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie 
die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich ver-
bindlich an.

3 Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der 
Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpfl ichtet, 
die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere 
Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird 
diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

SK 8901 (10) Sachverständigenverfahren bei Zusam-
mentreffen mit einer Maschinen-Be-
triebsunterbrechungsversicherung

1 Besteht auch eine Maschinen-Betriebsunterbrechungsver-
sicherung und ist streitig, ob oder in welchem Umfang 
ein Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als 
Maschi nen-Betriebsunterbrechungsschaden anzusehen ist, so 
kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des 
Schadens zum vorliegenden Vertrag und des Maschinen-Be-
triebsunterbrechungsschadens in einem gemeinsamen Sach-
verständigenverfahren festgestellt wird. 

2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungs-
anspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt 
werden. 

3 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachver-
ständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei ge-
meinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen 
Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe 
des von ihr benannten Sachverständigen in Textform 
auffordern, einen Sachverständigen zu benennen. Ge-
schieht dies nicht innerhalb zwei Wochen nach Zugang 
der Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den 
Sachverständigen der säumigen Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In 
der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung ste-
hen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis stehen. 

 c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn 
des Feststellungsverfahrens einen weiteren Sachverstän-
digen als Obmann. Die Regelung unter b gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstän-
digen gelten die diesem Vertrag zu Grunde liegenden All-
gemeinen Versicherungsbedingungen und die für die Ma-
schinen-Betriebsunterbrechungsversicherung zu Grunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den 
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen vonei-
nander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann überge-
ben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den 
drei Parteien gleichzeitig. 

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sach-
lage erheblich abweichen. Auf Grund dieser verbindlichen 
Feststellungen berechnen die Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern.
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6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen die Parteien je zu einem Drittel.

7 Steht zum Zeitpunkt der Fälligkeit einer Abschlagszahlung 
noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu vorlie-
gendem Vertrag oder als Maschinen-Betriebsunterbrechungs-
schaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an 
der Abschlagszahlung vorläufi g mit der Hälfte.

8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten nach Abschnitt B § 8 Nr. 2 der dem Vertrag zu Grunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht be-
rührt.

SK 8902 (10) Vertragsbeendigung bei Kündigung des 
Versicherers nach einem Versicherungs-
fall

Bei einer Kündigung des Versicherers aus Anlass eines Versiche-
rungsfalles endet der Vertrag erst 3 Monate nach Zugang der Kün-
digung.
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Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
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Vorbemerkung

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit mit

■ dem Bundesverband der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand e. V. (BAGUV),

■ dem Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. (BDI) und

■ dem Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV)

erarbeitet.

Erläuternde Hinweise und Ergänzungen zur Text-
fassung der ZH1/201 (Stand April 1994, aktualisiert
1996) durch den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und den Bun-
desverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
erscheinen hier im Blaudruck.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Regeln finden Anwendung bei der Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern zur
Bekämpfung von Entstehungsbränden.

Unter Sachwertschutz-Gesichtspunkten müssen

■ die Minderung von Löschmittelschäden durch
die richtige Auswahl der Löschmittel sowie

■ die objektbezogene Auswahl des Löschgerätes

verstärkte Berücksichtigung finden.

1.2 Diese Regeln finden keine Anwendung in Be-
reichen, die durch besondere gesetzliche Bestim-
mungen geregelt sind.

Dies sind z.B.

■ Anlagen, die der Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten (VbF) unterliegen,

■ Garagen, die den Garagenverordnungen der
Länder unterliegen,

■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte mit
Betriebserlaubnis.

Hinweis: Nach der FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung dürfen Halonlöscher nur noch mit Ausnahme-
genehmigung eingesetzt werden.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Feuerlöscher im Sinne dieser Regeln sind
tragbare Feuerlöscher und ohne eigenen Kraftan-
trieb fahrbare Löschgeräte.

Andere geeignete Löscheinrichtungen wie Wand-
hydranten oder Sonderwandhydranten (z.B.
Schaum-/Wasserwandhydrant) können im Rah-
men der Bemessung berücksichtigt werden.

Ortsfeste Löschanlagen gehören nicht zu diesen
Löscheinrichtungen.

2.2 Löschvermögen ist die Fähigkeit eines Feu-
erlöschers, ein genormtes Brandobjekt mit einer
maximalen Löschmittelmenge zu löschen.

Siehe DIN EN 3-4 “Tragbare Feuerlöscher; Füll-
mengen, Mindestanforderungen an das Löschver-
mögen”.

Das Löschvermögen ist auf Feuerlöschern als Lei-
stungsklasse nach DIN EN 3-5 “Tragbare Feuerlö-
scher; Zusätzliche Anforderungen und Prüfungen”
aufgedruckt.

Muster einer Beschriftung siehe Anhang 3.

Regeln für die Ausrüstung von
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
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2.3 Löschmitteleinheit LE ist eine eingeführte
Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähig-
keit unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu
vergleichen und das Löschvermögen der Feuerlö-
scher zu addieren.

2.4 Arbeitsstätten im Sinne dieser Regeln sind
insbesondere

■ Arbeitsräume in Gebäuden, einschließlich Aus-
bildungsstätten,

■ Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im
Freien,

■ Baustellen,
■ Verkaufsstände im Freien, die im Zusammen-

hang mit Ladengeschäften stehen,
■ Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte

auf Binnengewässern.

Zur Arbeitsstätte gehören auch

■ Verkehrswege,
■ Lager-, Maschinen- und Nebenräume,
■ Pausen-, Bereitschafts-, Liegeräume und Räu-

me für körperliche Ausgleichsübungen,
■ Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume (Sanitär-

räume),
■ Sanitätsräume.

Für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte
auf Binnengewässern gelten unter Umständen be-
sondere gesetzliche Vorschriften.

2.5 Sachkundiger für die Prüfung von Feuerlö-
schern ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet der Feuerlöscher hat und mit den
einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und
allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B.
DIN-Normen, technische Regeln anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daß er
den funktionssicheren Zustand von Feuerlöschern
beurteilen kann.

Anforderungen an Sachkundige für tragbare Feu-
erlöscher siehe DIN 14 406-4 “Tragbare Feuerlö-
scher; Instandhaltung”.

Für fahrbare Feuerlöschgeräte siehe § 32 Druck-
behälterverordnung mit zugehörigen Technischen
Regeln Druckbehälter TRB 502 “Sachkundiger
nach § 32 DruckbehV”.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Arbeitsstätten sind nach den Bestimmungen
dieser Regeln mit Feuerlöschern auszurüsten.

3.2 Feuerlöscher müssen nach den Bestimmun-
gen dieser Regeln und im übrigen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechend
beschaffen sein, betrieben und geprüft werden.
Abweichungen von den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sind zulässig, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B.
die im Anhang 5 aufgeführten Vorschriften und Re-
geln.

3.3 Die in diesen Regeln enthaltenen technischen
Lösungen schließen andere, mindestens ebenso
sichere Lösungen nicht aus, die auch in techni-
schen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ihren Niederschlag gefunden haben können.

3.4 Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelas-
sen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche
Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfbe-
richten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfun-
gen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderun-
gen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind.
Um derartige Stellen handelt es sich vor allem
dann, wenn diese die in der Normenreihe
EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfül-
len.

4 Bauarten, Eignung und Anzahl
der Feuerlöscher

4.1 Bauartzulassung

Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zuge-
lassen sein  sowie  das Zulassungskennzeichen
tragen.

Prüfungen und Anforderungen siehe DIN EN 3
“Tragbare Feuerlöscher”.

Siehe auch Abschnitt 3.4.

Feuerlöscher, die vor Veröffentlichung der
DIN EN 3 in Verkehr gebracht wurden, sind nach
DIN 14 406-1 “Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
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Bauarten, Anforderungen“ und DIN 14 406-2 ”Trag-
bare Feuerlöscher; Brandschutztechnische Typ-
prüfung“ zugelassen worden.

DIN 14 406-1 und -2, Ausgaben Februar 1983, sind
nach Erscheinen von DIN EN 3 im April 1991 zu-
rückgezogen worden. Sie können jedoch unter
Angabe des Ausgabedatums noch vom Beuth Ver-
lag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, be-
zogen werden.

Werden in bestimmten Bereichen ausschließlich
Feuerlöscher nach DIN 14 406 eingesetzt, kann
weiterhin Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Ab-
schnitt 4.2 der vorhergehenden Ausgabe Januar
1978 der bisherigen Sicherheitsregeln, die als An-
hang 4 abgedruckt sind, angewendet werden; sie-
he auch Anhang 2.

4.2 Eignung von Feuerlöschern

Feuerlöscher müssen entsprechend der Tabelle 1
für ihren Einsatzzweck geeignet sein.

4.3 Feuerlöscherbauarten, Löschvermö-
gen und Löschmitteleinheit

Für die Einstufung eines Feuerlöschers ist
DIN EN 3 “Tragbare Feuerlöscher” zu beachten.

Nach DIN EN 3 ist nicht mehr die Löschmittelmen-
ge, sondern das Löschvermögen für die Einstufung
eines Feuerlöschers maßgeblich.

Das Löschvermögen wird als Leistungsklasse
durch Zahlen-Buchstaben-Kombinationen ange-
geben,  die auf  den Feuerlöschern  aufgedruckt
sind. Die Zahl bezeichnet das Löschobjekt, der
Buchstabe die Brandklasse; siehe Anhang 3. Je
nach Leistung des Gerätes und des Löschmittels

Tabelle 1: Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck

Arten von Feuerlöschern

Brandklassen nach DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste, glut-
bildende Stoffe

Flüssige oder
flüssig-

werdende Stoffe

Gasförmige
Stoffe, auch
unter Druck

Brennbare
Metalle (Einsatz

nur mit
Pulverbrause)

Pulverlöscher mit ABC-
Löschpulver ■ ■ ■ -

Pulverlöscher mit BC-
Löschpulver - ■ ■ -

Pulverlöscher mit Metall-
brandpulver - - - ■

Kohlendioxidlöscher *) - ■ - -

Wasserlöscher (auch mit
Zusätzen, z.B. Netzmittel,
Frostschutzmittel oder
Korrosionsschutzmittel)

■ - - -

Wasserlöscher mit Zusät-
zen, die in Verbindung
mit Wasser auch Brände
der Brandklasse B
löschen

■ ■ - -

Schaumlöscher ■ ■ - -

■ geeignet - nicht geeignet
*)Auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten nicht zulässig.
Insbesondere in kleinen Räumen sind die Aspekte des Personenschutzes zu beachten.
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kann das gleiche Löschvermögen auch mit einer
geringeren Löschmittelmenge erreicht werden, als
der in DIN EN 3 angegebenen Maximalmenge.

Bei Feuerlöschern nach DIN 14 406 ist die Einstu-
fung nur nach der Löschmittelmenge möglich; sie-
he Erläuterungen zu Abschnitt 4.1.

Beispielsweise wird für die Zulassung eines ABC-
Pulverlöschers mit 6 kg Füllmenge ein Löschver-
mögen von 21 A 113 B gefordert. Dieses Lösch-
vermögen kann ein entsprechend ausgerüsteter
4-kg-Löscher ebenfalls erreichen. Unabhängig von
der Füllmenge ist das Löschvermögen beider Ge-
räte gleich.

Das Löschvermögen nach DIN EN 3 kann nicht
addiert werden. Deshalb wird als Hilfsgröße die
“Löschmitteleinheit LE” eingeführt. Den Feuerlö-
schern wird eine bestimmte Anzahl von LE zuge-
ordnet. Die vorstehend im Beispiel genannten Feu-
erlöscher von 4 kg bzw. 6 kg haben die gleichen
Löschmitteleinheiten.

Beispiel für die Beschriftung siehe Anhang 3.

Werden Feuerlöscher für die Brandklassen A und
B eingesetzt und haben sie für die Brandklassen
unterschiedliche Löschmitteleinheiten LE, ist der
niedrigere Wert anzusetzen.

4.4 Brandgefährdung

Betriebsbereiche sind je nach Brandgefährdung
in eine der folgenden Brandgefährdungsklassen
einzustufen:

1. geringe Brandgefährdung
2. mittlere Brandgefährdung
3. große Brandgefährdung

Geringe Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit geringer Entzündbarkeit vorhanden sind und
die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse nur
geringe Möglichkeiten für eine Brandentstehung
bieten und wenn im Falle eines Brandes mit gerin-
ger Brandausbreitung zu rechnen ist.

Mittlere Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe
mit hoher Entzündbarkeit vorhanden sind und die
örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für  die
Brandentstehung günstig sind, jedoch keine große
Brandausbreitung inderAnfangsphasezuerwarten
ist.

Große Brandgefährdung liegt vor, wenn

■ durch Stoffe mit hoher Entzündbarkeit und
durch die örtlichen und betrieblichen Verhältnis-
se große Möglichkeiten für eine Brandentste-
hung gegeben sind

und

■ in der Anfangsphase mit großer Brandausbrei-
tung zu rechnen ist

oder

■ eine Zuordnung in mittlere oder geringe Brand-
gefährdung nicht möglich ist.

Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen
zur Brandgefährdung siehe Tabelle 3.

Für industrielle und gewerbliche Bereiche, die in
der Tabelle 3 nicht aufgeführt sind, empfiehlt sich
eine Einstufung der Brandgefährdung nach den
Brandgefahrenklassen der VdS-Richtlinien für
Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
(VdS 2092):

■ geringe Brandgefährdung: BG 1 und BG 4.1
■ mittlere Brandgefährdung: BG 2 und BG 4.2
■ große Brandgefährdung: BG 3 u. BG 4.3 / 4.4

Tabelle 2:  Löschmitteleinheiten LE und Feuer-
löscherarten nach DIN EN 3

LE
Feuerlöscher nach DIN EN 3

A B

1 5 A 21 B

2 8A 34 B

3 55 B

4 13 A 70 B

5 89 B

6 21 A 113 B

9 27 A 144 B

10 34 A

12 43 A 183 B

15 55 A 233 B
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Tabelle 3: Beispielhafte Zuordnung von Betriebsbereichen zur Brandgefährdung.
Betriebliche Eigenheiten sind bei der Einordnung entsprechend zu berücksichtigen.

1. Verkauf, Handel, Lagerung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Lager mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen, z.B. Fliesen, Keramik mit
geringem Verpackungsanteil

• Verkaufsräume mit nichtbrenn-
baren Artikeln, z.B. Getränke,
Pflanzen und Frischblumen,
Gärtnereien, Lager mit nicht-
brennbaren Stoffen und
geringem Verpackungsanteil

• Lager mit brennbarem Material
• Holzlager im Freien
• Verkaufsräume mit brennbaren

Artikeln, z.B. Buchhandel, Radio-
Fernsehhandel, Lebensmittel,
Textilien, Papier, Foto, Bau-
Heimwerkermarkt, Bäckereien

• Chemischreinigung
• Ausstellung/Lager für Möbel
• Lagerbereich für Leergut und

Verpackungsmaterial
• Reifenlager

• Lager mit leicht entzündlichen
bzw. leicht entflammbaren
Stoffen

• Speditionslager
• Lager mit Lacken und

Lösungsmitteln
• Altpapierlager
• Baumwollager, Holzlager,

Schaumstofflager

2. Verwaltung, Dienstleistung

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Eingangs- und Empfangshallen
von Theatern, Verwaltungs-
gebäuden

• Arztpraxen
• Anwaltspraxen
• EDV-Bereiche ohne Papier
• Bürobereiche ohne Akten-

lagerung
• Büchereien

• EDV-Bereiche mit Papier
• Küchen
• Gastbereiche mit Hotels,

Pensionen
• Bürobereiche mit Aktenlagerung
• Archive

• Kinos, Diskotheken
• Theaterbühnen
• Abfallsammelräume

3. Industrie

geringe Brandgefährdung mittere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Ziegelei, Betonwerk
• Herstellung von Glas und

Keramik
• Papierherstellung im Naßbereich
• Konservenfabrik
• Herstellung elektrotechnischer

Artikel/Geräte
• Brauereien/Getränke
• Stahlbau
• Maschinenbau

• Brotfabrik
• Leder- und Kunstoffverarbeitung
• Herstellung von Gummiwaren
• Kunststoff-Spritzgießerei
• Kartonagen
• Montage von Kfz/Haushalts-

großgeräten
• Baustellen ohne Feuerarbeiten

• Möbelherstellung, Spanplatten-
herstellung

• Webereien, Spinnereien
• Herstellung von Papier im

Trockenbereich
• Verarbeitung von Papier
• Getreidemühlen und Futtermittel
• Baustellen mit Feuerarbeiten
• Schaumstoff- und Dach-

pappenherstellung
• Verarbeitung von brennbaren

Lacken und Klebern
• Lackier- und Pulverbeschich-

tungsanlagen und -geräte
• Raffinerien
• Öl-Härtereien
• Druckereien
• Petrochemische Anlagen
• Verarbeitung von brennbaren

Chemikalien

4. Handwerk

geringe Brandgefährdung mittlere Brandgefährdung große Brandgefährdung

• Gärtnerei
• Galvanik
• Dreherei
• mechanische Metallbearbeitung
• Fräserei
• Bohrerei
• Stanzerei

• Schlosserei
• Vulkanisierung
• Leder/Kunstleder und

Textilverarbeitung
• Backbetrieb
• Elektrowerkstatt

• Kfz-Werkstatt
• Tischlerei/Schreinerei
• Polsterei
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4.5 Anzahl der bereitzustellenden Feuer-
löscher und deren Aufstellung

4.5.1 Feuerlöscher müssen nach Art und Umfang
der Brandgefährdung und der Größe des zu schüt-
zenden Bereiches in ausreichender Zahl bereitge-
stellt sein.

4.5.2 Die für einen Bereich erforderliche Anzahl
von Feuerlöschern mit dem entsprechenden
Löschvermögen für die Brandklassen A und B sind
nach den Tabellen 2 und 4 zu ermitteln. Zunächst
sind - ausgehend von der Brandgefährdung und
der Grundfläche - nach Tabelle 4 die Löschmitte-
leinheiten zu ermitteln. Aus Tabelle 2 kann die
entsprechende Art, Anzahl und Größe der Feuer-
löscher entnommen werden, wobei die Summe
der Löschmitteleinheiten der aus der Tabelle 4 ent-
nommenen Zahl entsprechen muß.

4.5.3 Falls erforderlich, können zusätzlich entwe-
der größere fahrbare Löschgeräte der zugehöri-
gen Brandklasse, z.B. fahrbare Pulverlöschgeräte,
fahrbare Kohlendioxidlöschgeräte, Schaumlösch-
geräte für die Erzeugung von Schwer-, Mittel- und
Leichtschaum, Wandhydranten oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen eingesetzt werden.

Der Einsatz zusätzlicher fahrbarer Löschgeräte
oder die Installation von ortsfesten Löscheinrich-
tungen als Objekt- und/oder Raumschutz ergibt
sich aus den Einsatzgrenzen von Feuerlöschern.
Diese Einsatzgrenzen sind bedingt durch die ge-
ringe Menge des Löschmittels und die einge-
schränkte Wurfweite sowie die ausschließliche
Löschwirksamkeit in der Brandentstehungsphase.
Insbesondere in den nachfolgenden Fällen sollte
geprüft werden, ob allein durch Feuerlöscher/
Wandhydranten der notwendige Brandschutz er-
reicht werden kann:

■ Bereiche ohne ständig anwesendes Personal
■ Bereiche mit großer Ausdehnung
■ hohe und/oder kompakte Läger (Hochregal-

/Blockläger)
■ Stoffe und Waren, die zu einer schnellen Brand-

ausbreitung führen
■ besonders explosionsgefährdete Bereiche
■ Bereiche mit erhöhter Brandstiftungsgefähr-

dung

4.5.4 Zur allgemeinen Brandbekämpfung dürfen
Pulverlöscher mit einem Inhalt bis einschließlich
2 kg nicht verwendet werden.

4.5.5 Zur Minderung von Folgeschäden sollten -
sofern geeignet - Feuerlöscher mit Wasser, mit
Wasser mit Zusätzen bzw. mit Schaum in Betracht
gezogen werden.

Das kann der Fall sein bei:

■ Verkaufsräume, Handel und deren Läger
(ausgenommen Bereiche mit brennbaren Flüs-
sigkeiten)

■ Büros und Verwaltung, Dienstleistung
■ Läger für z.B.:

- Lebensmittel
- Pharmazeutika
- elektrische und elektronische Bauteile

■ Gewerbe und Industrie, z.B. der Branchen:
- Holz
- Papier
- Nahrungsmittel
- Pharmazie

■ EDV-Nebenbereiche

In EDV-Anlagen (Groß-EDV) wird der Einsatz von
Kohlendioxidlöschern empfohlen.

4.5.6 Treten Brandgefahren durch gasförmige
Stoffe oder brennbare Metalle auf, sind diese Be-
reiche nach den betrieblichen Erfordernissen
durch Feuerlöscher zu schützen, die auch für die
Brandklasse C bzw. D zugelassen sind.

Tabelle 4: Löschmitteleinheiten in Abhängigkeit
von Grundfläche und Brandgefährdung

Grund-
fläche
bis m2

geringe
Brandge-
fährdung

mittlere
Brandge-
fährdung

große
Brandge-
fährdung

50 6 12 18

100 9 18 27

200 12 24 36

300 15 30 45

400 18 36 54

500 21 42 63

600 24 48 72

700 27 54 81

800 30 60 90

900 33 66 99

1000 36 72 108

je weite-
re 250 6 12 18
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4.5.7 Bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit
Feuerlöschern können andere geeignete Feuer-
löscheinrichtungen, z.B. Wandhydranten, berück-
sichtigt werden. Davon ausgenommen sind orts-
feste Löschanlagen.

Wandhydranten können unter den folgenden Vor-
aussetzungen bei der Ausrüstung von Arbeitsstät-
ten mit Feuerlöschern berücksichtigt werden:

1. das Löschmittel ist für die angetroffene Brand-
klasse geeignet (siehe Tabelle 1)

2. es handelt sich bei den in Frage kommenden
Systemen um Wandhydranten mit formbestän-
digem Schlauch oder gleichwertiger Einrich-
tung

3. eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung dieser Wandhydranten unter-
wiesen

Die Anrechnung von Wandhydranten erfolgt nach
folgenden Kriterien:

1. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che von 0 - 400 m2 erfolgt keine Anrechnung
von Wandhydranten; die Ausstattung mit Feu-
erlöschern erfolgt gemäß Tabelle 4

2. bei Gebäuden/Geschossen mit einer Grundflä-
che > 400 m2 können bis zu 1/3 der nach Ta-
belle 4 erforderlichen Löschmitteleinheiten
durch Wandhydranten ersetzt werden; hierbei
entspricht ein Wandhydrant 18 Löschmittelein-
heiten

Von dieser Regelung kann abgewichen werden,
wenn durch brandschutztechnische oder organi-
satorische Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf
andere Weise gewährleistet ist.
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Bei Wandhydranten kann die durch die
Schlauchlänge vorgegebene Einsatzfläche ange-
rechnetwerden,wobeieinschränkendeHindernis-
se, z.B. Einbauten, Großmaschinen, zu berück-
sichtigen sind. Bei anderen alternativen Löschein-
richtungen kann entsprechend dem Löschver-
mögen die Grundfläche um diese durch Zusatz-/
Alternativmaßnahmen geschützte Fläche reduziert
werden.

Auf einen Grundschutz mit Feuerlöschern kann
auch in Bereichen, die durch Alternativmaßnah-
men geschützt sind, nicht verzichtet werden. Wenn
durch brandschutztechnische oder organisatori-
sche Maßnahmen die gleiche Sicherheit auf ande-
re Weise gewährleistet ist, kann der Grundschutz
mit Feuerlöschern auf 1/4 der theoretisch ermittel-
ten Löschmitteleinheiten reduziert werden.

4.5.8 In jedem Geschoß ist mindestens 1 Feuer-
löscher bereitzustellen.

Feuerlöscher sollen zweckmäßig in der Arbeitsstät-
te verteilt sein. Bei einer größeren Anzahl von Feu-
erlöschern empfiehlt es sich, mehrere Feuerlö-
scher zu “Stützpunkten” zusammenzufassen bzw.
Großlöschgeräte zur Verfügung zu stellen.

4.5.9 Feuerlöscher müssen an gut sichtbaren und
im Brandfall leicht zugänglichen Stellen ange-
bracht sein, an denen sie vor Beschädigungen und
Witterungseinflüssen geschützt sind. Die Stellen,
an denen sich Feuerlöscher befinden, müssen
durch das Brandschutzzeichen F04 “Feuerlösch-
gerät” gekennzeichnet sein. Das Zeichen muß der
UVV “Sicherheits- und Gesundheitskennzeich-
nung am Arbeitsplatz” (VGB 125) entsprechen.

Anmerkung:Feuerlöschersolltennursohochüber
dem Fußboden angeordnet sein, daß auch kleinere
Personen diese ohne Schwierigkeiten aus der Hal-
terung entnehmen können. Als zweckmäßig hat
sich eine Griffhöhe von 80 bis 120 cm erwiesen.

Ist das Feuerlöschgerät gut sichtbar angebracht,
kannaufeinezusätzlicheKennzeichnungverzichtet
werden.

Standortwahl und Montage der Feuerlöscher
(siehe Abbildung 1)

Geeignete Standorte sind z.B.

■ Fluchtwege,
■ Gefahrenschwerpunkte (z.B. an Maschinen),
■ Ausgänge (Eingänge) und
■ Treppenräume.

Ungeeignete Standorte sind z.B.

■ gefangene Räume,
■ unterhalb von Treppenaufgängen,
■ unübersichtliche Mauernischen ohne Hinweis-

markierung und
■ Orte, wo Materialien abgestellt oder gestapelt

werden können.

Die Abstände zwischen den Aufstellungsorten soll-
ten 30 m nicht überschreiten, wobei die baulichen
Gegebenheiten bei der Anbringung berücksichtigt
werden können.

b
a
b

c

a = 10 cm oder 18 cm
b = 10 cm
c = 80 cm bis 120 cm

Abbildung 1: Montage von Feuerlöschern und
Kennzeichnung von Feuerlöscherstandorten
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4.6 Einsatz in staubexplosions-
gefährdeten Bereichen

Feuerlöscher zum Einsatz in staubexplosionsge-
fährdeten Bereichen (Zone 11) müssen mit Pulver-
brausen bzw. Sprühdüsen ausgerüstet sein, die
das Aufwirbeln abgelagerten Staubes beim Lö-
schen verhindern.

Siehe “Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren
durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispiel-
sammlung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-
RL)” (ZH1/10).

5 Betrieb

5.1 Feuerlöscher sind funktionsfähig zu erhalten.

5.2 Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in
der Handhabung von Feuerlöschern zu unterwei-
sen.

Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen,
empfiehlt es sich, in regelmäßigenAbständen prak-
tische Löschübungen mit Feuerlöschern abzuhal-
ten.

5.3 Bei der Bekämpfung von Feuer und Glimm-
bränden in staubexplosionsgefährdeten Berei-
chen (Zone 11) ist darauf zu achten, daß abgela-
gerter Staub nicht durch den Löschmittelstrahl
aufgewirbelt wird. Hierzu sind z.B. Pulverlöscher
mit Pulverbrausen, Naßlöscher mit Sprühdüsen
oder Schaumlöscher zu verwenden.

Die unter 5.1 bis 5.3 genannten Regeln gelten
analog auch für alternative Löscheinrichtungen.

5.4 Beim Einsatz von Feuerlöschern müssen zu
elektrischen    Anlagen    mit Spannungen    bis
1000 Volt folgende Sicherheitsabstände eingehal-
ten werden:

■ bei Wasserlöschern mit Vollstrahl
und Schaumlöschern

3 m

■ bei Wasserlöschern mit Sprühstrahl 1 m
■ bei Pulverlöschern 1 m
■ bei Kohlendioxidlöschern 1 m

Beim Einsatz von Feuerlöschern in Bereichen mit
höherer Spannung siehe DIN VDE 0132 “Brandbe-
kämpfung im Bereich elektrischer Anlagen”.

Gefahrenhinweise / Einsatzbeschränkungen nach
DIN VDE 0132:

■ Niederspannungsanlagen (bis 1000 V)
Schaum darf grundsätzlich nur bei span-
nungsfreien Anlagen eingesetzt werden; er-
forderlichenfalls sind auch benachbarte Anla-
gen spannungsfrei zu machen. Ausgenommen
von dieser Beschränkung ist der Einsatz typge-
prüfter und für die Verwendung in elektrischen
Anlagen zugelassener Löschgeräte.

■ Hochspannungsanlagen (über 1000 V)
Schaum darf ohne Ausnahmen nur bei span-
nungsfreien Anlagenteilen eingesetzt wer-
den; erforderlichenfalls sind auch benachbarte
Anlagenteile spannungsfrei zu machen.

6 Prüfung

Siehe auch Abschnitt 3.4.

6.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß
Feuerlöscher regelmäßig, mindestens jedoch alle
2 Jahre, durch einen Sachkundigen geprüft wer-
den. Über die Ergebnisse der Prüfungen ist Nach-
weis zu führen. Der Nachweis kann in Form einer
Prüfplakette erbracht werden.

Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspru-
chung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeit-
abstände erforderlich sein.

6.2 Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt,
die eine Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers
nicht mehr gewährleisten, hat der Unternehmer zu
veranlassen, daß der Feuerlöscher instandgesetzt
oder durch einen anderen Feuerlöscher ersetzt
wird.

Ausführung und Anforderung siehe DIN 14 406-4
“Tragbare Feuerlöscher; Instandhaltung”.

Die unter 6.1 und 6.2 genannten Forderungen
gelten analog auch für alternative Löscheinrichtun-
gen.

7 Zeitpunkt der Anwendung

Diese Regeln (ZH1/201) sind anzuwenden ab
1. April 1994. Sie ersetzen die “Sicherheitsregeln
für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern” (ZH 1/201) vom Januar 1978.

Sie ersetzen gleichzeitig die “Regeln für die Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern”
(VdS 2001) vom Juli 1995.
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Anhang 1

Rechenbeispiele

A) Allgemeines Lösungsschema:

■ 1. Schritt: Ermittlung der Brandklassen
■ 2. Schritt: Ermittlung der Brandgefährdung

nach Tabelle 3
■ 3. Schritt: Festlegung der Löschmitteleinheiten

(LE) nach Tabelle 4
■ 4. Schritt: Anzahl der  Feuerlöscher  entspre-

chend den Löschmitteleinheiten (LE) nach Ta-
belle 2

B) Rechenbeispiele

Beispiel 1: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 500 m², mittlere Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 500 m² - 42 LE.
■ Gewählt werden Pulverlöscher mit Löschver-

mögen 21 A 113 B, was nach Tabelle 2 für diese
Bauart 6 LE entspricht. Es sind demnach 42 LE
geteilt durch 6 = 7, also 7 Feuerlöscher dieser
Bauart erforderlich.

Beispiel 2: Brandklassen A und B

■ Betriebsbereich 700 m², geringe Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 700m² - 27 LE. Die Tabelle
des Anhangs 2 ergibt 6 LE für PG 6,

■ 12 LE für PG 12 bzw. 3 LE für S 10. Es kön-
nen also gewählt werden:
- 27 geteilt durch 6 ⇒ 5 Feuerlöscher PG 6
oder
- 27 geteilt durch 12 ⇒ 3 Feuerlöscher PG 12
oder
- 27 geteilt durch 3 ⇒ 9 Feuerlöscher S 10

Beispiel 3: Brandklassen A und B

■ Anwendung für Feuerlöscher verschiedener
Arten.

■ Betriebsbereich 2000 m², große Brandgefähr-
dung.

■ Tabelle 4 ergibt für 2000 m² - 180 LE.
■ Für diesen Bereich stehen folgende Feuerlö-

scher nach DIN 14 406 zur Verfügung:
- 8 Pulverlöscher PG 6 8 x  6 LE = 48 LE
- 5 Pulverlöscher PG 12 5 x 12 LE = 60 LE
- 10 Schaumlöscher S 10
(für Brandklassen A und B) 10 x  3 LE = 30 LE

■ Mit diesen Feuerlöschern sind 138 LE abge-
deckt. Es  fehlen  noch Feuerlöscher für 180
minus 138 = 42 LE. Werden hierfür Feuerlö-
scher der Bauart 21 A 113 B eingesetzt, wären
noch 42 geteilt durch 6 = 7, also 7 zusätzliche
Feuerlöscher dieser Bauart zu beschaffen.
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Anhang 2

Feuerlöscher nach DIN 14 406

Feuerlöscher nach DIN 14 406 können allein oder
mit EN-Feuerlöschern zusammen verwendet wer-
den, wenn die Zuordnung der DIN-Löscher nach
dieser Tabelle erfolgt.

BeiVerwendungfahrbarerFeuerlöschergilt folgen-
de Regelung:

■ PG 50 ⇒ 4 x PG 12 ⇒ 48 LE.
■ K 30 ⇒ 5 x K 6 ⇒ 15 LE.

Anhang 3

Muster für eine Beschriftung

Zusätzlich kann auf den Feuerlöscher folgender
Hinweis angebracht werden:

Dieses Gerät entspricht 12 LE für Brandklas-
sen A und B nach ZH 1/201

LE
Feuerlöscher nach DIN 14 406

A B A und B

1 K 2

2 PG 2, W 6*) P 2 PG 2

3 K 6, S 10 S 10

4 W 10, S 10

5

6 PG 6 P 6 PG 6

9

10 PG 10*) PG 10 *)

12 PG 12 P 12 PG 12

15

*) TGL- Feuerlöscher sind DIN-Feuerlöschern
gleichzustellen

A B C

FEUERLÖSCHER
12 kg ABC-Pulver

43 A 183 B C

1 Ventil voll
aufdrehen

2 Löschpistole
betätigen

VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN
NUR BIS 1000 V; MINDESTABSTAND 1 m

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft

überprüfen. Nur solche Lösch-Treibmittel und Ersatzteile
verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 12 kg ABC

Treibmittel : 280 g CO2 Nr. der Anerkennung: DIN EN 3

G 12 RTyp:

Funktionsbereich: -20 °C bis +60 °C

Verantwortlicher:
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Anhang 4

Abschnitt 4.3 in Verbindung mit Abschnitt 4.2 der
vorhergehenden Ausgabe vom Januar 1978 der
bisherigen Sicherheitsregeln

4.2 Bauarten und Eignung

Zugelassene tragbare Feuerlöscher1)

Arten und
Füllmengen

Löscher-
größen

Löscher-
bauart2)

Brandklassen DIN EN 2

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste,
glut-

bildende
Stoffe

Flüssige
Stoffe

Gasförmige
Stoffe,

auch unter
Druck

brennbare
Metalle

Pulverlöscher
mit ABC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

PG 6
PG 12

�

�

�

�

�

�

-
-

Pulverlöscher
mit BC-Lösch-
pulver (6 kg und 12 kg)

III
IV

P 6
P 12

-
-

�

�

�

�

-
-

Pulverlöscher
mit Metallbrand-
löschpulver (12 kg)

IV PM 12 - - - �

Kohlensäureschnee-
und -nebellöscher3) (6 kg) II K 6 - � - -

Kohlensäuregas-
löscher (6 kg) II K 6 - - � -

Halonlöscher3)

(4 kg und 6 kg)
II
III

HA 4
HA 6

-
-

�

�

-
-

-
-

Wasserlöscher4) (10 l) III W 10 � - - -

� geeignet - nicht geeignet

1) Außer den genannten Löschern gibt es Sonderlöscher, die nur für Sonderzwecke zugelassen und vorzusehen sind, z.B. für den Schutz von
Personenkraftwagen.

2) Zu diesen Angaben kommen weitere, z.B. für das Treibmittel; bei Wasserlöschern zusätzlich für die Frostbeständigkeit.
3) Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen (siehe DIN 14 406 und 14 270); siehe Hinweis zu Abschnitt 1.2.
4) Nicht zu verwenden in elektrischen Anlagen, für die nach VDE 0132 besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
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4.3 Anzahl der bereitzustellenden Feuerlöscher

Feuerlöscher sind je nach der Brandgefahr und
der Größe der Arbeitsstätte in ausreichender An-
zahl entsprechend nachstehender Tabelle bereit-
zustellen, wobei andere als die in der Tabelle in
Abschnitt 4.2genanntenLöscheinrichtungen,aus-
genommen ortsfeste Feuerlöschanlagen, berück-
sichtigt werden können.

Für den Umfang einer Brandgefahr gibt die Tabelle
nur Richtwerte. Besondere Brandgefahren sind
entsprechend zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zahlen gelten für Löscher der
Größe IV (z.B. 12 kg Löschpulver).

Werden kleinere Löscher bereitgestellt, so sind
anstelle eines Feuerlöschers der Größe IV mehrere
Feuerlöscher bereitzustellen, deren Löschmittel-
menge der Größe IV entspricht.

Die Brandklassen nach 4.2 sind zu beachten.

Vgl. § 43 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift
“Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1):

“(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuer-
löscheinrichtungen der Art und Größe des Betrie-
bes entsprechend bereitzustellen und gebrauchs-
fertig zu erhalten. Sie dürfen durch Witterungsein-
flüsse, Vibrationen oder andere äußere
Einwirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht be-
einträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Feu-
erlöscheinrichtungen müssen jederzeit schnell
und leicht erreichbar sein.”

Ergibt die Tabelle eine größere Anzahl erforderli-
cher Feuerlöscher, so können mehrere dieser Lö-
scher durch fahrbare Löschgeräte ersetzt werden.

Deren Löschmittelart und -menge muß der der
ersetzten Feuerlöscher entsprechen.

In jedem Geschoß sollen im Falle a) mindestens
ein, im Falle b) und c) mindestens zwei Feuerlö-
scher vorhanden sein.

In besonders brandgefährlichen Bereichen, z.B. in
Lackieranlagen, Trocknungsanlagen usw., kön-
nen zusätzlich entweder größere fahrbare Lösch-
gerätederzugehörigen Brandklasse ,z.B. fahrbare
Pulverlöschgeräte (50 und 250 kg Inhalt), fahrbare
Kohlensäure-Löschgeräte (30 bis 240 kg Inhalt),
Schaumlöschgeräte für die Erzeugung von
Schwer-, Mittel- und Leichtschaum oder ortsfeste
Feuerlöschanlagen, erforderlich werden.

Umfang der Brandgefahr
Anzahl der

Löscher
Größe IV

ausreichend für
Arbeitsstätte mit einer

Grundfläche bis

für größere Arbeitsstätten
zusätzlich

a) geringe Brandgefahr
z.B. mechanische
Werkstatt

1 50 m2 -

2 150 m2 1 Löscher je
weitere 400 m2

b) mittlere Brandgefahr
z.B. Bürobereiche und
Materiallager mit
geringer Brandlast

1 50 m2 -

2 100 m2 1 Löscher je
weitere 200 m2

c) größere Brandgefahr
z.B. Betriebsbereiche
und Materiallager mit
hoher Brandlast

2 50 m2 2 Löscher je
weitere 200 m2
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Anhang 5

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachten-
den einschlägigen Vorschriften und Regeln zu-
sammengestellt; siehe auch Abschnitt 3.3:

1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenver-
ordnung - ArbStättV) (ZH 1/525) mit Arbeitsstätten-
Richtlinien (ASR)

Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehäl-
ter und Füllanlagen (Druckbehälterverordnung -
DurckbehV) (ZH 1/400) mit zugehörigen Techni-
schen Regeln Druckbehälter (TRB), insbesondere
TRB 502 Sachkundiger nach § 32 DruckbehV

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) mit zugehöri-
gen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS),
insbesondere TRGS 900 “Grenzwerte in der Luft
am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte - MAK und TRK -”
(ZH 1/401)

2. Unfallverhütungsvorschriften

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am
Arbeitsplatz (VBG 125)

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße
449, 50939 Köln

Richtlinien für die Vermeidung der Gefahren durch
explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsamm-
lung - Explosionsschutz-Richtlinien - (EX-RL)
(ZH 1/10)

4. DIN-Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straße, 10787 Berlin

DIN 4066 Hinweisschilder für den Brandschutz

DIN 14 406-1 Tragbare Feuerlöscher; Begriffe,
Bauarten, Anforderungen

DIN 14 406-2 Tragbare Feuerlöscher; Brand-
schutztechnische Typprüfung

DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher

DIN EN 2 Brandklassen

5. VDE-Bestimmungen

Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH, Postfach
122305, 10625 Berlin

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich elek-
trischer Anlagen

6. VdS-Regeln

Bezugsquelle: VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln,
Fax: (0221) 77 66-109

VdS 2092 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Pla-
nung und Einbau
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Feuergefährliche Arbeiten
Richtlinien für den Brandschutz

1 Vorbemerkung

Die Richtlinien für den Brand-
schutz bei feuergefährlichen 
Arbeiten wurde gemeinsam mit 
der Hütten- und Walzwerks-
Berufsgenossenschaft (HWBG), 
der Maschinenbau- und Metall-
Berufsgenossenschaft (MMBG) 
sowie dem Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V. (BDI) 
ausgearbeitet und aufgestellt.

2 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Richtli-
nien erstreckt sich auf alle feuer-
gefährlichen Arbeiten wie z. B. Löten, Heißkleben, 
Schweißen, Brennschneiden, Trennschleifen oder 
verwandte Verfahren, die außerhalb hierfür vorge-
sehener Werkstätten vorgenommen werden. Die 
Richtlinien ersetzen weder die gesetzliche noch 
behördlichen Regelungen noch etwaige Sicher-
heitsvorschriften (z. B. VdS 2047 Sicherheitsvor-
schriften für Feuergefährliche Arbeiten), die im 
Versicherungsvertrag vereinbart wurden, sondern 
ergänzen diese gegebenenfalls.

3 Allgemeines

Nach Betriebssicherheitverordnung und Gefahr-
stoffverordnung ist eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen. Vor Aufnahme der feuergefähr-
lichen Arbeiten sollte auch zur Konkretisierung 
der Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich ge-
prüft werden, ob anstelle dieser Arbeiten soge-
nannte kalte Verfahren (Sägen, Schrauben, Kalt-
kleben etc.) eingesetzt werden können. Der Ein-
satz von Schweiß-, Schneid-, Trennschleif-, Löt-, 
Auftau- und Heißklebegeräten, bei denen erheb-
liche Temperaturen auftreten, bedeutet regelmä-

ßig eine enorme Brandgefahr. Brände werden vor 
allem verursacht durch

offene Schweißflammen (ca. 3200 °C), 
elektrische Lichtbögen (ca. 4000 °C), 
Lötflammen (ca. 1800-2800 °C), 
Schweiß-, Schneid- und Schleiffunken  
(ca. 1200 °C),
abtropfendes glühendes Metall (ca. 1500 °C), 
Wärmeleitung stark erhitzter Metallteile und  
heißer Gase.

Besonders gefährlich sind Schweiß-, Schneid- 
und Schleiffunken, die noch in einer Entfernung 
von 10 m und mehr von der Arbeitsstelle brenn-
bare Stoffe entzünden können.

In feuergefährdeten Bereichen dürfen feuerge-
fährliche Arbeiten nur von entsprechend ausge-
bildeten Personen ausgeführt werden, die über 
18 Jahre alt sind. Auszubildende dürfen die Ar-
beiten nur unter Aufsicht ausführen.

Bei der Auftragsvergabe sind die einschlägigen 
Vorschriften über die Koordination bei der Zu-

Die vorliegenden Richtlinien für den Brandschutz bei feuergefährlichen Arbeiten sind unverbindlich. Die Versi-
cherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvorkehrungen oder Installateur- oder Wartungsunterneh-
men zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen 
oder Richtlinien nicht entsprechen.

Bild 1: Ausbreitungsverhalten heißer Partikel bei schweißtechnischen 
Arbeiten
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sammenarbeit mehrerer Unternehmer zu beach-
ten. Spätestens vor Beginn der feuergefährlichen 
Arbeiten ist insbesondere festzulegen, ob und 
wer ggf. den Brandposten und die erforderliche 
Brandwache stellt. Personen, die für den Brand-
posten vorgesehen sind, müssen entsprechend 
unterwiesen sein.

4 Erlaubnisschein

Vor Aufnahme der feuergefährlichen Arbeiten ist 
eine schriftliche Genehmigung des auftragge-
benden Unternehmers (Auftraggeber/Versiche-
rungsnehmer) oder eines Verantwortlichen des 
Auftraggebers einzuholen. Der Erlaubnisschein 
für feuergefährliche Arbeiten (z. B. VdS 2036 Er-
laubnisscheine für feuergefährliche Arbeiten) ist 
an einen konkreten Arbeitsauftrag (Werk) sowie 
gleichbleibende Umgebungsbedingungen und 
Arbeitsverfahren gebunden. Ändern sich diese 
Umstände, muss die Gefährdungsbeurteilung 
und das Erlaubnisscheinverfahren erneut durch-
geführt werden. 

Bei länger anhaltenden Arbeiten unter gleich blei-
benden Bedingungen kann als Ergänzung zum 
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, die 
in Kapitel 11 abgedruckte Tabelle verwendet wer-
den. Unabhängig davon sind auch die berufsge-
nossenschaftlichen Anforderungen zu beachten.

5 Gefährdungsbereiche

Gefährdungsbereiche ergeben sich in Abhängig-
keit vom jeweiligen Verfahren; sie sind in der Ta-
belle1) aufgeführt und in Bild 2 schematisch dar-
gestellt. 

Bei Arbeitshöhen über 2 m ist der seitliche Radius 
(R) aller manuell ausgeführten feuergefährlichen 
Arbeiten pro zusätzlichen Meter Arbeitshöhe (H) 
um 0,5 m zu vergrößern.

Manuelle  
feuergefährliche 
Arbeiten

Seitlicher  
Radius

Rnormal

Arbeitshöhe  2 m

Abstand (A) 
nach oben

Löten,  
Heißkleben

2 m 2 m

Schweißen
Gas und Lichtbo-
gen

7,5 m 4 m

Brenn- 
schneiden
unabhängig vom 
Gasstrahldruck

10 m 4 m

Trennschleifen 6 m 3,5 m
Anmerkung: Arbeitshöhe  2 m

Rgross=Rnormal +1/2(H – 2 m)

H = Höhe der Arbeitsstelle über Ebene

In Abhängigkeit von der Arbeitsstelle, z. B. bei Bodenöff-
nungen, kann sich der Gefährdungsbereich auch nach 
unten (Tiefe) erstrecken.

Tabelle 1: Gefährdungsbereiche

1) vgl. Michael Otte, S+S Report Nr.4, August 1998

Bild 2: Gefährdungsbereich
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6 Sicherheitsmaßnahmen  
– vor Beginn der Arbeiten –

Entfernung sämtlicher 
beweglicher brennbarer 
Gegen stände und Stoffe – 
auch Staubablagerungen 
– aus dem Gefährdungs-
bereich; dieser kann sich 
auch auf angrenzende 
Räume erstrecken.

Hinweis: Insbesondere bei Arbeiten an Rohrlei-
tungen, Wärmeölträgerleitungen, Stahlträgern und 
dgl. können infolge von Wärmeleitung brennbare 
Materialien in angrenzenden Räumen entzündet 
werden. Derartige Materialien sind deshalb vor 
Aufnahme der Arbeiten zu entfernen.

Aufstellung von Gasflaschen außerhalb des Ge-
fährdungsbereichs.

Entfernung von Umklei-
dungen und Isolierungen 
aus dem Gefährdungs-
bereich (bei Arbeiten an 
Rohrleitungen, Kesseln 
und Behältern).

Abdichtung von Öffnun-
gen, Fugen, Ritzen, 
Rohr-/Kabeldurchführun-
gen und offenen Rohr-
leitungen, die vom Ge-
fährdungsbereich in an-
dere Räume führen, mit 
nichtbrennbaren Stoffen; 
geeignet sind, z. B. Gips, 
Mörtel, Lehm, Mineral-

wolle oder Brandschutzmaterialien Auf keinen 
Fall dürfen Lappen, Papier oder andere brenn-
bare Stoffe verwendet werden.

Abdeckung von unbe-
weglichen, aber brenn-
baren Gegenständen, die 
im Gefährdungsbereich 
vorhanden sind, z. B. 
Holzbalken und -wände, 
Fußböden, Maschinen 
und Kunststoffteile, mit 
Mineralfaserdecken und 
-platten oder ähnlichen 
Materialien.

Aufstellung eines Brand-
postens mit geeigne-
tem Löschgerät für die 
Arbeitsstelle und ihre 
Umgebung, wenn sich 
im Gefährdungsbereich 
brennbare Stoffe befin-
den; geeignete Löschge-
räte sind z. B. wasser-
gefüllte Eimer oder ein 

angeschlossener Wasserschlauch – besser noch 
Feuerlöscher sowie Wandhydranten. (Siehe auch 
VdS 2001/BGR 133) 

Überprüfung von Behäl-
tern und Rohrleitungen 
auf ihren früheren Inhalt; 
haben sie brennbare/
explosionsfähige Stoffe 
enthalten oder ist der 
frühere Inhalt nicht mehr 
feststellbar, sind die Be-
hälter zu reinigen und 
vor Beginn der Arbeiten 

mit Wasser zu füllen; anderenfalls müssen sie 
mit einem geeigneten Mittel gefüllt werden, z. B. 
flammenerstickenden Inertgasen wie, Stickstoff 
oder Kohlendioxid, oder mit Schaum. Bei der Ver-
wendung erstickender Gase ist die Personenge-
fährdung zu beachten.

Information sowohl des 
mit den feuergefährlichen 
Arbeiten Beauftragten als 
auch des Brandpostens 
über den Standort des 
nächstgelegenen Brand-
melders und/oder Tele-
fons samt Rufnummer.

Hinweis: Sofern kein betriebliches Verbot entge-
gen steht, empfiehlt sich – insbesondere bei ex-
ponierten Arbeitsstellen – der Einsatz eines Mo-
biltelefons.

Werden brandschutztechnische Anlagen (z. B. 
Feuerlösch- oder Brandmeldeanlagen) vorüber-
gehend außer Betrieb gesetzt, sind sowohl die 
Feuerwehr als auch der Feuerversicherer  vom 
Versicherungsnehmer davon in Kenntnis zu 
setzen (Obliegenheit). Erforderlichenfalls sind 
brandschutztechnische Ersatzmaßnahmen in Ab-
sprache mit der Feuerwehr, dem Feuerversicherer 
und dem Auftrag geber sowie dem Versicherungs-
nehmer vorzusehen. Bei Feuerarbeiten im Dach-
bereich sind besondere Brandschutzmaßnahmen 
zu ergreifen. Hinweise enthält das Merkblatt VdS 
2216, Brandschutzmaßnahmen für Dächer.

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9
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7 Sicherheitsmaßnahmen 
– während der Arbeiten –

Es ist stets unbedingt darauf zu achten, dass 
durch Flammen, Funken, Schmelztropfen, hei-
ße Gase und Dämpfe, oder durch Wärmeleitung 
usw. keine brennbaren Gegenstände oder Stoffe 
gefährdet oder entzündet werden.

Bauteile, die durch Wärmeleitung gefährdet  
sind, müssen mit Wasser gekühlt werden.
Die Arbeitsstelle samt den daneben, darüber  
und darunter liegenden Räumen ist von dem 
Brandposten laufend auf mögliche Brandherde 
hin zu kontrollieren.
Es sind geeignete funktionstüchtige Löschge- 
räte bereit zu halten.
Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen,  
die Feuerwehr zu alarmieren und die Brandbe-
kämpfung unverzüglich einzuleiten.

8 Sicherheitsmaßnahmen 
– nach Abschluss 
der Arbeiten –

Viele Brände brechen erfahrungsgemäß erst 
mehrere Stunden nach Abschluss der feuerge-
fährlichen Arbeiten aus. Deshalb ist die nachträg-
liche gewissenhafte Kontrolle (mehrmals) beson-
ders wichtig.

Dazu ist erforderlich, dass die Brandwache die 
Umgebung der Arbeitsstelle einschließlich der 
benachbarten Räume sorgfältig auf Brandge-
ruch, verdächtige Erwärmung, Glimm stellen und 
Brandnester kontrolliert. Diese Kontrolle kann in 
kurzen Zeitabständen für mehrere Stunden er-
forderlich sein, bis mit an Sicherheit grenzender 
Wahr scheinlichkeit ausgeschlossen ist, dass ein 
Brand ent stehen kann.

Hinweis: Wurden bei Arbeiten brandabschnittsbe-
grenzende Bauteile durchbrochen, müssen die 
entstandenen Öffnungen (ggf. zunächst proviso-
risch) mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen 
Abschottungsmitteln geschlossen werden. Je 
nach Situation vor Ort kann zusätzlich der Einsatz 
einer mobilen Brandmeldeanlage sinnvoll sein. 
Weitere Informationen sind beim Feuerversicherer 
erhältlich.
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10 Muster Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten
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11 Muster zur Organisation der feuergefährlichen  
Arbeiten über einen längeren Zeitraum 
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Aufgestellt gemeinsam mit dem Bundesverband
der Deutschen Industrie e.V.

Neben den gesetzlichen und behördlichen gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten.

Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichts-
führenden bekanntzugeben. Die “Brandverhü-
tungsvorschriften für Fabriken und gewerbliche An-
lagen” (Auszug aus diesen Sicherheitsvorschriften)
sind in den Betriebsstätten auszuhängen und allen
Mitarbeitern bekanntzugeben. Sofern im Betrieb
Mitarbeiter beschäftigt werden, die der deutschen
Sprache nicht hinreichend mächtig sind, müssen
die vorgenannten Vorschriften ausführlich auch in
einer für diese Personen verständlichen Form be-
kanntgemacht werden.

Nach Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann der Versiche-
rungsschutz beeinträchtigt werden, wenn Sicher-
heitsvorschriften nicht eingehalten werden. Diese
Regelung gilt auch für andere, vertraglich verein-
barte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit
Feuerdeckung.

1 Feuerschutzabschlüsse

1.1 Feuerschutzabschlüsse müssen als solche er-
kennbar und bauaufsichtlich zugelassen sein.

1.2 Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse
dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder Festbin-
den) blockiert werden.

1.3 Müssen Abschlüsse während der Arbeitszeit
offengehalten werden, so dürfen nur bauaufsicht-
lich zugelassene Feststellvorrichtungen benutzt
werden, die im Brandfall selbsttätig auslösen. Die-
se Abschlüsse sind auf jeden Fall nach Arbeitsen-
de zu schließen.

1.4 Durch Wartung ist die ständige Funktionsbe-
reitschaft sicherzustellen.

2 Elektrische Anlagen

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten
Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker -VDE-) nur
von Fachkräften oder unterwiesenen Personen zu
errichten und zu betreiben.

3 Rauchen und offenes Feuer

3.1 In feuer- und/oder explosionsgefährdeten
Räumen und Bereichen sowie in Garagen und
Kfz-Werkstätten ist Rauchen und Umgang mit
Feuer oder offenem Licht verboten. In explosions-
gefährdeten Räumen und Bereichen dürfen au-
ßerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und
nicht explosionsgeschützte Elektrogeräte nicht
verwendet werden. In feuer- und/oder explosions-
gefährdeten Räumen und an den Außenseiten ih-
rer Zugangstüren ist auf die besonderen Gefah-
ren und das Verbot durch deutlich sichtbaren
Anschlag hinzuweisen.

Feuergefährdet sind Bereiche, in denen größere
Mengen leicht entflammbarer fester, flüssiger oder
gasförmiger Stoffe vorhanden sind.

Explosionsgefährdet sind Bereiche, in denen sich
mit der Luft explosionsfähige Dampf-, Gas- oder
Staubgemische bilden können.

3.2 Für lediglich feuergefährdete Betriebsstätten
sind besondere Raucherzonen zulässig, soweit sie
durch betriebliche Maßnahmen hinreichend von
leichtentflammbarem Material getrennt und deut-
lich gegen die Umgebung abgesichert sind. Geeig-
nete Aschenbehälter, Löschmittel und Warnschil-
der sind in ausreichender Zahl aufzustellen.

4 Feuerarbeiten

4.1 Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbei-
ten dürfen nur von solchen Personen ausgeführt
werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind.

Allgemeine Sicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer
für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)

Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen

akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

AFB 2010
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4.2 Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Ar-
beitsplätze sind diese Arbeiten nur mit schriftlicher
Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der Be-
triebsleitung oder der von ihr beauftragten Person
zulässig. Dieser Schein muß genaue Angaben
über die zu treffenden Schutzmaßnahmen enthal-
ten.

5 Feuerstätten, Heizeinrichtungen,
wärmeführende Rohrleitungen,
Trocknungsanlagen

5.1 Die für Errichtung und Betrieb von Feuerstätten,
Heizeinrichtungen und Trocknungsanlagen gelten-
den Vorschriften der Bauordnung und der Heiz-
raumrichtlinien sind zu beachten, ebenso sonstige
Sicherheitsvorschriften, Normen und Bestimmun-
gen. Feuerstätten (einschließlich Schornsteine und
Ofenrohre) und Heizeinrichtungen müssen im Um-
kreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen
freigehalten werden. Hiervon sind ausgenommen
Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächentem-
peratur oder die austretende Warmluft 120° C nicht
übersteigt. Benzin, Petroleum, Spiritus und Lack-
reste oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungs-
material verwendet werden.

Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorge-
sehenen feuerbeständig abgetrennten Gruben
oder Räumen oder im Freien mit sicherem Ab-
stand gelagert werden.

Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz-
und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur mit
Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden.

5.2 Wärmeführende Rohrleitungen, an denen sich
brennbare Stoffe entzünden können, sind zu si-
chern. Die Sicherung kann durch geeignete Isolie-
rung, Abweisgitter, Schürzen oder ähnliches erfol-
gen.

6 Brennbare feste Stoffe,
Flüssigkeiten und Gase

6.1 Für Verwendung und Lagerung von festen
Stoffen, die leichtentflammbar, selbstentzündlich
oder explosionsfähig sind oder im Brandfall korro-
sive Gase abspalten, sowie beim Umgang mit
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind die be-
sonderen Vorschriften zu beachten.

6.2 In den Betriebsräumen dürfen höchstens die
für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen
brennbarer Flüssigkeiten und Gase (jedoch nicht
mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden.
Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der be-
sonderen Vereinbarung.

6.3 Brennbare Flüssigkeiten sind in sicheren Ge-
fäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüs-
se oder Abwässerkanäle geschüttet werden.

7 Verpackungsmaterial

7.1 In den Packräumen darf leichtentflammbares1

Verpackungsmaterial höchstens in der Menge ei-
nes Tagesbedarfs vorhanden sein. Betriebsbe-
dingte Ausnahmen bedürfen der besonderen Ver-
einbarung. Zerkleinertes Material dieser Art
(Füllstoffe) ist in nichtbrennbaren Behältern mit
dicht schließendem Deckel aufzubewahren.

7.2 Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in
eigenen, feuerbeständig abgetrennten Räumen
oder im Freien mit sicherem Abstand zu lagern.

7.3 Packräume und Lagerräume für Verpackungs-
material dürfen nicht direkt (z. B. durch Öfen,
Strahler, ölbefeuerte Lufterhitzer) beheizt werden.

8 Abfälle

8.1 Brennbare Abfälle sind mindestens täglich bei
Schluß der Arbeit oder bei Schichtwechsel aus
den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Frei-
en mit sicherem Abstand oder in feuerbeständig
abgetrennten Räumen zu lagern.

8.2 Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkei-
ten getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen
dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht
schließendem Deckel - keinesfalls in der Arbeits-
kleidung - aufbewahrt werden.

8.3 Zigarettenasche und sonstige Abfälle, die
noch Glut enthalten können, sind getrennt von an-
deren brennbaren Abfällen in geeigneten Aschen-
behältern aufzubewahren.

8.4 Staub ist mindestens innerhalb der vorge-
schriebenen Fristen aus den Anlagen und den Ar-
beitsräumen zu entfernen.

1 Als leichtentflammbar gelten Stoffe, die z. B. durch die
Flamme eines Streichholzes entflammen und ohne zusätz-
liche Wärmezufuhr selbständig und rasch abbrennen, z.B.
in loser Form Papier, Stroh, Ried, Heu, Holzwolle, Pflanzen-
faserstoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe bis zu 2 mm Di-
cke und brennbare Stoffe in fein zerteilter Form sowie Bau-
stoffe nach DIN 4102 der Klasse B3.
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9 Feuerlöscheinrichtungen

9.1 In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrich-
tungen vorhanden sein, die den besonderen Be-
triebsgefahren entsprechen. Diese Einrichtungen
müssen regelmäßig gewartet werden.

9.2 Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zu-
gelassen sein und in ausreichender Anzahl an gut
sichtbarer und stets leicht zugänglicher Stelle an-
gebracht sein.

9.3 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsange-
hörigen ist in der Bedienung der Feuerlöschein-
richtungen zu unterweisen.

9.4 Es ist eine Brandschutz- und Feuerlöschord-
nung aufzustellen und auszuhängen.

9.5 Jede Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen
ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuer-
löscheinrichtungen sind nach der Benutzung un-
verzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Miss-
bräuchliche Benutzung ist verboten.

10 Kontrolle nach Arbeitsschluss

Nach Arbeitsschluß hat eine der Betriebsleitung
verantwortliche Person die Betriebsräume auf ge-
fahrdrohende Umstände zu kontrollieren.

Es ist besonders zu prüfen, dass
� alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen,
� alle nicht benötigten elektrischen Anlagen aus-

geschaltet,
� an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorge-

nommen wurden, keine Brandgefahr vorhan-
den,

� die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt und
� die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen

Brandausbruch gesichert sind.
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Brandverhütungsvorschriften
für Fabriken und gewerbliche Anlagen

Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder
Festbinden) blockiert werden.

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker - VDE -) nur von Fachkräften oder unterwiesenen
Personen zu errichten und zu betreiben.

In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen ist Rauchen und Umgang
mit Feuer oder offenem Licht verboten. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen
dürfen außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und nicht explosionsgeschützte
Elektrogeräte nicht verwendet werden.

Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind Schweiß-, Schneid-, Schleif- und
Aufheizarbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der
Betriebsleitung zulässig. Dieser Schein muss genaue Angaben über die zu treffenden
Schutzmaßnahmen enthalten.

Feuerstätten (einschließlich Schornsteinen und Ofenrohren) und Heizeinrichtungen müssen
im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen freigehalten werden. Benzin,
Petroleum, Spiritus, Lackreste oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet
werden Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorgesehene feuerbeständig abge-
trennten Gruben oder Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand gelagert werden
Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur
mit Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden.

�

�

Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen ist besondere Vorsicht geboten In
den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen
(jedoch nicht mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden Brennbare Flüssigkeiten sind in
sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüsse oder Abwasserkanäle
geschüttet werden.

�

�

In den Packräumen darf leicht entflammbares Verpackungsmaterial (Holzwolle, Stroh, Papier,
Faserstoffe, Kunststoffolien, Schaumstoffe und dgl.) höchstens in der Menge eines
Tagesbedarfs vorhanden sein. Zerkleinertes Material dieser Art (Füllstoffe) ist in nichtbrennba-
ren Behältern mit dichtschließendem Deckel aufzubewahren. Packräume und Lagerräume für
Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z. B. durch Ofen, Strahler, Öl befeuerte Lufterhitzer)
beheizt werden.

Brennbare Abfälle sind täglich aus den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit
sicherem Abstand oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen (Lagerplatz) zu lagern.
Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen
dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel - keinesfalls in der
Arbeitskleidung - aufbewahrt werden Zigarettenasche und Abfälle, die noch Glut enthalten
können, sind in geeigneten Aschenbehältern aufzubewahren.

�

Feuerlöscheinrichtungen müssen gut erkennbar und leicht zugänglich sein Jede Benutzung
ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuerlöscheinrichtungen sind nach der
Benutzung unverzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist
verboten.

�

Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebsräume
auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren.
Es ist besonders zu prüfen, dass alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, alle nicht
benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, an Stellen, an denen Reparaturarbeiten
vorgenommen wurden, keine Brandgefahr vorhanden, die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt
und die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind.

� �

�

�

�

Feuerschutz-
abschlüsse

Elektrische
Anlagen

Rauchen und
offenes Feuer

Feuerarbeiten

Feuerstätten,
Heizein-
richtungen

Brennbare
Flüssigkeiten
und Gase

Verpackungs-
material

Abfälle

Feuerlösch-
einrichtungen

Kontrolle nach
Arbeitsschluss
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Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gel-
ten die folgenden vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften für elektrische Anlagen2 bis 1000 Volt.

-

-
-

1 Pflichten des
Versicherungsnehmers

1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim
Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen Um-
bau- und Instandsetzungsarbeiten an elektri-
schen Anlagen und Geräten eine Elektrofachkraft
hinzuzuziehen. Die Ausführung der genannten Ar-
beiten ist der Elektrofachkraft mit der Auflage zu
übertragen, dass sie gesetzliche und behördliche
Sicherheitsvorschriften, die VDE-Bestimmungen,
die Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer
einhält und dies schriftlich bestätigt (s.a. Bestäti-
gung in Anlehnung an DIN VDE 0100 Teil 610 und
Teil 630).

1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sor-
gen, dass alle im Betrieb tätigen Personen, die sei-
ne elektrischen Anlagen betreiben, die gesetzli-
chen und behördlichen Sicherheitsvorschriften,
die VDE-Bestimmungen sowie die hier unter 2 und
3 aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachten.

1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das
Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in an-
gemessenen Zeitabständen mit der Handhabung
der Feuerlöschgeräte vertraut zu machen. Auf VdS
2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern wird hingewiesen.

1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen
geändert, muss eine Elektrofachkraft vorher unter-
richtet werden, damit diese entscheiden kann, ob
gegebenenfalls die elektrischen Anlagen den neu-
en Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen

gesetzlichen oder behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer an-
zupassen sind (s.a. 3.2).

1.5 Die gesamten elektrischen Anlagen sind jähr-
lich mindestens einmal durch einen VdS-aner-
kannten Sachverständigen zum Prüfen elektri-
scher Anlagen zu prüfen. Mängel müssen durch
eine Elektrofachkraft innerhalb der vom Sachver-
ständigen gesetzten Frist beseitigt werden.

2 Errichten elektrischer Anlagen

2.1 Hausanschlüsse3

Hausanschlusskabel dürfen weder durch explo-
sionsgefährdete4 Betriebsstätten geführt werden
noch in solche münden. In feuergefährdeten5 Be-
triebsstätten ist, soweit unter den betrieblichen
Umständen möglich, ebenso wie in explosionsge-
fährdeten Betriebsstätten zu verfahren.

2.2 Verteiler

Bei der Auswahl und Herstellung elektrischer Ver-
teiler wie Schaltgeräte-Kombinationen, Kleinver-
teiler und Zählerschränke sind aus brandschutz-
technischen Gründen

■ Verlustleistung der einzubringenden elektri-
schen Betriebsmittel,

■ Schutz- und Installationsart des Gehäuses,
■ Umgebungstemperatur und
■ Gleichzeitigkeitsfaktor

zu beachten.

Es werden unterschieden, vom

■ Hersteller fabrikfertig bestückte und verdrahte-
te Verteiler (TSK = Typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen), die vom Errichter elektri-
scher Anlagen nicht geändert werden dürfen.

Sicherheitsvorschriften für
elektrische Anlagen bis 1000 Volt

Gemäß Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann, wenn Si
cherheitsvorschriften nicht eingehalten werden,
der Versicherungsschutz beeinträchtigt sein. Die
se Regelung gilt auch für andere, vertraglich ver
einbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)
mit Feuerdeckung.

Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 

akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.

AFB 2010
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■ Hersteller vorgefertigte, teilweise bestückte
elektrische Verteiler, die nach Herstelleranga-
ben ohne weitere Einschränkung für die Bestü-
ckung und Verdrahtung von ihm freigegeben
sind (TSK).

■ Errichter der elektrischen Anlage ganz oder teil-
weise zusammengebaute elektrische Verteiler
(PTSK = Partiell typgeprüfte Schaltgerä-
te-Kombinationen).

Um die Sicherheit für den Betrieb elektrischer Ver-
teiler zu gewährleisten, sind in den relevanten Nor-
men (DIN VDE 0603 und DIN VDE 0660) umfang-
reiche Anforderungen enthalten. Die Herstellung
elektrischer Verteiler setzt die Kenntnis der o.g.
Normen, entsprechende Prüfeinrichtungen und
ausgebildete Elektrofachkräfte voraus.

Es wird empfohlen, fabrikfertige TSK auszuwäh-
len, für die der Verteiler-Hersteller die Verantwor-
tung übernimmt.

Erfolgt der Zusammenbau durch den Anlagen-Er-
richter (vorgefertigte TSK/PTSK), geht auf ihn die
Verantwortung für den hergestellten Verteiler über.

2.3 Hauptschalter

Die elektrischen Anlagen in explosions- und feuer-
gefährdeten Betriebsstätten müssen im Ganzen,
und zwar gebäude- oder gebäudeabschnittswei-
se, durch einen Schalter (Hauptschalter) von der
elektrischen Energiequelle getrennt6 werden kön-
nen. Diese Schalter sind an zugänglicher Stelle
außerhalb der Betriebsstätten anzubringen. Als
Hauptschalter können auch Einrichtungen zum
Fehlerstromschutz mit der Kennzeichnung und
mit einem Bemessungsdifferenzstrom (Nennfeh-
lerstrom) I�n < 300 mA verwendet werden, wenn
diese zum Trennen geeignet sind (s.a. Hersteller-
angaben).

2.4 Schaltpläne und Unterlagen

Für die elektrischen Anlagen müssen grundsätz-
lich aktuelle Schaltpläne und Unterlagen verfüg-
bar sein. Die Ausführungen richten sich nach Art,
Umfang und Nutzung der Anlage.

2.5 Überspannungsschutz

Zur Verhütung von Schäden durch Überspannun-
gen wird auf VdS 2031 Blitz- und Überspannungs-
schutz in elektrischen Anlagen hingewiesen.

2.6 Steckvorrichtungen

Es sind nur genormte Steckvorrichtungen zuläs-
sig.

2.7 Fehlerstromschutz-Einrichtungen

Es sind netzspannungsunabhängige Einrichtun-
gen zum Fehlerstromschutz einzusetzen, die auch
Differenzströme (Fehlerströme) mit Gleichstrom-
komponenten erfassen und eine Abschaltung be-
wirken. Derartige Einrichtungen sind Fehler-
strom-(FI-)Schutzeinrichtungen (RCD) mit der
Kennzeichnung (Typ A) oder allstromsensiti-
ve RCD (Typ B) nach DIN VDE 0664 oder Leis-
tungsschalter mit zugeordnetem Fehlerstrom-
schutz (CBR) mit der Kennzeichnung (Bauart
A) nach DIN VDE 0660 Teil 101 (Anhang B).

Werden mehrere Einrichtungen zum Fehlerstrom-
schutz in Reihe angeordnet, müssen diese die Se-
lektivität der Stromkreise gewährleisten (Kenn-
zeichnung , bei CBR alternativ das Symbol �t
mit Angabe der Grenznichtauslösezeit in ms). Der
Bemessungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom)
bzw. Bemessungsfehlerauslösestrom I �n dieser
Einrichtungen zum Fehlerstromschutz muss grö-
ßer sein als der höchste der nachgeschalteten Ein-
richtungen zum Fehlerstromschutz. In Bereichen,
in denen mit Temperaturen unter -5 °C zu rechnen
ist, sind RCD mit der Kennzeichnung und CBR
nach Herstellerangabe einzusetzen.

2.8 Kabel und Leitungen

Zur Verhütung von Schäden an Kabeln und Leitun-
gen wird auf VdS 2025 Kabel- und Leitungsanla-
gen hingewiesen.

2.9 Nichtlineare elektrische Verbraucher

Nichtlineare elektrische Verbraucher verursachen
Oberschwingungsströme. Diese können

■ das Stromversorgungssystem überlasten und
■ elektronische Einrichtungen stören oder zer-

stören.

Schäden kann vorgebeugt werden, indem
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
angewandt wird.

2.10 Leuchten

Leuchten und Beleuchtungsanlagen müssen ent-
sprechend DIN VDE 0100 Teil 559 ausgewählt und
errichtet werden. Auf VdS 2005 Elektrische Leuch-

S

S

-25°
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ten und VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanla-
gen und -systeme wird hingewiesen.

2.11 Elektrowärmegeräte

Elektrowärmegeräte sind so anzubringen bzw.
aufzustellen, dass sie keinen Brand verursachen
können. Die Betriebsanweisung für das jeweilige
Gerät ist unbedingt zu beachten. Auf VdS 2279
Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen
sowie VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen.

2.12

Zur Verhütung von Schäden infolge des Betriebes
elektrischer Anlagen mit Fernwirktechnik wird auf
VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallati-
on verwiesen.

2.13 Feuersichere Trennung elektrischer
Verbrauchs- und Betriebsmittel

2.13.1 Allgemeines

2.13.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen
Betriebsmittel müssen, wenn sie auf brennbaren
Bau- oder Werkstoffen angebracht werden, von
der Befestigungsfläche getrennt werden. Als aus-
reichende Trennung gilt für Betriebsmittel mit
Nennströmen < 63 A das Einfügen einer Isolier-
stoffunterlage von mindestens 1,5 mm Dicke. Der
verwendete Isolierstoff muss, nachdem er für die
Dauer von 15 s der Prüfung mit der Nadelflamme
entsprechend DIN EN 60 695-2-2/VDE 0471 Teil
2-2 unterzogen wurde, innerhalb von 3 s nach Ent-
zug der Flamme verlöschen.

Geeignete Werkstoffe in der angegebenen Dicke
sind:

■ Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 204,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis, EP GC
202, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

■ Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 201,
DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

2.13.1.2 Betriebsmittel, auch solche die zur Befes-
tigungsfläche hin geschlossen sind, sowie Kabel
und Leitungen, müssen, wenn ein Schutz gegen
die Auswirkungen von Kurzschlüssen nicht er-
reicht werden kann, so angebracht bzw. verlegt
werden, dass sie bei zu hoher Erwärmung aus-
brennen können, ohne dass die Gefahr einer
Brandausweitung entsteht. Diese Anforderung ist

erfüllt, wenn die Betriebsmittel, Kabel und Leitun-
gen auf nicht brennbaren Gebäudeteilen installiert
werden. Bestehen die Gebäudeteile dagegen aus
brennbaren Baustoffen, z.B. Holzwänden (selbst
wenn sie blechverkleidet sind), dann müssen Be-
triebsmittel, Kabel und Leitungen auf einer min-
destens lichtbogenfesten Unterlage angebracht
bzw. verlegt werden (DIN VDE 0100 Teil 420 und
DIN VDE 0100 Teil 732 bzw. DIN VDE 0211). Als
ausreichend lichtbogenfest gilt eine 20 mm dicke
Fibersilikatplatte. Auf VdS 2023 Errichtung elektri-
scher Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwie-
gend brennbaren Baustoffen wird hingewiesen.

3 Betrieb elektrischer Anlagen

3.1 Benutzung elektrischer Anlagen und
Geräte

3.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dürfen
nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos
möglich ist, z.B. Freischalten nach DIN VDE 0105.
Sicherungen sind mit gleicher Bemessungsstrom-
stärke (Angabe in Ampere (A) auf der Sicherung)
in genügender Anzahl vorrätig zu halten. Das Ver-
wenden geflickter oder überbrückter Sicherungen
ist verboten.

3.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen, wie Fl-Schutz-
einrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschalter,
wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Elektro-
fachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.

3.1.3 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhn-
liche Erscheinungen, beispielsweise Lichtbögen,
Funken, Brandgeruch oder auffallende Geräu-
sche, festgestellt, so sind die elektrischen Anlagen
sofort von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen. Zur Beseitigung von Män-
geln ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen.

3.1.4 Elektrische Geräte sind so zu betreiben,
dass sie keinen Brand verursachen können; hier-
auf ist besonders bei Wärmegeräten aller Art zu
achten. Auf VdS 2278 Elektrowärme wird hinge-
wiesen. Bei Benutzung elektrischer Betriebsmittel,
z.B. ortsveränderlicher Geräte, Leitungsverlänge-
rungen/Leitungsroller und Mehrfachsteckdosen-
leisten, ist darauf zu achten, dass sie den jeweili-
gen örtlichen und betrieblichen Anforderungen
genügen.

3.1.5 Für längere Betriebspausen oder bei Be-
triebsstillstand sind die elektrischen Anlagen von
der Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen und
gegen Wiedereinschalten zu sichern, beispiels-
weise mit Hilfe von abschließbaren Schaltern. Vor
Wiederinbetriebsetzen nach längeren Stillstand-
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zeiten ist der ordnungsgemäße Zustand der elek-
trischen Anlagen und Betriebsmittel durch eine
Elektrofachkraft zu prüfen.

3.1.6 Ortsveränderliche Geräte sind nach Ge-
brauch von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen, indem beispielsweise der
Stecker gezogen wird.

3.1.7 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig
umzugehen. Insbesondere starke mechanische
Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, Stöße,
Schläge, Überfahren mit Fahrzeugen und Gerä-
ten, können Personen gefährdende Situationen
schaffen und Folgeschäden, z.B. Brände, verursa-
chen. Übermäßiger Zug an beweglichen Leitun-
gen kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebs-
mitteln lockern oder lösen. An Leitungen dürfen
auf keinen Fall Gegenstände aufgehängt oder be-
festigt werden. Dadurch entsteht sonst ebenfalls
Brandgefahr und Personen werden stark gefähr-
det.

3.1.8 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitun-
gen mit Auftautransformatoren oder Schweißum-
formern ist wegen der damit verbundenen Brand-
gefahr verboten.

3.2 Erhalten des ordnungsgemäßen
Zustandes

3.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den
gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvor-
schriften, den VDE-Bestimmungen sowie den Si-
cherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ord-
nungsgemäßem Zustand zu erhalten. Auftretende
Mängel müssen unverzüglich durch Elektrofach-
kräfte beseitigt werden.

3.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zu-
standes bedingt, dass bestehende Anlagen dann
zwingend an die gültigen Sicherheitsvorschriften
(gesetzliche und behördliche und die der Feuer-
versicherer) angepasst werden müssen, wenn
sich aus dem bisherigen Zustand Gefahren für
Personen und Sachen ergeben. Es ist auch anzu-
passen, wenn diese Sicherheitsvorschriften es
ausdrücklich fordern.

3.2.3 Sicherheitseinrichtungen und die für die Si-
cherheit erforderlichen Schutz- und Überwa-
chungseinrichtungen müssen in ordnungsgemä-
ßem Zustand erhalten werden; sie dürfen weder
unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt
oder geändert werden.

3.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Einrichtungen
zum Fehlerstromschutz (z.B. Fehlerstrom-Schutz-

einrichtungen (FI-Schutzeinrichtungen)) oder
FU-Schutzeinrichtungen ist durch Betätigen der
Prüfeinrichtung zu kontrollieren. Auf die Berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit (BGV), hier BGV A2
“Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”, wird
verwiesen. Löst die Schutzeinrichtung beim Betä-
tigen der Prüfeinrichtung nicht aus, so ist unver-
züglich eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen, die
den Fehler behebt.

3.2.5 Entsprechend DIN VDE 0105 ist der Isola-
tionswiderstand der Stromkreise in regelmäßigen
Zeitabständen zu messen. Die verwendeten
Messgeräte müssen DIN VDE 0413-2 genügen.
Zur Vermeidung von Schäden an angeschlosse-
nen Betriebsmitteln dürfen Außenleiter und Neu-
tralleiter miteinander verbunden werden. Durch
Überspannungs-Schutzeinrichtungen können
Fehlmessungen hervorgerufen werden. Lassen
sich die Schutzeinrichtungen nicht von dem Mess-
kreis trennen, z.B. Schutzkontaktsteckvorrichtun-
gen mit integriertem Überspannungsschutz, dür-
fen die Messungen mit einer Messspannung
250 V DC vorgenommen werden.

In Stromkreisen (ausgeschlossen Niedervolt-,
SELV- und PELV-Stromkreise) in

■ Bereichen mit Menschenansammlungen nach
DIN VDE 0108,

■ medizinisch genutzten Bereichen nach DIN
VDE 0107,

■ explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN
VDE 0165,

■ feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen
gleichzustellenden Risiken nach VdS 2033 ,

■ elektrischen Anlagen in baulichen Anlagen mit
vorwiegend brennbaren Baustoffen nach VdS
2023,

■ Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenstän-
den nach VdS 2024 und

■ bei Kabeln und Leitungen, in denen kein geer-
deter Leiter oder geerdeter Schirm mitgeführt
wird,

ist der Isolationswiderstand abweichend von DIN
VDE 0105-100,

■ zwischen Außenleitern (L1, L2, L3),
■ Außenleitern und Neutral-(N-)Leitern,
■ Außenleitern und Schutz-(PE-)Leitern sowie
■ zwischen N- und PE-Leitern

zu messen.

In elektrischen Anlagen, in denen Fehlerstrom-
schutz, z.B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, aus
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brandschutztechnischen Gründen nicht vorge-
schrieben ist, darf auf eine Isolationswiderstands-
messung verzichtet werden, wenn aus örtlichen
oder betrieblichen Gegebenheiten nicht abge-
schaltet werden kann und Maßnahmen zum
Schutz bei Isolationsfehlern nach VdS 2349 ge-
troffen worden sind.

3.2.6 Mindestens einmal jährlich, zusätzlich auch
nach wesentlichen Änderungen der elektrischen
Anlage oder Art und Anzahl der elektrischen Ver-
braucher, ist der Strom im N-Leiter zu messen.
Wenn erforderlich, sind Maßnahmen zum Schutz
bei Oberschwingungen nach VdS 2349 Störungs-
arme Elektroinstallation zu treffen.

3.2.7 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und
beweglichen Leitungen ist besonders auf den
ordnungsgemäßen Zustand zu achten; sie sind
vor dem Benutzen auf erkennbare Schäden zu be-
sichtigen (s.a. 3.1.7).

3.2.8 3-polige Steckvorrichtungen (3 x 15 A) mit
seitlich angeordneten Gleitkontaktpaaren sind
auszuwechseln (s.a. 2.6).

3.2.9 Nicht zum Betrieb benötigte elektrische Ein-
richtungen, insbesondere Kabel- und Leitungsan-
lagen, müssen zur Reduzierung der Brandlast und
gegebenenfalls aus Gründen der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) entfernt werden. Kön-
nen die Kabel oder Leitungen nicht entfernt wer-
den, müssen sie soweit wie möglich gekürzt und
die Enden isoliert werden.

3.2.10 In explosions- und feuergefährdeten Be-
triebsstätten sind Arbeiten an unter Spannung ste-
henden Betriebsmitteln verboten.

3.2.11 Die elektrischen Anlagen sind in angemes-
senen Zeitabständen entsprechend den betriebli-
chen und örtlichen Gegebenheiten zu reinigen
und von brennbaren Stoffen freizuhalten.

3.2.12 Bei Leuchten mit Entladungslampen (z.B.
Leuchtstofflampen) können die Vorschaltgeräte
im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen fla-
ckern oder Elektroden glühen) bzw. im Fehlerfall
brandgefährliche Temperaturen annehmen. De-
fekte Leuchten sind sofort abzuschalten. In den
meisten Fällen kann der sichere Betrieb dadurch
wiederhergestellt werden, indem die Lampe oder
der Starter ausgewechselt werden.

4 Verhalten bei Bränden

4.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf DIN
VDE 0132 verwiesen. Es sind geeignete Löschge-
räte bereitzuhalten und Betriebsangehörige in ih-
rer Bedienung zu unterrichten.

4.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen An-
lagen sind Feuerlöscher (s.a. VdS 2001 Regeln für
die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern) oder Feuerlöscheinrichtungen an geeig-
neter Stelle bereitzuhalten, die der Art und Größe
der Anlage (DIN VDE 0132) angepasst sind.

4.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuer-
löscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zu-
stand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeit-
abständen prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist
ein Prüfvermerk mit Datum anzubringen.

4.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefähr-
deten Teile der elektrischen Anlagen von der elek-
trischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen,
indem unverzüglich der Hauptschalter betätigt
wird. Dies gilt allerdings nur für die elektrischen
Anlagen, die nicht für die Brandbekämpfung unter
Spannung gehalten werden müssen oder soweit
durch die Abschaltung keine anderen Gefahren
entstehen (DIN VDE 0132).

4.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in
rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch
bei Tage einzuschalten.

4.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversor-
gungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprink-
leranlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen
sind in Betrieb zu halten.

4.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind
nach Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.

4.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch unge-
schulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen hat
durch das Betriebspersonal ordnungsgemäß mit
den dafür vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen.
Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht
ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen
werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.

4.7 Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat eine
Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in welchem
Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb
genommen werden dürfen.
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Anhang A

Literatur

Gesetze, Verordnungen, behördliche
Richtlinien, Regeln und Empfehlungen

Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV)
– BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln
Internet: www.heymanns.com

Normen

DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
mit Nennspannungen bis 1000 V
– Teil 420: Schutzmaßnahmen; Schutz gegen

thermische Einflüsse
– Teil 559: Leuchten und Beleuchtungsanlagen
– Teil 610: Prüfungen - Erstprüfungen
– Teil 630: Nachweise-Bericht
– Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen Kabel-

netzen

EN 50110/VDE 0105 Teil 100 - Betrieb von elektri-
schen Anlagen

DIN VDE 0107 Starkstromanlagen in Krankenhäu-
sern und medizinisch genutzten Räumen außer-
halb von Krankenhäusern

DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicher-
heitsstromversorgung in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen

DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich
elektrischer Anlagen

DIN VDE 0165 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche

DIN VDE 0211 Bau von Starkstrom-Freileitungen
mit Nennspannungen bis 1000 V

DIN EN 60893/VDE 0318 Bestimmung für Tafeln
aus technischen Schichtpressstoffen auf Basis
wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwe-
cke

DIN EN 60695-2-2/VDE 0471 Teil 2-2 Prüfungen
zur Beurteilung der Brandgefahr-Prüfverfahren
- Prüfung mit der Nadelflamme

DIN EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prü-
fen, Messen oder Überwachen von Schutzmaß-
nahmen - Isolationswiderstand

VDE 0603 Teil 1 - Installationskleinverteiler und
Zählerplätze AC 400 V
– Installationskleinverteiler und Zählerplätze

EN 60947-2/DIN VDE 0660 Teil 101 Niederspan-
nungschaltgeräte – Leistungsschalter

DIN EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen
– Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombina-

tionen

DIN VDE 0660 Niederspannung-Schaltgeräte-
kombinationen
– Teil 504: Besondere Anforderungen an Nieder-

spannung-Schaltgerätekombinationen, zu de-
ren Bedienung Laien Zutritt haben – Installa-
tionsverteiler

– Teil 507: Verfahren zur Ermittlung der Erwär-
mung von partiell typgeprüften Niederspan-
nung-Schaltgerätekombinationen (PTSK)
durch Extrapolation

DIN VDE 0664 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

VDE-Verlag GmbH, Berlin - Offenbach,
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
Internet: www.vde-verlag.de

VdS-Publikationen

VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeits-
stätten mit Feuerlöschern

VdS 2005 Elektrische Leuchten - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2023 Elektrische Anlagen in baulichen An-
lagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Mö-
beln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen
- Richtlinien zum Brandschutz

VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen - Richtli-
nien zur Schadenverhütung

VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in
elektrischen Anlagen - Richtlinien zur Schadenver-
hütung

VdS 2033 Feuergefährdete Betriebsstätten und
diesen gleichzustellende Risiken - Richtlinien zur
Schadenverhütung

VdS 2278 Elektrowärme - Merkblatt zur Scha-
denverhütung

VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und
-systeme - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
- Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstalla-
tion - Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln
Internet: www.vds.de
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1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen
sind insbesondere:
■ Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-

wirtschaftsgesetz-EnWG):

§ 16 Anforderungen an Energieanlagen
(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung,
Fortleitung und Abgabe
1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker,
2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfachs e.V.
eingehalten worden sind.
(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach
den in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden
Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt
und in den Verkehr gebracht wurden und die gleiche Si-
cherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die An-
forderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anla-
gen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf
Verlangen der Behörde nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen nach Satz 1 erfüllt sind.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann soweit Fra-
gen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates
über Anforderungen an die technische Sicherheit von Ener-
gieanlagen erlassen.
Soweit in anderen Rechtsvorschriften weitergehende An-
forderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt.

■ Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizi-
tätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)

■ Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsge-
setz) (GSG)

■ Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefähr-
deten Räumen (ElexV)

■ Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Ge-
räten (EMVG)

■ Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeits-
schutz)

■ Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
(UVV)

■ Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanla-
gen bis 1000 V; Normenreihe DIN EN 50 110/VDE 0105, Be-
trieb von elektrischen Anlagen; DIN VDE 0165, Errichten von
elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen;
DIN VDE 0701, Instandsetzung, Änderung und Prüfung elek-
trischer Geräte

2 Elektrische Anlagen

Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Über-
tragung,Umwandlung,VerteilungundAnwendungelektrischer
Energie. Dies schließt Energiequellen ein wie Batterien, Kon-
densatoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektri-
scher Energie.
3 Hausanschluss umfasst Anschlusskabel und den dazuge-
hörenden Hausanschlusskasten.

Hausanschlusskabel ist bei
■ Kabelnetzen ein Teil des Versorgungsnetzes und verbindet

dies mit dem Hausanschlusskasten,

■ Freileitungsnetzen die Verbindung von der Freileitung am
Gebäude (Gestänge, Dachständer o.ä.) bis zum Hausan-
schlusskasten.

Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Vertei-
lungsnetz zur Verbraucheranlage. Er ist in der Lage, Über-
strom-Schutzeinrichtungen, Trennmesser, Schalter oder sons-
tige Geräte zum Trennen und Schalten aufzunehmen.

4Explosionsgefährdete BetriebsstättensindalleBereiche, in
denen nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen
Gase,Dämpfe,Nebel oderStäubeentstehen, die mit Luftexplo-
sionsfähigeGemischebildenkönnen.Hierunterkönnenz.B.Ar-
beits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile solcher Räume, Behäl-
ter und Apparate sowie Betriebsstätten im Freien gehören. Ein
explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch ist ein Gemisch brennba-
rer Gase mit Luft, in dem sich eine Verbrennung nach Zündung
von der Zündquelle aus in das unverbrannte Gemisch hinein
selbstständig fortpflanzt (Explosion). Das Gleiche gilt für Gemi-
sche von Luft, Dampf, Nebel oder Staub.

Definition nach der Verordnung über elektrische Anlagen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen (ElexV):

Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist
derjenige Bereich, in dem die Atmosphäre auf Grund der örtli-
chen und betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden
kann.

Definition des explosionsgefährdeten Bereiches nach DIN VDE
0165 Teil 1:

Ein Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre in sol-
chen Mengen vorhanden ist oder erwartet werden kann, dass
spezielle Vorkehrungen bei der Konstruktion, der Errichtung
und dem Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln erforderlich
sind.

5FeuergefährdeteBetriebsstättensindnachdenSicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer (VdS 2046) Räume oder Orte
oder Stellen in Räumen oder im Freien, bei denen die Brandge-
fahr durch die

■ Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
■ VerarbeitungoderdieLagerungvonbrennbarenMaterialien

oder
■ Ansammlung von Staub oder ähnlichem

verursacht wird.

Eine Brandgefahr besteht, wenn sich nach den örtlichen und
betrieblichen Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe in gefahr-
drohender Menge den elektrischen Betriebsmitteln so nähern
können, dass hierdurch höhere Temperaturen an diesen Be-
triebsmitteln oder Lichtbögen verursacht werden.

Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der Flamme ei-
nes Zündholzes 10 s lang ausgesetzt, nach der Entfernung der
Zündquelle von selbst weiterbrennen oder weiterglimmen. Hie-
runter können fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspä-
ne, lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses Papier,
Baum- und Zellwollfasern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel
und Öle.

Feuergefährdete Betriebsstätten werden unterschieden
nach solchen, in denen eine Feuergefährdung durch
■ brennbare Stäube und/oder Fasern oder
■ andere feste und/oder flüssige Stoffe

vorliegt.

Liegt eine Feuergefährdung durch flüssige Stoffe vor, so ist die
Verordnung über Anlagen zur Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten zu Lande (VbF) zusätzlich zu diesen Richtlinien zu be-
achten.

6 Trennen ist das Unterbrechen der Einspeisung von der ge-
samtenodervonTeilen derAnlagedurchAbschaltungderAnla-
ge oder des Anlagenteils von jeder elektrischen Energiequelle,
um Sicherheit zu erreichen. Der Begriff “Trennen” ist inhaltlich
mit dem bisherigen Begriff “Freischalten” identisch.
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Sicherheitsvorschriften für

Feuergefährliche Arbeiten

1 Allgemeines

Die Sicherheitsvorschriften1) gelten für feuerge-
fährliche Arbeiten, wie z. B. Schweißen, Schnei-
den und verwandte Verfahren sowie Trennschlei-
fen, Löten, Auftau- und Heißklebearbeiten, die 
außerhalb hierfür vorgesehener Werkstätten und 
Arbeitsplätze vorgenommen werden. Sie sind al-
len Verantwortlichen des Betriebes bekannt zu 
geben (z. B. Geschäftsführer, Betriebsleiter, Si-
cherheitsbeauftragter).

Nach Betriebssicherheitverordnung und Gefahr-
stoffverordnung ist eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen. Vor Aufnahme feuergefährlicher 
Arbeiten ist auch zur Konkretisierung der Ge-
fährdungsbeurteilung grundsätzlich zu prüfen, 
ob an ihrer Stelle kalte Verfahren (z. B. Sägen, 
Schrauben, Kaltkleben) eingesetzt werden kön-
nen.

In feuergefährdeten Bereichen dürfen feuerge-
fährliche Arbeiten nur von entsprechend ausge-
bildeten Personen ausgeführt werden, die über 
18 Jahre alt sind. Auszubildende dürfen die Ar-
beiten nur unter Aufsicht ausführen.

Bei Auftragsvergabe sind die einschlägigen Vor-
schriften über die Koordination bei der Zusam-
menarbeit mehrerer Unternehmer zu beachten. 
Spätestens vor Beginn der feuergefährlichen 
Arbeiten ist insbesondere festzulegen, wer den 
Brandposten (während der Arbeiten) und die evt. 
erforder liche Brandwache (nach Abschluss der 
Arbeiten) stellt. Personen, die für den Brandpos-
ten vorgesehen sind, müssen entsprechend un-
terwiesen sein.

1) Die Sicherheitsvorschriften wurden in Zusammenarbeit 
mit der der Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 
(HWBG) sowie der Maschinenbau- und Metall-Berufsgenos-
senschaft (MMBG) aufgestellt.

2 Maßnahmen vor Arbeitsbeginn 

Der auftraggebende Unternehmer oder sein Be-
auftragter muss die feuergefährlichen Arbeiten 
schriftlich genehmigen (z. B. Erlaubnisschein für 
feuergefährliche Arbeiten, VdS 2036). Darüber hi-
naus muss er sich vergewissern, dass auch die 
Beschäftigten anderer beteiligter Unternehmer 
hinsichtlich bestehender Gefahren angemessene 
Anweisungen erhalten haben.

Sämtliche beweglichen brennbaren Gegenstän-
de und Stoffe, auch Staubablagerungen, sind 
aus dem Gefährdungsbereich und – soweit not-
wendig – auch aus benachbarten Räumen zu 
entfernen. Unbewegliche brennbare Gegenstän-
de sind mit nichtbrennbaren Materialien oder an-
deren geeigneten Mitteln zu schützen.

Der Gefährdungsbereich umfasst einen halb-
kugelförmigen Raum mit seitlichem Radius von 
i. d. R. 10 m und einer Höhe von i. d. R. 4 m 
um die Arbeitsstelle herum. Geringere Abmes-
sungen sind abhängig vom Arbeitsverfahren 
möglich. An haltspunkte dafür ergeben sich aus 
VdS 2008 „Feuergefährliche Arbeiten – Richt-
linien für den Brandschutz“.

Brennbare Umkleidungen und Isolierungen an 
Rohrleitungen, Kesseln und Behältern sind zu 
ent fernen.

Befinden sich im Gefährdungsbereich brennbare 
Stoffe, die nicht entfernt oder geschützt werden 
können, muss während der Arbeiten ein Brand-
posten aufgestellt werden, der über geeignetes 
Löschgerät verfügt.

Decken-, Wand- und Bodendurchbrüche, die 
vom Gefährdungsbereich in andere Räume 
führen, müssen mit nichtbrennbaren Materialien 
abgedich tet werden.

Die vorliegenden Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten sind unverbindlich. Die Versicherer kön-
nen im Einzelfall auch andere Sicherheitsvorkehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach 
eigenem Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richt-
linien nicht entsprechen.



– 144 –

Behälter und Rohrleitungen, an denen feuerge-
fährliche Arbeiten durchgeführt werden, müssen 
auf ihren Inhalt hin überprüft werden. Haben sie 
brennbare oder explosionsfähige Stoffe enthalten 
oder ist der frühere Inhalt nicht mehr feststellbar, 
sind die Behälter und Rohrleitungen vor Beginn 
der feuergefährlichen Arbeiten zu reinigen und 
mit Wasser oder einem flammenerstickenden 
Schutzgas bzw. einem anderen geeigneten Mittel 
zu füllen.

Sowohl die Ausführenden als auch der Brandpos-
ten haben sich über den Standort des nächsten 
Brandmelders und Telefons sowie über die Not-
rufnummer zu informieren. Geeignetes und funk-
tionsfähiges Löschgerät ist bereitzustellen.

Werden brandschutztechnische Anlagen 
(z. B. Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen) vor-
übergehend außer Betrieb gesetzt, sind sowohl 
die Feuerwehr als auch der Feuerversicherer 
vom Auftraggeber/Versicherungsnehmer davon 
in Kenntnis zu setzen. Erforderlichenfalls sind in 
Absprache brandschutztechnische Ersatzmaß-
nahmen vorzusehen.

3 Maßnahmen bei  
Durch führung der Arbeiten

Es ist darauf zu achten, dass brennbare Gegen-
stände oder Materialien nicht durch Flammen, 
Funken, Schmelztropfen, heiße Gase und Dämp-
fe oder durch Wärmeleitung gefährdet bzw. ent-
zündet werden.

Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefährdete 
benachbarte Räume (daneben, darüber, darun-
ter), Zwischendecken und ähnliche Hohlräume 
sind laufend zu kontrollieren.

Bauteile, die auf Grund von Wärmeleitung gefähr-
det sind, müssen mit Wasser gekühlt werden.

Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die 
Feuerwehr zu alarmieren und die Brandbekämp-
fung unverzüglich einzuleiten.

4 Maßnahmen nach  
Abschluss der Arbeiten

Die Umgebung der Arbeitstelle einschließlich der 
benachbarten Räume ist mehrmals sorgfältig 
durch eine Brandwache auf Brandgeruch, ver-
dächtige Erwärmung, Glimmstellen und Brand-
nester zu kontrollieren.

Die Kontrolle muss in kurzen Zeitabständen über 
mehrere Stunden so lange durchgeführt werden, 
bis eine Brandentstehung ausgeschlossen wer-
den kann. Bei verdächtigen Wahrnehmungen 
(z. B. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr zu 
alarmieren.

5 Sonstiges

Andere Sicherheitsbestimmungen, z. B.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(BG Vorschrift) wie

BGV A1 Allgemeine Vorschriften, 
BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln/Teil  
2, Kapitel 2.26
BGR 117 Arbeiten in Behältern und engen  
Räumen

bleiben unberührt.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) ist 
zu beachten.
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender; 
Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und 
Klauseln, die in den entsprechenden Registern dieser Produkt-
unterlagen enthalten sind.

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktübersichten haben wir Sie bereits näher über Art 
und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Lei-
stungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich  aller 
Bestandteile wie z. B. der gesetzlichen Versicherungssteuern  ergibt 
sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie 
bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist eine unterjährige Zahlweise des Jahresbeitrags vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur der entsprechende Teilbetrag des ersten Jahres-
beitrages. Der noch ausstehende Rest des Jahresbeitrages ist sofort 
fällig, wenn Sie mit der Zahlung eines Teilbetrages ganz oder teil-
weise in Verzug geraten.

Bei jährlicher Zahlweise erhalten Sie einen Zahlungsbonus von 
5 %, ist halbjährliche Zahlweise vereinbart, beträgt der Nachlass 
2 %. Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte 
Einzugsermächtigung voraus. Entfällt diese Voraussetzung nach-
träglich, gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahme-
erklärung durch uns zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen in-
nerhalb von zwei Wochen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch 
 einen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit 
von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 
• bei Eigentumswechsel
• bei Obliegenheitsverletzung
• in bestimmten Fällen der Beitragsangleichung.
Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten  Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versiche-
rungsangelegenheiten kümmern. Kommt es doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versiche-
rungen – Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, richten.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.

FK 18-IVN  0113

Kundeninformationen
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die früheren manuel-
len Verfah ren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung  zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsver hältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur  Wahrung be-
rechtigter Inte ressen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Daten verarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch —  außer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit 
Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-
ruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 
Wird die Einwilli gungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise 
ge strichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 
Wider ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-
setzlich zuläs sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 
erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim 
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 
Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Beispiele für Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennum mer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Bei trag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 
Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-
statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag (Lei stungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer

 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls ent sprechende versicherungstechnische 
 Angaben von uns, wie Versiche rungsnummer, Beitrag, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages 
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen 
auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rück ver sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-
geben.

3 Datenübermittlung und Datenspeicherung bei der Generali  
Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Um die Schadenbearbeitung möglichst schnell, effektiv und kos -
ten günstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe 
eine Schadenmanagementgesellschaft gegründet, die kon-
zernweit als eigen ständige Tochtergesellschaft für bestimmte 
Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tätig wird. Dies 
sind derzeit die AachenMünchener Versicherung AG sowie die 
Generali Versicherung AG.

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übernimmt 
in unserem Auftrag die Bearbeitung von Groß- und  Spezialschäden 
auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-
cherung. Zu diesen Zwecken benötigt die Generali Deutschland 
Schadenmanagement GmbH Ihre Vertrags- und Schadendaten. 
Dazu gehören beispielsweise Ihre Angaben im Antrag, auch Ge-
sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-
rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme 
oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder eines Arztes 
(u. a. Behandlungsberichte).

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, 
einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit 
den  Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-
genheit zu beachten.

4 Datenübermittlung an andere Versicherer

 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antrag stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
z. B. frühere Krank heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-
de, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch 
zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Ver-
sicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf 
es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher 
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 
und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag.

5 Zentrale Hinweissysteme

 Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es not-
wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch, Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an an-
dere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen 
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und 
beim Verband der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale 
Hinweissysteme.
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 Die eventuelle Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren 
 Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen Sys-
tem verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sind.

Bei spiele:

 Allgemeine Haftpflichtversicherung
 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, 

bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Kfz-Versicherer
 –  Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht.

 Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

 Lebensversicherer
 –  Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag,
  –  aus versicherungsmedizinischen Gründen,
  –  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
  –  wegen verweigerter Nachuntersuchung.
 –  Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung sei-

tens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des 
Versicherungsneh mers wegen geforderter Beitragszuschläge.

 Zweck: Risikoprüfung.

 Rechtsschutzversicherer
 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-
cherungsfällen innerhalb von 12 Monaten,

 –  Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-
cherer nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 
36 Monaten,

 –  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-
tragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrüge-
rischen Inanspruchnahme der Versicherung.

 Zweck:  Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 
Antragstellung.

 Sachversicherer
 –  Aufnahme von Schäden und Personen, wenn  Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versi che-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 
Scha densummen erreicht sind.

 Zweck:  Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs.

 Transportversicherer
 –  Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckver-
sicherung.

 Zweck:  Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

 Unfallversicherer
 –  Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-

gepflicht,
 –  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 
von Unfallfolgen,

 –  außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

 Zweck:  Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.

6 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
ver si cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 
Bau sparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich  selbstständige 
Un ternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 
Versiche rungsschutz und Finanzservice anbieten zu können,  arbeiten 
die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen  zusammen.

 Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert 
wer den, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. 
Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Ver-
träge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. 
Dies gilt auch für Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, 
ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h., 
dass Ihre allgemeinen Antrags-, Ver trags- und Leistungsdaten in 
einer zentralen Datensammlung geführt werden können.

 Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kunden num mer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträ-
ge) von allen Un ternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise 
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefo-
nischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
 korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfrag bar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-
achten sind. Branchenspezifi sche Daten – wie z. B. Gesundheits- 
oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-
gruppe gehören zurzeit u. a. folgende Unterneh men an:

 AachenMünchener Lebensversicherung AG

 AachenMünchener Versicherung AG

 Advocard Rechtsschutzversicherung AG

 Generali Deutschland Pensionsfonds AG

 Generali Deutschland Pensionskasse AG

 Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Generali Deutschland Services GmbH

 Generali Deutschland Informatik Services GmbH

 AMPAS GmbH

 Central Krankenversicherung AG

 Cosmos Lebensversicherungs-AG

 Cosmos Versicherung AG

 Deutsche Bausparkasse Badenia AG

 Dialog Lebensversicherungs-AG

 ENVIVAS Krankenversicherung AG

 Generali Lebensversicherung AG

 Generali Versicherung AG

 Pensor Pensionsfonds AG

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-
mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,  Bausparverträge, 
Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapital-
anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern außerhalb der 
Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

 Allgemeine Kredit Coface Holding AG

 Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH

 ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

 COMINVEST Asset Management GmbH

 Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

 EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH

 Europ Assistance Services GmbH

 Europ Assistance Versicherungs-AG

 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

 Generali Investments Luxembourg S.A.

 Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

 Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

 Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-
partnern je nach Einzelfall erfolgt über die

 AachenMünchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

 Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver mitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-
wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kredit institute 
im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung  Versicherungen 
als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungs produkten. 
Für die Datenverarbei tung der vermittelnden Stelle gelten die fol-
genden Ausführungen unter Punkt 7.
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7 Betreuung durch Vermittler

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonsti gen Dienstleistungsangebots unserer  Unternehmensgruppe 
bzw. un serer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 
Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in  sonstigen 
Finanzdienst leistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 
 neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften  sowie im 
Rahmen der Zusammenar beit bei Finanzdienstleistungen auch 
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und 
andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Be-
treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versiche rungsnummer, Bei-
träge, Art des Versi cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs leistungen sowie 
von unseren Partnerunter nehmen Angaben über andere finanzi-
elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-
vertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 
in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Ver-
mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo genen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
 Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kunden-
relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 
besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 
und Datengeheim nis) zu beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 
Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-
gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen Ihre Betreu-
ung neu; Sie werden hierüber informiert.

 Die Vermittlung erfolgt u. a. über die:

 Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG

 Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

 FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung 
Deutschland mbH

8 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht 
auf Berichtigung, Sper rung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten Ihres Versi cherers. Richten Sie auch ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung wegen der beim Rückversiche rer gespeicherten Daten 
stets an Ihren Versicherer.
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